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Editorial

nun ist es da – das letzte Heft in diesem Jahr. Sechs 
Ausgaben in digitaler Form haben wir für Sie aus-
gearbeitet. Ich denke, da ist es durchaus legitim, 
schon von Gewohnheit zu sprechen. Und da der 
Mensch nun mal ein Gewohnheitstier ist und allem 
Neuen per se zunächst, wenn nicht kritisch, dann 
zumindest unbehaglich, gegenübersteht, haben 
Sie und ich das Jahr 2023 ziemlich gut gemeistert. 
2024 wird insoweit ein Selbstläufer werden.

Auch die Kammerversammlung liegt nunmehr 
hinter uns. In diesem Heft finden Sie die ge-
fassten Beschlüsse, das Protokoll sowie die geän-
derten Ordnungen zum Nachlesen. Leider nicht 
nachholbar ist der Vortrag von Herrn Zach Davis, 
der uns in einer sehr inspirierenden Darbietung 
über die Finessen der Mitarbeitergewinnung auf-
geklärt hat. Uns allen kommt zu Gute, dass unser 
Schatzmeister gut gewirtschaftet hat und wir den 
Kammerbeitrag um 12 Euro auf 336 Euro senken 
konnten. Ich danke auch allen Mitgliedern, die 
uns durch Ihr Erscheinen bei der Mitgliederver-
sammlung in unserer ehrenamtlichen Arbeit ge-
stützt und unterstützt haben. Ich bedanke mich 
insbesondere für Ihre wohlwollenden, aber auch 
für Ihre kritischen Beiträge. Vor allem Letztere 
zeigen mir, dass Sie sich mit unserer Kammerar-
beit auseinandersetzen und dass Sie Anteil neh-
men an den Geschicken der Anwaltschaft. 

Denn wir leben und arbeiten in sich schnell 
wandelnden Zeiten. Unsere berufsrechtlichen 
Regelungen wurden mehrfach und wiederholt 
angepasst – man hält kaum Schritt. Wir haben 
zugelassene Berufsausübungsgesellschaften, 
Sam melanderkonto-Problematik, Geldwäsche-

verpflichtungen und Registrierungspflichten im 
Transparenzregister zu meistern. Der Fachkräf-
temängel ist bestimmendes Thema und Auslö-
ser für Alternativprojekte. Künstliche Intelligenz, 
strukturierter Parteivortrag und Online-Verfahren 
werden erprobt. Ich hatte anlässlich der Kammer-
versammlung hierzu berichtet. Was heißt das für 
die Anwaltschaft? Jetzt ist die Zeit, in der wir aktiv 
mitarbeiten müssen, um Entwicklungen, die unse-
re core values, unsere wesentlichen Benefits, die 
eine unabhängige Anwaltschaft ausmachen, be-
drohen, entgegen zu treten. Aber auch, um posi-
tive Aspekte voranzutreiben und zu fördern. Nicht 
alles Neue ist per se schlecht. Begreifen wir es als 
Herausforderung – denn damit kennen wir uns aus. 

Das Jahresende ist klassischerweise nicht nur die 
Zeit für Besinnlichkeit und Rückblick, sondern 
auch eine Zeit des Dankes. Ich bedanke mich 
daher an dieser Stelle bei allen ehrenamtlich Tä-
tigen, ohne die eine Kammer schlichtweg nicht 
funktionieren würde. Bei allen, die als Vorstands-
mitglieder, Mitglieder des Anwaltsgerichts, Mit-
glieder in den zahlreichen Ausschüssen und als 
Referendararbeitsgemeinschaftsleitungen tätig 
sind. Ein großer Dank gilt auch allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Kammergeschäfts-
stelle. Es war insgesamt ein gutes Jahr!   

 

Ihr Dr. Thomas Gutknecht

Präsident
Rechtsanwaltskammer Köln

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
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Aus dem Protokoll der Kammerversammlung 
vom 15.11.2023 (s. Seite 15 ff.)

1. Umbau der Kammergeschäftsstelle
Der Umbau unserer Kammergeschäftsstelle 
ist abgeschlossen. Am 26.5.2023 konnten Sie 
sich einen Eindruck über das Ergebnis der Arbei-
ten im Rahmen eines „Tages der offenen Türe“ 
verschaffen. Dieser, von Getränken und einem 
Imbiss begleitete Termin, war gut besucht. Wir 
haben einige Führungen durch das Haus ge-
macht und resümierend darf ich meinen, dass 
die seinerzeitige Entscheidung der Mitglieder-
versammlung, das Gebäude nicht zugunsten 
einer anzumietenden Immobilie aufzugeben, die 
Richtige war. Wie die Maßnahme wirtschaftlich 
ausgegangen ist, wird Ihnen gleich der Schatz-
meister berichten.

2. Zulassungen / Mitgliederverwaltung
Entwicklung der Mitgliederzahlen
Die Rechtsanwaltskammer Köln hatte zum 
30.10.2023 13.306 Mitglieder und ist da-
mit weiterhin eine der großen Kammern in 
Deutschland.

Die Mitgliederschaft setzt sich wie folgt  
zusammen:

Die Rechtsanwaltskammer Köln  
im Jahr 2023   

– Tätigkeitsbericht des Präsidenten

Aufsatz

Dr. Thomas Gutknecht
Präsident der 
Rechtsanwaltskammer Köln

Rechtsanwälte 10.437

Doppelzulassung RA / SRA 1.873

Syndikus-Rechtsanwälte 563

Europäische Rechtsanwälte 33

Europ.RA / SRA 4

WHO-Anwälte 32

WHO-Anwälte /  SRA 0

Pflichtmitglied § 60 Abs. 2 S. 3 
BRAO

41

Berufsausübungs  
gesellschaften

319

Rechtsbeistände 4

Gesamt 13.306
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Aufsatz
Stand 1.1.2023 – 30.10.2023

Mitglieder per 5.11.2020 4.11.2021 2.11.2022 30.10.2023

insgesamt  12.937  12.888  13.017  13.306

 davon

Männer  7.121   8.159   8.143  8.184

Frauen  3.693   4.635   4.704   4.803

davon

Einzelzulassung: RA 10.814 10.599 10.487 10.437

Doppelzulassung : 
RA / Syndikus-RA

1.674 1.693 1.796 1.873

Einzelzulassung:  
Syndikus-RA

356 422 487 563

ausl. RAe 66 67 65 69

davon Doppelzulassung:                          
ausl. RA / Syndikus-RA

4 4 4 4

BAGs 170 319

GmbH 79 90 102

AG 1 1 1

PartG mbB – – 210

PartG – – 1

UG (haft.beschr.) – – 2

GbR 1

GmbH & Co. 2

Pflichtmitglieder 6 7 41

Rechtsbeistände 7 6 5 4

Neue Mitglieder insgesamt
1.1.2023 – 30.10.2023

588

Rechtsanwälte 406

RA / SRA 29

Syndikus-Rechtsanwälte 61

Europäische Rechtsanwälte 2

WHO-Anwälte 6

BAGs 50

Pflichtmitglieder 34
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Neue Mitglieder insgesamt
1.1.2023 – 30.10.2023 (Fortsetzung)

588

davon Neuzulassungen / Aufnahmen 448

davon Wiederzulassungen 46

davon Wechsler 94

Brandenburgische RAK 2

RAK Berlin 8

RAK Bremen 2

RAK Düsseldorf 51

RAK Frankfurt 9

RAK Freiburg 2

RAK Hamm 9

RAK Karlsruhe 1

RAK Koblenz 1

RAK München 4

RAK Nürnberg 1

RAK Sachsen 1

RAK Stuttgart 3

Aufsatz

3. Löschungen und Abwicklungen
Bis zum 26.10.2023 wurden im Bezirk der 
Rechtsanwaltskammer Köln 360 Mitglieder 
gelöscht, weil sie den Kammerbezirk verlassen, 
auf ihre Zulassung verzichtet haben oder lei-
der verstorben sind. Unser besonderes Augen-
merk liegt auf der Entwicklung der Anwalts-
kanzleiabwicklungen. Im Jahre 2023 mussten 
wir bereits 9 Kanzleiabwicklungen einrichten. 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich 
ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kolle-
gen bedanken, die bereit sind, die zum Teil sehr 
aufwändigen Abwicklungen einer Kanzlei zu 
übernehmen. Problematisch sind in diesem Zu-
sammenhang die damit verbundenen Kosten 
für die Anwaltschaft. Bekanntlich haftet die 
Rechtsanwaltskammer in Abwicklungs- und 
Vertretungsangelegenheiten aufgrund ihrer 
gesetzlich normierten Bürgenstellung für die 
von ihr festgesetzte Vergütung der Vertreter 
und Abwickler. Für 2023 musste die Rechtsan-

waltskammer als Bürge Vergütungen in Höhe 
von 12.297,50 Euro zahlen.

4. Fachanwaltschaften
Bis zum 25.10.2023 hat die Rechtsanwalts-
kammer in 2023 insgesamt 75 Kolleginnen und 
Kollegen die Erlaubnis erteilt, eine Fachanwalts-
bezeichnung zu führen. Besonders stark vertre-
ten war dabei die Fachanwaltsbezeichnung im 
Arbeitsrecht. Mit Stichtag 25.10.2023 wurden 
bei der Rechtsanwaltskammer Köln 4.016 Fach-
anwaltschaften geführt. Neben der allgemeinen 
Fortbildungsverpflichtung im Sinne von § 43 
Abs. 6 Bundesrechtsanwaltsordnung hat auch 
derjenige Fortbildung in Art und Umfang von  
§ 15 Fachanwaltsordnung nachzuweisen, der 
den Antrag auf Verleihung der Fachanwaltschaft 
nicht in dem Kalenderjahr stellt, in dem der Lehr-
gang begonnen hat. Das ist ausdrücklich in § 4  
Abs. 2 Fachanwaltsordnung aufgenommen wor-
den. Diese Fortbildung ist mit Antragstellung 
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einzureichen. Die Erfüllung der Fortbildungs-
verpflichtung gem. § 15 FAO ist der Rechtsan-
waltskammer unaufgefordert bis zum 31.1. des 
Folgejahres nachzuweisen. Fortbildungsver-
anstaltungen, die nicht in Präsenzform durch-
geführt werden, müssen die Möglichkeit der 
Interaktion des Referenten mit den Teilnehmern 
sowie der Teilnehmer untereinander während der 
Dauer der Fortbildungsveranstaltung sicherstel-
len. Bis zu fünf Fortbildungsstunden können im 
Jahr im Wege des Selbststudiums absolviert wer-
den, sofern eine Lernkontrolle erfolgt. 

Die Satzungsversammlung hat in ihrer Sitzung 
am 8.5.2023 die Nachholung von Fortbildungs-
stunden in § 4 und § 15 FAO vereinfacht. Die 
Beschlüsse sind inzwischen in Kraft getreten. 
Nachfolgende Beschlüsse hat die Satzungsver-
sammlung gefasst: 

§ 4 Abs. 2 FAO wird durch Satz 3 und Satz 4 er-
gänzt und erhält folgende Fassung:

(2) Wird der Antrag auf Verleihung der Fach-
anwaltschaft nicht in dem Kalenderjahr ge-
stellt, in dem der Lehrgang begonnen hat, 
ist ab diesem Jahr Fortbildung in Art und 
Umfang von § 15 FAO nachzuweisen. Lehr-
gangszeiten sind anzurechnen. Kann die 
Fortbildung nicht vollständig nachgewie-
sen werden, hat die Rechtsanwaltskammer 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller 

Aufsatz

Gelegenheit zu geben, innerhalb einer an-
gemessenen Frist fehlende Fortbildungs-
stunden nachzuholen, sofern deren Anzahl 
zehn nicht überschreitet. In besonderen 
Härtefällen kann die Rechtsanwaltskammer 
darüber hinaus auf Antrag die Nachholung 
weiterer Fortbildungsstunden zulassen.

§ 15 Abs. 5 FAO wird durch Satz 3 ergänzt und 
erhält folgende Fassung:

(5) Die Erfüllung der Fortbildungspflicht ist der 
Rechtsanwaltskammer durch Bescheini-
gungen oder andere geeignete Unterlagen 
unaufgefordert nachzuweisen. Fortbildung 
im Sinne des Absatzes 4 ist durch Beschei-
nigungen und Lernerfolgskontrollen nach-
zuweisen. Kann die Fortbildung nicht oder 
nicht vollständig nachgewiesen werden, hat 
die Rechtsanwaltskammer der Fachanwältin 
oder dem Fachanwalt Gelegenheit zu geben, 
innerhalb einer angemessenen Frist fehlende 
Fortbildungsstunden nachzuholen.

5. Beschwerdeverwaltung
Die Beschwerdeabteilungen I bis IV sowie die 
Abteilung VIII – als Beschwerdeabteilung in 
Gebührenfragen sowie als zuständige Abtei-
lung für die Erstellung von Gebührengutachten 
im Sinne des § 14 Abs. 2 RVG – hatten bis zum 
30.10.2023 nachfolgende Eingangszahlen zu 
verzeichnen:

Abt. Buchstabengruppe Anzahl der Eingänge

Abteilung I A – Ge 238 (2022: 213)

Abteilung II Gf – K 237 (2022: 246)

Abteilung III L – R 214 (2022: 225)

Abteilung IV S – Z 226 (2022: 260)

Abteilung VIII Beschwerden in 
Gebührenfragen  /  

Gebührengutachten A – Z

104 (2022: 148)

Gesamt 1.019 (2022: 1.092)
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Die Eingangszahlen liegen damit in etwa auf 
dem Niveau der Vorjahre (2022:1.092 / 2021: 
1.266 / 2020:1.173 / 2019:1.005).

Die Beschwerdegründe, die seitens der Beschwer-
deführer vorgetragen werden, sind hierbei viel-
fältig. Auszugsweise waren diese nachfolgende: 
 

Allgemeine Anfragen 4

Anderweitige Tätigkeit 1

Beschwerde über Gegenanwalt 65

Betreuer / Nachlassverwalter 4

Betrug 5

BHV 6

Briefbogen 1

DSGVO 5

EB Nichterteilung 17

Einbehaltung von Fremdgeld 25

Ermittlungsverfahren 43

Interessenkollision 26

Internetauftritt 3

Kanzleisitz 5

Nichtabrechnung Mandat 4

Nichterreichbarkeit 55

Nichtherausgabe Handakten 3

Nichtrückgabe von Unterlagen 14

Nichtunterrichtung Partei 44

Schlechterfüllung RA-Vertrag 57

Tätigkeit ohne Auftrag 10

Umgehung des Gegenanwalts 29

Unsachlichkeit 38

Untätigkeit 39

Werbung 9

Zivilrechtliches Problem 28

Die Abteilungen haben in 2023 insgesamt 36 
Rügen erteilt. Hiervon sind mittlerweile 18 
rechtskräftig. 

Aufsatz

Abt. Rügen davon  
rechtskräftig

Abteilung I 15 12

Abteilung II 13 4

Abteilung III 2 1

Abteilung IV 6 1

Abteilung VIII 0 –

Gesamt 36 18

Jede Mitglieder- und Beschwerdeabteilung ist 
mit einem Sachbearbeiter der Geschäftsstelle 
sowie einem verantwortlichen Geschäftsfüh-
rer besetzt. In den Mitglieder- und Beschwer-
deabteilungen sowie in der Abteilung VIII sind 
jeweils bis zu 5 Vorstandsmitglieder tätig.

Die Beschwerdeabteilungen des Vorstandes ta-
gen hierbei jeweils ca. 7-mal im Jahr. Aufgrund 
der Corona-Pandemie sind einige Abteilungen 
– aufgrund der zum Teil erheblichen räumlichen 
Distanz ihrer Mitglieder – dazu übergegangen 
auch online zu tagen. Wann die Abteilungen 
tagen, bestimmen diese selbstständig, je nach 
Arbeitsanfall und zeitlicher Verfügbarkeit der 
Abteilungsmitglieder. Zum Teil finden die Ab-
teilungssitzungen am Tag der Vorstandssitzung 
in der Kammergeschäftsstelle, zum Teil aber 
auch räumlich und / oder zeitlich außerhalb der 
Vorstandssitzung statt. Die Abteilungsmitglie-
der erhalten entsprechend unserer Entschä-
digungsordnung für die Teilnahme an den Sit-
zungen eine Entschädigung. Diese entfällt nur 
dann, wenn aufgrund eines anderen Kammer-
termins, zum Beispiel der Vorstandssitzung, 
bereits eine Entschädigung bezahlt wird.

6. Gebührengutachten / Abteilung VIII
Die Eingänge von Beschwerden und Anfragen 
bei der Gebührenabteilung VIII sind weiterhin 
hoch. Im Jahr 2023 werden wir bis zum Jahres-
ende bei den gebührenrechtlichen Fragen und 
gebührenrechtlichen Beschwerden auf rund 
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125 Verfahren sowie rund 30 für Gerichte und 
Staatsanwaltschaften zu erstellende – meist 
umfangreiche – Gebührengutachten nebst Er-
gänzungsgutachten kommen. Auch im letz-
ten Jahr 2022 wurden Gebührengutachten mit 
außergewöhnlichem Umfang durch die Gebüh-
renabteilung der Rechtsanwaltskammer Köln 
erstellt. Hinzu kommen gebührenrechtliche 
Stellungnahmen für die Beschwerdeabteilungen 
I - IV, die Vorgänge an die Abt. VIII zur weiteren 
Prüfung des gebührenrechtlichen Sachverhalts 
abgeben. Darüber hinaus hat die Abt. VIII auch 
in 2023 gebührenrechtliche Stellungnahmen an 
die Generalstaatsanwaltschaft abgegeben.

7. Präsidiums- und Vorstandssitzungen; 
Gremiumsarbeit

Zusätzlich zu den Sitzungen der Abteilungen 
finden regelmäßig Präsidiums- und Vorstands-
sitzungen statt. So waren es für das Präsidium 
und den Vorstand im Jahr 2023 bislang jeweils 
6 Sitzungen. Darüber hinaus pflegt das Präsi-
dium weiterhin einen regen Austausch mit den 
Präsidien der Rechtsanwaltskammern Düs-
seldorf und Hamm. In diesem Jahr hatte die 
Rechtsanwaltskammer Hamm eingeladen. In 
diesem Jahr neu gegründet hat sich zudem eine 
Arbeitsgemeinschaft „Strukturierter Parteivor-
trag“. Diese beschäftigt sich mit allen aktuellen 
Entwicklungen, die prozessuale Verfahren digi-
talisieren oder modernisieren wollen. Wie be-
reits erwähnt, ist es uns wichtig, wachsam und 
kritisch, aber auch gleichzeitig offen für Ideen 
zu bleiben, die Justiz und Anwaltschaft arbeits-
fähig halten können, ohne gleichzeitig in deren 
Kernkompetenzen einzugreifen. 

8. Berufsrechtliche Entwicklungen
Nachdem wir 2022 die Zulassung von Berufs-
ausübungsgesellschaften gut überstanden ha-
ben, ist das Jahr 2023 bislang stark geprägt von 
Diskussionen über unterstützende KI, Online-
Lösungen, Digitalisierungsprojekte und Struk-
turierungsversuche. Es wurden Arbeitsgruppen 
gegründet und Projekte erprobt. Prozesse sol-
len vereinfacht und automatisiert werden. Auch 

Aufsatz

unser internationales Symposium im Oktober 
beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit den 
aktuellen prozessrechtlichen Entwicklungen im 
Kontext von Digitalisierung und KI. Und auch 
wir haben eine Arbeitsgruppe zum strukturier-
ten Parteivortrag gegründet, die ein wachsam-
kritisches Auge auf die aktuellen Entwicklungen 
haben soll. Dennoch dürfen wir natürlich nicht 
den Sinn für die Realität verlieren. Der bereits 
jetzt virulente, aber zukünftig sich noch stärker 
auswirkende Fachkräftemangel bei den juristi-
schen und nicht-juristischen Berufen wird so-
wohl die Justiz als auch die Anwaltschaft tref-
fen. Daher empfiehlt es sich, sich rechtzeitig 
Gedanken zu machen, wie die Anwaltschaft 
aber auch die Justiz arbeitsfähig bleiben kön-
nen. Mit den Massenverfahren haben die betei-
ligten Gerichte, so wie das Amtsgericht Köln, 
bereits jetzt zu kämpfen. Dies fängt schon mit 
der Aktenanlage an. Für das Amtsgericht Köln 
wäre es beispielsweise sehr hilfreich, wenn die 
Parteidaten seitens der Anwaltschaft in einem 
strukturierten Datensatz zur Verfügung gestellt 
werden könnten, damit nicht alle Daten zeitin-
tensiv händisch erfasst werden müssen. Gera-
de in solchen Massenverfahren hilft es mögli-
cherweise auch, wenn sich die Beteiligten eines 
strukturierten Parteivortrags bedienen würden, 
so wie er derzeit im Rahmen eines sogenann-
ten Reallabors an Landgerichten in Bayern und 
Niedersachsen erprobt wird. Mit dem Reallabor 
soll ein Prototyp einer Strukturierungssoftware 
geprüft werden. „Die Sichtweisen der Anwalt-
schaft sind“ – so jedenfalls die Initiatoren – 
„dabei genauso zu berücksichtigen wie die der 
Richterinnen und Richter“. Denn zu Recht kann 
und muss eingewandt werden, dass durch eine 
vorgegebene Struktur prozesstaktische Über-
legungen auf Seiten der Anwaltschaft wesent-
lich beschnitten werden können. Auch testet 
NRW aktuell zusammen mit Bayern generati-
ve Sprachmodelle, die die Sprache analysieren 
und aufbereiten sollen. Hier stellt sich die Fra-
ge, ob Schriftsätze der Anwaltschaft zukünftig 
von den Richterinnen und Richtern überhaupt 
noch gelesen werden (müssen). 
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In der Pipeline sind ferner Online-Verfahren 
für einfache Streitigkeiten, die die Bürgerinnen 
und Bürger auch ohne anwaltliche Hilfe eigen-
ständig durchführen können. Etwas beruhigt 
hat uns in dem Zusammenhang vor einigen 
Wochen unser Minister der Justiz Dr. Limbach, 
der in einem persönlichen Gespräch betont 
hat, dass KI weder den Richter noch den Anwalt 
ersetzen soll. Allenfalls könne KI nur begleitend 
im Sinne einer Hilfestellung, nicht aber im Sin-
ne einer Bevormundung dienen. Am Ende müs-
se der Richter die Entscheidung treffen und 
nicht die künstliche Intelligenz. Zumal die KI 
keinesfalls fehlerfrei ist, wie wir wissen. Künst-
liche Intelligenz ist stets nur so schlau, wie der 
Datenpool aus dem diese lernt bzw. die Person, 
die sie füttert bzw. nutzt. 

9. beA
Unser besonderes elektronisches Anwaltspost-
fach blieb in diesem Jahr erfreulich unauffällig. 
Es gab zwar längere Störungen in der Kommu-
nikation mit der Justiz, diese beruhten aber – 
ich weiß nicht, ob ich glücklicherweise sagen 
soll - auf einem Serverausfall bei der IT-NRW. 
Am Anfang „schafften“ es die Nachrichten zu-
mindest noch bis zum Justiz-Intermediär, was 
allgemein dazu führt, dass die Schriftsätze zu-
mindest rechtlich als zugegangen gelten. Aller-
dings konnte die Justiz die Nachrichten nicht 
von dem Intermediär abrufen. Was nutzt es da-
her in der Sache – insbesondere in eiligen An-
gelegenheiten -, wenn das erkennende Gericht 
die Ausführungen faktisch nicht zur Kenntnis 
nehmen kann. Beim Landgericht Köln hatte 
man sich beispielsweise damit beholfen, dass 
eine Servicekraft tagelang Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte telefonisch kontaktiert hat, 
damit Schriftsätze nochmals eingereicht wer-
den konnten. Mittlerweile haben wir erfahren, 
dass betroffene Nachrichten mittels der so-
genannten Nachrichten-ID (bzw. neudeutsch 
„Message-ID“) individuell von beiden Seiten 
identifiziert werden können. Eine Nachrichten-
ID wird generiert, wenn eine Nachricht auf dem 
Justiz-Intermediär eingeht. 
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Warum betone ich dies? Natürlich sind Fehler 
kein Grund zur Freude – wichtig ist aber, dass 
wir aus ihnen lernen und uns weiterentwickeln. 
Daher stehen wir in unserem Kammerbezirk 
in engem Austausch mit allen Gerichten. Am 
Landgericht Köln beispielsweise ist zusammen 
mit dem Kölner Anwaltverein ein Arbeitskreis 
eingerichtet worden, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, praktische Problem zu lösen und 
mögliche Hindernisse oder Kommunikations-
störungen zu beseitigen. Wir schätzen hier 
das offene und ehrliche Wort, wofür ich sehr 
dankbar bin. Ferner haben wir Anfang Septem-
ber alle Gerichtspräsidenten und den General-
staatsanwalt zu einem Erfahrungsaustausch 
„Elektronischer Rechtsverkehr“ in die Kammer-
geschäftsstelle eingeladen, der auf sehr großes 
Interesse gestoßen ist. Es war deutlich zu spü-
ren, wie sehr ein Jeder versucht hat, an einem 
Strang zu ziehen und gemeinsam Lösungen zu 
finden. Wir werden den Erfahrungsaustausch 
auf allseitigem Wunsch daher auch fortsetzen. 

Was wird es zum beA Neues geben? Auf der 
letzten BRAK-HV wurde die neue beA-App 
der BRAK vorgestellt, die es ermöglichen soll, 
beA-Nachrichten auf dem Handy zu lesen und 
weiterzuleiten. Dies wollte man zu Recht nicht 
Drittanbietern überlassen. Die App geht jetzt in 
die letzte Testphase. Zum Schluss meiner beA-
Ausführungen noch ein kleiner Hinweis zu den 
zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften: 
Sie alle wissen, dass Berufsausübungsgesell-
schaften mit der Zulassung ein eigenes beson-
deres elektronisches Anwaltspostfach einge-
richtet bekommen. Dieses Postfach muss aber, 
so wie auch das eigene persönliche Anwalts-
postfach, zunächst erstregistriert werden. Dazu 
benötigen Sie eine eigene beA-Karte. Die Praxis 
zeigt, dass die Gerichte immer mehr dazu über-
gehen, die Gerichtspost in die Postfächer der 
Berufsausübungsgesellschaften zu schicken. 
Die Gerichte wunderten sich aber zunehmend, 
dass oftmals keine Reaktion erfolgte. Es wurde 
dann festgestellt, dass – dies ist ein bundes-
weites Phänomen – viele Berufsausübungsge-
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sellschaften die Erstregistrierung tatsächlich 
versäumt hatten. Wir haben in diesem Zusam-
menhang die Berufsausübungsgesellschaften 
natürlich auch schriftlich informiert.

10. Geldwäschegesetz
 Aufsichtstätigkeit der Abt. V  

(Umsetzung Geldwäsche):
Die Rechtsanwaltskammer Köln hat im Jahr 2022 
bei 600 Kolleginnen und Kollegen (niedergelas-
sene Rechtsanwälte / Syndikusrechtsanwälte), 
also bei etwa 5 % des Mitgliederbestandes, nach 
dem Zufallsprinzip anhand eines Fragebogens 
geprüft, ob diese Verpflichtete i. S. d. GwG sind. 
Soweit die betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
nicht innerhalb der gesetzten Fristen geantwortet 
haben, wurden diese gemahnt. In einigen Fällen 
wurden wegen Nichterteilung von Auskünften 
Bußgeldbescheide erlassen und die Bußgelder 
im Vollstreckungswege durchgesetzt. Bei den 
Kolleginnen und Kollegen, die angegeben haben, 
„Verpflichtete“ zu sein, schloss sich eine weitere 
schriftliche Prüfung an. Erst hiernach erfolgt so-
dann eine Überprüfung der Einhaltung der Sorg-
faltspflichten (u. a. die Erstellung einer Risikoana-
lyse). Die Prüfungen für den Erhebungszeitraum 
2022 erfolgen in diesem Jahr wiederum über ein 
Online-Tool, welches leider aber von einigen Kol-
leginnen und Kollegen nicht benutzt wurde.

So wurden in zahlreichen Fällen ausgefüllte Fra-
gebögen auf dem Postweg versendet. Es würde 
die Aufsichtsarbeit der Kammer aber wesentlich 
erleichtern, wenn alle betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen dieses Online-Tool verwenden wür-
den. Die Rechtsanwaltskammer Köln hat bisher 
von der Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen 
abgesehen. In welchem Umfang im Jahre 2024 
derartige Prüfungen stattfinden werden, ist einer 
zukünftigen Entscheidung der zuständigen Ab-
teilung V vorbehalten. Abschließend erlauben 
wir uns nochmals an die Registrierungspflicht 
für Verpflichtete ab dem 1.1.2024 zu erinnern. 
Ab dem 1.1.2024 haben sich alle Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte, die Verpflichtete nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind, bei der Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen (Finan-
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cial Intelligence Unit – FIU) zu registrieren (§§ 45 
Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 6 GwG). Hierfür steht das 
elektronische Meldeportal der FIU, goAML, zur 
Verfügung. Die FIU empfiehlt eine frühzeitige 
Registrierung im Meldeportal (https://goaml.fiu.
bund.de/Home), um im Bedarfsfall unverzüglich 
eine Verdachtsmeldung abgeben zu können.

11. Dienstleistungsinformationspflichten-
Verordnung (DL-InfoV)  

Die Rechtsanwaltskammer Köln ist nach § 73b 
BRAO Verwaltungsbehörde für Ordnungswid-
rigkeiten nach § 6 der DL-InfoV. Erfreulicher-
weise waren auch in diesem Jahr keine Verfah-
ren zu führen.

12. Verstöße gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz

Die Rechtsanwaltskammer Köln verfolgt Ver-
stöße gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, 
sofern der Verursacher seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz im Bezirk der RAK Köln hat. Im lau-
fenden Jahr hatten wir bis zum 30.10.2023 14 
Eingänge zu verzeichnen.

Abteilung I 6

Abteilung II 3

Abteilung III 2

Abteilung IV 3

Gesamt 14

Die Anzahl der Anzeigen / Verfahren ist daher im 
Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gestiegen. 
In vielen Fällen war allerdings kein Verstoß zu 
erkennen. In den Fällen, in denen sich jemand – 
zusätzlich zu einem RDG-Verstoß - als Rechts-
anwalt / Rechtsanwältin bezeichnet, ohne als 
solcher bzw. solche zugelassen zu sein, wählen 
wir in der Regel den Weg über die Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft. In einigen Fällen muss-
ten wir allerdings wettbewerbsrechtlich vor-
gehen. In einem Fall sind wir erfolgreich gegen 
eine Diplom-Übersetzerin tätig geworden, die 
auf ihrer Website Rechtsdienstleistungen ge-
gen Gebühr angeboten hatte. In einem anderen 

https://goaml.fiu.bund.de/Home
https://goaml.fiu.bund.de/Home
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Fall sind wir – ebenso erfolgreich – gegen einen 
IT-Dienstleister, der für eine Kundin im Außen-
verhältnis aufgetreten ist, vorgegangen. 

13. Ausbildung der Rechtsanwalts-
fachangestellten und Rechtsfachwirte 

Im Kalenderjahr 2023 sind 134 Ausbildungs-
verhältnisse unter Berücksichtigung der vor-
zeitig aufgelösten festzustellen. Dies bedeutet 
im Vergleich zum Vorjahr (2022: 125) einen 
Anstieg von 7,2 % (2022: -31 %) der neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge im Kalen-
derjahr 2023. An den Prüfungen 2023 haben 
insgesamt 197 Auszubildende (einschließlich 
Wiederholer) an den Abschlussprüfungen sowie 
140 Auszubildende an den Zwischenprüfungen 
teilgenommen. Zu dem 21. Rechtsfachwirtkurs 
in Köln, der am 1.1.2024 beginnen wird, werden 
35 Rechtsanwaltsfachangestellte teilnehmen.

14. Juristenausbildung 
Die Veranstaltungsreihe „Referendariat - und was 
dann?“ haben wir auch in diesem Jahr zusammen 
mit den Anwaltvereinen und der Justiz fortge-
setzt. Die Veranstaltungen fanden statt am 20.4. 
am Landgericht Köln mit dem Schwerpunktthe-
ma Justiz, am 24.8. am Landgericht Aachen mit 
dem Thema Justiz, Staatsanwaltschaft, Fachge-
richtsbarkeiten und Anwaltschaft, am 18.10. er-
neut am Landgericht Köln mit dem Schwerpunkt-
thema Verwaltung und am 30.10. am Landgericht 
Bonn ebenfalls mit Schwerpunktthema Verwal-
tung. Die nächste Veranstaltung wird am 11.12. 
am Landgericht Bonn mit dem Schwerpunktthe-
ma Anwaltschaft, Justiz und Notare abgehalten. 
Da ich bei jeder Veranstaltung als Grußwortred-
ner gefragt bin, kann ich aus eigener Erfahrung 
berichten, dass die Veranstaltung auf Seiten der 
Referendarinnen und Referendare auf großes In-
teresse stößt. Hier haben wir die Gelegenheit, bei 
unseren zukünftigen Nachwuchskräften Flagge zu 
zeigen. Auch bei Veranstaltungen, bei denen die 
Anwaltschaft nicht Schwerpunktthema ist, sind 
wir daher stets mit Vertretern der Kammern und 
der Vereine repräsentiert. Der Beruf des Rechts-
anwalts / der Rechtsanwältin wird im Übrigen 
zukünftig auch im Referendariat verstärkt The-
ma sein. Die berufsrechtlichen Kenntnisse nach 

Aufsatz

§ 43f BRAO werden zukünftig – zumindest teil-
weise – im Referendariat vermittelt werden. Ak-
tuell laufen ferner auch Diskussionen über eine 
Reform der Juristenausbildung. So wird über einen 
Abschluss unterhalb des 1. Juristischen Staatsex-
amens nachgedacht – einen integrierten Juraba-
chelor. Ohne weitere Akkreditierung soll er von 
denjenigen erworben werden können, die die Vo-
raussetzungen für die Zulassung zur staatlichen 
Pflichtfachprüfung und der universitären Schwer-
punktprüfung zwar erfüllen, am Examen aber 
letztendlich scheitern. Dies soll zum einen die 
Attraktivität des Jurastudiums erhöhen, da man 
so vermeidet, am Ende „mit Nichts“ dazustehen. 
Zum anderen soll es dem angespannten Arbeits-
markt Absolventinnen und Absolventen zufüh-
ren, die unzweifelhaft Schlüsselqualifikationen 
erworben haben. Absolventinnen und Absolven-
ten mit nachgewiesenen Rechtskenntnissen sind 
auf dem Arbeitsmarkt vielfältig einsetzbar. Nach 
dem erworbenen Bachelor-Degree steht den Ab-
solventinnen und Absolventen ferner der Zugang 
zu einem Master-Studiengang offen. Damit nicht 
verbunden ist allerdings die Möglichkeit, auf Um-
wegen zum 1. oder 2. Staatsexamen zu kommen. 
Einen „Anwalt light“ wird es nicht geben.

15. #Startsmart 
Im September haben wir auch wieder unsere 
frisch zugelassenen Kolleginnen und Kollegen im 
Rahmen unserer Veranstaltung #Startsmart be-
grüßt. Nach Vorträgen zum Berufsrecht, Gebüh-
renrecht, zu den Wegen in die Selbstständigkeit 
und dem prozesstaktischen Auftreten vor Gericht 
konnten die Gespräche, wie immer in angeneh-
mer Atmosphäre, fortgesetzt werden. In dem 
Zusammenhang haben wir (leider) feststellen 
müssen, dass sich die Anmeldungen zu der Prä-
senzveranstaltung zeitlich immer mehr nach hin-
ten verschieben. Dies macht uns die Kalkulation 
von Jahr zu Jahr schwerer und wir befinden uns 
aktuell in Überlegungen, wie wir die Veranstal-
tung für alle Beteiligten attraktiv halten können. 

16. Europäische und Internationale 
Angelegenheiten

In diesem Jahr konnten wir die Pflege unserer 
Beziehungen zu unseren befreundeten Nach-
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barkammern glücklicherweise wieder voll-
ständig aufnehmen. Während andere Kam-
mern bereits im letzten Jahr ihre Rentrées ohne 
Einschränkungen durchgeführt haben, haben 
wir uns – coronabedingt – erst in diesem Jahr 
wieder „getraut“, zu einem Symposium ein-
zuladen. Dieses fand statt am 20. / 21.10. Die 
Fachveranstaltung im Plenarsaal des OLG Köln 
wurde unter dem Thema „Modernisierung des 
Gerichtsprozesse im Kontext von Digitalisie-
rung und KI“ durchgeführt. Neben unserem 
Vorstandsmitglied Dr. Christian Mensching 
hatten wir interessante Referenten aus Brüs-
sel, Paris und Den Haag zu Gast. Sehr gefreut 
haben wir uns, dass nicht nur Kammervertreter 
aus Lille, Antwerpen, Eupen, Verviers, Rotter-
dam und Den Haag sowie die Schatzmeisterin 
der FBE (Fédération des Barreaux d´Europe) 
den Weg zu uns gefunden haben, sondern auch 
– fast vollständig – die Justizspitzen aus unse-
rem Kammerbezirk. An dieser Stelle bedanke 
ich mich sehr herzlich bei unserem Ausschuss 
Internationales unter der Federführung von Dr. 
Guido Plaßmeier für die erfolgreiche Organi-
sation und die persönliche Betreuung unserer 
ausländischen Gäste. Ferner haben wir an zwei 
Kongressen der FBE (Fédération des Barreaux 
d´Europe), deren Mitglied wir seit Jahrzehnten 
sind, teilgenommen: in Amsterdam und Dan-
zig. Auch sind Ausschussmitglieder Gäste bei 
Rentrées anderer Kammern, so in Eupen, Gent, 
Den Haag und Rotterdam gewesen. Ferner liegt 
uns bereits eine Einladung aus Paris vor. 

17. Mediationsprojekt /  
Mediation / Kooperative Praxis 

Die Rechtsanwaltskammer Köln unterstützt 
seit Jahren neben der Mediation auch die Ko-
operative Praxis (Collaborative Law). Sie ist 
weiterhin Mitglied des Internationalen Zent-
rums für Collaboratives Recht (IZCR).

18. Öffentlichkeitsarbeit
Die Rechtsanwaltskammer Köln ist für die Medien 
eine Anlaufstelle bei berufsrechtlichen Fragestel-
lungen. Proaktiv informieren wir unsere Mitglie-
der auf unserer Website sowie in den Kammermit-
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teilungen (KammerForum) und der KammerInfo 
über aktuelle Themen. Seit diesem Jahr erhalten 
Sie das KammerForum in digitaler Form – ich hof-
fe, es findet Ihren Zuspruch. Ferner ist die Kam-
mer Köln seit Mai stolze Inhaberin eines Linked-
In-Accounts. Wenn Sie möchten, folgen Sie uns. 

19. Satzungsversammlung bei der 
Bundesrechtsanwaltskammer

Die Amtszeit der 7. Satzungsversammlung ende-
te turnusgemäß am 30.6.2023. Seit dem 1.7. ist 
nunmehr die 8. Satzungsversammlung im Amt. 
Die 1. Sitzung wird aber erst Anfang Dezember 
stattfinden. Leider konnten wir § 191b Abs. 1 
BRAO nicht voll ausschöpfen; demnach hätten 
wir insgesamt 7 Mitglieder in die Satzungsver-
sammlung entsenden können. Mangels Kandida-
tinnen und Kandidaten ist unser Kammerbezirk 
in den nächsten 4 Jahren lediglich mit 4 Perso-
nen vertreten. Die 7. Satzungsversammlung war 
in ihren letzten Sitzungen noch sehr aktiv. So 
wurde u. a. in § 31 BORA - in Ergänzung zu § 59e 
Abs. 2 BRAO - eine Regelung zur Einhaltung des 
Berufsrechts für Berufsausübungsgesellschaf-
ten geschaffen. Ferner hat sich die Satzungs-
versammlung für eine gendergerechte Fassung 
der BORA und FAO ausgesprochen sowie § 4 
BORA, § 16 BORA und § 21 BORA geändert und 
§ 24 BORA aufgehoben. Die grundsätzliche Ver-
pflichtung zur Unterhaltung von Anderkonten 
wurde – im Hinblick auf die Kündigungswelle 
der Sammelanderkonten - abgeschafft. Ist eine 
Kanzlei dergestalt organisiert, dass eine unver-
zügliche Weiterleitung von Fremdgeld gewähr-
leistet wird, so besteht für ein Anderkonto auch 
kein Bedarf. Ferner fanden Anpassungen in der 
FAO statt – über diese hatte ich bereits berich-
tet. Insgesamt ist festzustellen, dass sich in den 
letzten Monaten viele Vorschriften der BRAO, 
der BORA und der FAO auch im Nachgang zur 
großen BRAO-Reform geändert haben. Den 
vielzitierten „hilfreichen Blick ins Gesetz“ kann 
ich aktuell daher nur empfehlen. 

Damit schließe ich mit Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit den Bericht des Präsidenten über das 
bisherige Geschäftsjahr 2023.



S.15   Kammerforum digital

1. Begrüßung durch den Präsidenten
 Der Präsident begrüßte alle anwesenden Kolleginnen und Kollegen und bedankte sich für ihr 

Erscheinen. Er freue sich auch, Herrn Zach Davis in Bonn willkommen zu heißen, der Tipps zur 
Mitarbeitergewinnung geben könne. 

2. Vortrag von Herrn Zach Davis
 Der Präsident bedankte sich bei Herrn Davis für den interessanten Vortrag und verabschiedete 

diesen. 

 Anschließend eröffnete der Präsident die Kammerversammlung um 17:13 Uhr. Er stellte fest, 
dass die Einladung zur Kammerversammlung mit KammerForum 5 / 2023 nach § 86 BRAO 
form- und fristgerecht durch schriftliche Einladung über das besondere elektronische Anwalts-
postfach (Versand / Zugang laut Prüfprotokoll am 16.10.2023) bzw. durch schriftliche Einladung 
per Post (Versand am 18.10.2023) an die Mitglieder, für die kein besonderes elektronisches An-
waltspostfach eingerichtet ist, erfolgt ist. Ein Exemplar der Einladung ist diesem Protokoll als 
Anlage 1 (s. KammerForum Heft 5 / 2023; S. 5) beigefügt. Als Anlage 2 (Anwesenheitsliste, nicht 
zur Veröffentlichung) ist die Anwesenheitsliste beigefügt, aus der hervorgeht, dass insgesamt 
69 Kolleginnen und Kollegen an der Kammerversammlung teilgenommen haben. 

 Zunächst bat der Präsident, sich zum Gedanken an die seit der letzten Kammversammlung ver-
storbenen 30 Kolleginnen und Kollegen zu erheben. 

 Wir trauern um die im Jahr 2023 verstorbenen Kolleginnen und Kollegen
 Artzinger-Bolten, Dietmar, Köln; Bey, Volker Alexander, Köln; Cremer, Carl Gustav, Köln; Dohm-

goergen, Jens, Bonn; Ellrich, Paul,Köln; Emrich, Karl Heinz, Bergheim; Grünewald, Klaus, Bergisch 
Gladbach; Hausmann, Hans-Dieter, Heinsberg; Hoepner, Joachim, Leverkusen; Holletschek,  
Johannes Werner, Köln; Kau, Wolfgang, Blankenheim; Kilian-Maisner, Doris-Geerd, Siegburg;  
Matyssek, Karl-Heinz, Elsdorf; Meyer, Reiner, Köln; Milz, Beatrix, Köln; Nickel, Wolfgang, Leverku-
sen; Osten, Paul, Leichlingen; Papenheim-Ricken, Annette, Bonn; Pehlke, Michael, Wipperfürth; 
Peters, Rudolf, Bonn; Sausen, Ralf, Köln; Schütz, Petra, Köln; Stepper, Ludwig, Bergheim; Stolz,  
Michael, Nideggen Schmidt; Thiel, Katrin, Engelskirchen; Verheyen, Thomas, Übach-Palenberg; Vitt, 
Barbara, Bonn; Weber, Karl-Friedrich, Leverkusen; Weiss, Waltraud, Köln; Wethmar, Susanne, Köln

 Anschließend trat die Kammerversammlung in die Tagesordnung ein. Der Präsident wies 
darauf hin, dass er zu einem kurz vor der Kammerversammlung gestellten Antrag zur RVG-
Erhöhung nach Ansprache mit dem betroffenen Kollegen zu einem späteren Zeitpunkt zu 
sprechen komme. Weitere Anträge oder Wortmeldungen gab es hierzu nicht.

Protokoll über die Mitgliederversammlung der  
Rechtsanwaltskammer Köln vom 15.11.2023 in Bonn

Kammernachrichten

Die diesjährige Kammerversammlung fand am 15.11.2023 im Ameron Bonn Hotel Königshof, 
Adenauer allee 9, 53111 Bonn, statt.

https://www.rak-koeln.de/wp-content/uploads/2023/10/KF-2023_5.pdf
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3. Bericht des Präsidenten über das bisherige Geschäftsjahr 2023
 – Bericht des Präsidenten (siehe Bericht des Präsidenten, S. 5) –

4. Kassenbericht des Schatzmeisters – Erläuterungen zum Kassenbericht  
und Haushaltsabschluss 2022 sowie zur Vermögensentwicklung 

 (Anlagen 1 und 2)
 – Kassenbericht des Schatzmeisters  

(siehe Bericht des Schatzmeisters, KammerForum 5 / 2023; S. 8 ff.) –

5. Bericht des Schatzmeisters über den Sanierungshaushalt 2022 
 (Anlagen 1 und 3)
 – Bericht des Schatzmeisters über den Sanierungshaushalt
 (siehe Bericht über den Sanierungshaushalt, KammerForum 5 / 2023; S. 18) –

6. Aussprache über den Bericht des Präsidenten und des Schatzmeisters
Herr Kollege Trude wies darauf hin, dass der Kölner Anwaltverein e.V. seinerzeit den Erhalt 
der Kammergeschäftsstelle unterstützt und einen Verkauf abgelehnt habe. Er freue sich daher 
über die – auch optisch – gelungene Sanierung und spreche den Beteiligten sein Lob aus.
Herr Kollege Braun regte zunächst an, eine Umfrage über ein Meinungsforschungsinstitut zu 
starten, die sich mit der Zufriedenheit der Rechtsanwaltsfachangestellten befasse. Ferner ver-
weise er hinsichtlich der Einführungsveranstaltungen für junge Anwältinnen und Anwälte auf die 
Veranstaltungen, die das DAI in den Jahren 1995 – 2000 durchgeführt habe. Das aktuelle Kam-
merForum halte er im Übrigen für gelungen, rege aber an, etwaige Werbeplatzierungen nicht 
prominent zu setzen. Außerdem halte er die hohen Beiträge an die BRAK für überraschend, da 
die BRAK einige Kosten gesenkt habe, so zum Beispiel, in dem sie ihre BRAK-Mitteilungen aus-
schließlich elektronisch versende. Dies führe aber dazu, dass deutlich weniger aus den BRAK-
Mitteilungen zitiert werde. Hier rege er an, dass auch in anderen Fachzeitschriften, z. B. der 
NJW veröffentlicht werde. Auch sei nicht erklärlich, warum die BRAK so viele Geschäftsführer 
beschäftige. Schließlich sei ihm auch eine baldige Erhöhung der RVG-Gebühren wichtig. 
Der Präsident erwiderte, dass er eine Refa-Evaluation auf Bundesebene für eine gute Idee halte. 
Er werde versuchen, dies bei der BRAK zu platzieren. Hinsichtlich der BRAK sei aber zu erwäh-
nen, dass die RAK Köln eine der Kammern sei, die stets kritische Fragen stelle. Allerdings habe 
die BRAK bereits – zusammen mit dem DAV – eine Erhöhung der RVG-Gebühren gegenüber 
dem Bundesminister der Justiz Buschmann eingefordert. Unabhängig davon sei er der persön-
lichen Überzeugung, dass es zukünftig der Markt regeln werde, wie viel ein Anwalt verdiene. 
Ein weiterer Kollege bezog sich auf den Wahlaufruf für die BGH-Richter. Er regte an, dass sich 
viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Kammerbezirk melden mögen. 

7. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 89 Abs. 2 Ziff. 6 BRAO
Herr Kollege Dr. Luxem stellte den Antrag, den Kammervorstand für das Haushaltsjahr 2022 
zu entlasten. 
Die Kammerversammlung beschloss ohne Gegenstimme bei Enthaltung der Betroffenen, den 
Kammervorstand für das Haushaltsjahr 2022 zu entlasten. 

8. Änderung der Entschädigungsordnung
Der Präsident berichtete, dass sich der Kammervorstand in seinen letzten Sitzungen mit insge-
samt vier der bestehenden Entschädigungsordnungen beschäftigt habe. Hintergrund sei, dass 
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https://www.rak-koeln.de/wp-content/uploads/2023/10/KF-2023_5.pdf
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viele der aktuell gezahlten Entschädigungssätze seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, 
nicht mehr angepasst worden seien. Die Rechtsanwaltskammern seien aber in weiten Teilen 
auf ehrenamtlich tätige Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Dies betreffe nicht nur den 
Kammervorstand oder die Mitglieder der Satzungsversammlung, zu deren Wahl die Kammer 
regelmäßig aufrufe. Vielmehr seien dies u. a. auch die Mitglieder der Anwaltsgerichte, des Be-
rufsbildungsausschusses, der Schlichtungsausschüsse, und die Leitungen der Referendar-Ar-
beitsgemeinschaften. Für diese Tätigkeiten sei die Kammer höchst dankbar und er sage daher 
an dieser Stelle „DANKE“ – dies gelte für alle ehrenamtlich Engagierten: „Danke für Ihre Zeit, 
Ihren Einsatz, Ihre Fachexpertise und Ihr Herzblut!“
Allen vorgeschlagenen Änderungen sei zunächst gemein, dass alle Ordnungen, die ohnehin ge-
ändert werden sollten, genderneutral gefasst worden seien. Auch habe man darauf geachtet, dass 
die Abrechnungsmodalitäten, zum Beispiel die Verwendung eines Formblatts oder die Abrechnung 
der Entschädigung durch die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer, vereinheitlicht würden. 
Teilweise hätten auch die Verweisketten in den Präambeln der aktuellen Gesetzeslage angepasst 
oder sprachliche Änderungen durchgeführt werden müssen. Bei den einzelnen Ordnungen ver-
zichte er daher auf weitere Ausführungen hierzu, es sei denn, es werde gewünscht. 

a) Änderung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Mitglieder 
der Schlichtungsausschüsse (Anlage 4, siehe KammerForum 5 / 2023; S. 19) 

Eine Erhöhung werde wie folgt vorgeschlagen: 

Gegenstand §§ €€

Vor- und Nachbereitung Sitzung durch 

vorsitzende Person 

§ 1 55 €  70 €

Teilnahme an Sitzung § 2 35 €  55 €

Wortmeldungen erfolgten nicht. 
Anschließend beschloss die Kammerversammlung einstimmig bei 2 Enthaltungen, die Än-
derung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Mitglieder der 
Schlichtungsausschüsse, wie vorgeschlagen. 

b) Änderung der Entschädigungsordnung des Berufsbildungsausschusses der Rechtsanwalts-
kammer Köln (Anlage 5, siehe KammerForum 5 / 2023; S. 20)  

Eine Erhöhung werde wie folgt vorgeschlagen: 

Gegenstand §§ €€

Teilnahme an Sitzung  § 1 • 35 €  50 €
• Bei Abwesenheiten über 4 Stunden: 

pro angefangener Stunde: 10 €  15 €

Wortmeldungen erfolgten nicht. 
Anschließend beschloss die Kammerversammlung einstimmig, die Änderung der Entschädigungs-
ordnung des Berufsbildungsausschusses der Rechtsanwaltskammer Köln, wie vorgeschlagen.
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c) Änderung der Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Leiter von 
Referendar-Arbeitsgemeinschaften (Anlage 6 , siehe KammerForum 5 / 2023; Seite 21) 
Der Präsident führte aus, dass zunächst klargestellt werden sollte, dass eine Entschädigung 
auch dann anfalle, falls Kolleginnen und Kollegen im Einvernehmen mit der Kammer zur 
Vermittlung von Sonderwissen, zum Beispiel Berufsrecht oder in Referendar-Arbeitsge-
meinschaften, herangezogen werden sollen, ohne gleichzeitig eine Leitung im Zivilrecht, 
Verwaltungsrecht oder Strafrecht innezuhaben.

Eine Erhöhung werde im Übrigen wie folgt vorgeschlagen: 

Gegenstand §§ €€

Geleistete Übungsstunde  (Zeitstunde) § 1 Abs. 1 70 €  120 €

Korrektur und Bewertung von Klausuren 
in der Pflicht-KlausurenAG

§ 1 Abs. 2 12 €  24 €

Wortmeldungen erfolgten nicht. 

Anschließend beschloss die Kammerversammlung einstimmig, die Änderung der Entschä-
digungsordnung der Rechtsanwaltskammer Köln für die Leiter von Referendar-Arbeitsge-
meinschaften wie vorgeschlagen. 

d) Änderung der Entschädigungsordnung für die Aufwandsentschädigung und Reisekosten-
vergütung für die Mitglieder des Kammervorstandes und des Anwaltsgerichts gemäß 
§ 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO (Anlage 7, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite 22 ff.)

 Der Präsident erläuterte, dass bei dieser Entschädigungsordnung lediglich eine Klarstellung 
erfolgen sollte. Reisekosten sollten auch dann erstattet werden, falls Reisen innerhalb von 
Köln unternommen werden müssten. Entscheidend könnten nur die tatsächlich zurückge-
legten Kilometer sein. Daher sei in § 5 Abs. 2 die entsprechende Klarstellung aufgenommen 
worden. 
Wortmeldungen erfolgten nicht. 

 Anschließend beschloss die Kammerversammlung mehrheitlich, bei einer Gegenstimme 
und 3 Enthaltungen, die Änderung der Entschädigungsordnung für die Aufwandsentschädi-
gung und Reisekostenvergütung für die Mitglieder des Kammervorstandes und des Anwalts-
gerichts gemäß § 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO.

9. Vorstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 und Vorschlag des Jahresbeitrages 2024 
(Anlagen 1 und 2, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 8 ff.)

10. Aussprache über den Haushaltsvoranschlag 2024 einschließlich der Höhe des 
Jahresbeitrages und der Verwendung des Vermögens
Ein Kollege aus Köln fragte an, ob der Haushalt der BRAK frei erhältlich sei. Im Übrigen interes-
siere ihn, warum die BRAK einen Geschäftsführer für Tunesien, Asien und Südpazifik beschäftige. 
Dies sei nicht Aufgabe der BRAK. 
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Nach kurzer Diskussion sagte der Präsident zu, sich hinsichtlich der Frage der Öffentlichkeit des 
BRAK-Haushaltes um Klärung bemühen zu wollen. Spätestens auf der nächsten Kammerversamm-
lung werde er berichten. 
Auf Nachfragen der Kollegen Braun und Dr. Luxem erläuterten der Präsident und der Schatzmeister 
nochmals die Rücklage für die Abwicklungen.

11. Festsetzung des nach Maßgabe der Beitragsordnung zu erhebenden Jahresbeitrages für 
2024 gem. § 89 Abs. 2 Ziff. 2 BRAO und Genehmigung der Mittel für das Geschäftsjahr 
2024 gem. § 89 Abs. 2 Ziff. 4 BRAO – Haushaltsvoranschlag

– Antrag des Vorstandes, den Kammerbeitrag für das Jahr 2024 in Höhe von 336 € 
festzusetzen (Anlage 1, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 8 ff.)

 Die Kammerversammlung beschloss bei 2 Gegenstimmen, den Kammerbeitrag für 2024 auf  
336 Euro festzusetzen. 

– Genehmigung der Mittel für das Geschäftsjahr 2024 (Anlage 1, siehe KammerForum 5 / 2023; 
Seite S. 8 ff.)

 Die Kammerversammlung beschloss einstimmig, die Mittel für das Geschäftsjahr 2024 zu ge-
nehmigen.

– Beschluss Liquiditätsreserve (Anlage 8, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 24)
 Die Kammerversammlung beschloss einstimmig bei 2 Enthaltungen eine Liquiditätsreserve in 

Höhe von 540.000 Euro zu bilden. 

– Beschluss Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten in Höhe von 500.000 
Euro (Anlage 8, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 24)

 Die Kammerversammlung beschloss mehrheitlich bei einer Gegenstimme und 5 Enthaltungen eine 
Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten in Höhe von 500.000 Euro zu bilden. 

– Beschluss allgemeine Rücklage (Anlage 8, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 24)
 Die Kammerversammlung beschloss einstimmig, eine allgemeine Rücklage zur Deckung nicht 

vorhergesehener Aufwendungen auf den 31.12.2024 zu bilden.

12. Beauftragung der Partnerschaftsgesellschaft FGS Flick, Gocke, Schaumburg GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2024

Der Präsident erläuterte, der Kammervorstand habe in der Vorstandssitzung am 2.9.2023 be-
schlossen, die Partnerschaftsgesellschaft FGS Flick, Gocke, Schaumburg GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft mit der Prüfung für das Haushaltsjahr 2024 zu beauftragen. 
Wortmeldungen gab es nicht. 
Anschließend beschloss die Kammerversammlung einstimmig, die Partnerschaftsgesellschaft 
FGS Flick, Gocke, Schaumburg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung für das 
Haushaltsjahr 2024 zu beauftragen.

13. Änderung der Wahlordnungen 
Der Präsident führte aus, dass die vorgeschlagenen Änderungen für beide zu ändernden Wahl-
ordnungen auf denselben Grundüberlegungen beruhten, so dass die nunmehrigen Ausfüh-
rungen für beide Wahlordnungen Geltung hätten. Auch die Wahlordnungen seien nunmehr 
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Kammernachrichten

durchgehend genderneutral gefasst worden. Zum Teil seien redaktionelle Änderungen erfolgt. 
Ausdrücklich berücksichtigt habe man die zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften – so-
wohl hinsichtlich des Rechts, Wahlvorschläge zu unterbreiten als auch für den eigentlichen 
Wahlvorgang. Es sei ferner klargestellt worden, dass das Online-Wahlportal bereits vor Beginn 
der Wahlfrist geöffnet werden könne und dass die vor Beginn der Wahlfrist eingegangenen 
Stimmen als gültig zu behandeln seien. Dies solle sicherstellen, dass das Mitglied bereits un-
mittelbar mit Erhalt der Zugangsdaten (die aus technischen Gründen nur zeitversetzt versandt 
werden könnten) seine Stimme abgeben könne. Im Ergebnis erhoffe man sich hiervon eine 
höhere Wahlbeteiligung.

a) Änderung der Wahlordnung zur Wahl der Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk der Rechts-
anwaltskammer Köln (Anlage 9, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 25 ff.)

 Wortmeldungen erfolgten nicht. 

 Anschließend beschloss die Kammerversammlung einstimmig die Änderung der Wahlord-
nung zur Wahl der Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln wie 
vorgeschlagen. 

b) Änderung der Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung aus dem Bezirk 
der Rechtsanwaltskammer Köln (Anlage 10, siehe KammerForum 5 / 2023; Seite S. 34 ff.)

 Wortmeldungen erfolgten nicht. 

 Anschließend beschloss die Kammerversammlung einstimmig die Änderung der Wahl-
ordnung zur Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung aus dem Bezirk der Rechtsan-
waltskammer Köln wie vorgeschlagen.

14. Verschiedenes 
Wortmeldungen gab es nicht. 

Der Präsident bedankte sich bei dem Kammervorstand, den Mitarbeitern der Kammergeschäfts-
stelle, der Geschäftsführung und bei allen Anwesenden. 
Der Präsident schloss die Kammerversammlung um 19:30 Uhr.

Köln, 17.11.2023

Dr. Gutknecht
Präsident

Bernard 
Schriftführerin

 

https://www.rak-koeln.de/wp-content/uploads/2023/10/KF-2023_5.pdf
https://www.rak-koeln.de/wp-content/uploads/2023/10/KF-2023_5.pdf


S.21   Kammerforum digital

Veröffentlichungen

 
 

Erneut schlägt der Vorstand der Kammerversammlung eine eigene Beschlussfassung über die 
Verwendung des Vermögens wie vor. Anders jedoch als in den Vorjahren soll hierbei neben einer 
Liquiditätsreserve und einer allgemeinen Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehener Aufwen-
dungen eine zweckgebundene Rücklage zur Deckung der Vertreter- und Abwicklervergütungen 
gebildet werden. Zu den Gründen hatte ich bereits bei Vorstellung des Haushaltsplans 2024 
ausgeführt. 

1. Liquiditätsreserve
Die Rechtsanwaltskammer Köln hat im Jahresdurchschnitt Ausgaben von monatlich rund 
270.000 Euro (ohne die Beiträge an die Bundesrechtsanwaltskammer zum 1.4. eines jeden 
Jahres in Höhe von ca. 1,610 Millionen Euro für das Jahr 2024). Der Kammerbeitrag wird 
allerdings erst zum 1.3. eines Jahres fällig. Für die Zeit bis dahin soll eine Liquiditätsreserve 
von 540.000 Euro gebildet werden. 

Der Vorstand bittet deshalb die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 1.1.2024 vorhandenen Vermögen darf eine Liquiditätsreserve von 540.000 
Euro zum 31.12.2024 gebildet werden.

2. Zweckgebundene Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten
Eine Prognose der im Jahr 2024 zu zahlenden Vergütungen für Vertreter und Abwickler ist 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Anstelle der in früheren Haushaltsplänen enthal-
tenen Konten 4904 und 4905 sollen die notwendigen Aufwendungen einer zweckgebunde-
nen Rücklage von 500.000 Euro entnommen werden.

Der Vorstand bittet daher die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 01.01.2024 vorhandenen Vermögen wird eine zweckgebundene Rücklage in 
Höhe von 500.000 Euro zur Zahlung der Vergütung von Kanzleivertretern und Abwicklern 
gebildet. Der Vorstand wird ermächtigt, hieraus die im Jahr 2024 notwendigen Aufwen-
dungen zu entnehmen.

3. Allgemeine Rücklage
Schließlich bittet der Vorstand die Kammerversammlung noch, folgenden Beschluss zur Bil-
dung einer allgemeinen Rücklage zu fassen:

Mit dem restlichen Vermögen wird eine allgemeine Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehe-
ner Aufwendungen auf den 31.12.2024 gebildet.

Anlage 8 
Verwendung des Vermögens (TOP 11)

– TOP 8c – Änderung EO Referendar-Arbeitsgemeinschaft

Entschädigungsordnung
der Rechtsanwaltskammer Köln

für die leitende Person von Arbeitsgemeinschaften nach §§ 43, 44 JAG NRW
(Geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 15.11.2023)

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Köln hat am 15.11.2023 gem. § 89 Abs. 2  
Ziff. 4 BRAO die folgende Aufwandsentschädigung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die 
als leitende Personen von Arbeitsgemeinschaften an den Landgerichten Aachen, Bonn oder Köln 
tätig sind, beschlossen:

§ 1
Entschädigung

(1) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die als leitende Personen von Arbeitsgemeinschaften an 
den Landgerichten Aachen, Bonn oder Köln tätig werden, erhalten – zusätzlich zu der Besoldung 
durch das Land Nordrhein-Westfalen – pro geleisteter Übungsstunde (Zeitstunde) eine Entschä-
digung von 120 €. Das gilt auch für die Aufsichtsführung während der Anfertigung von Klausuren 
in der Pflicht-Klausurenarbeitsgemeinschaft und für die Besprechung dieser Klausuren.

(2) Für die Korrektur und Bewertung der Klausuren in der Pflicht-Klausuren-Arbeitsgemeinschaft 
erhalten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte pro Klausur 24 €.

(3) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die ohne eine Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht, Straf-
recht oder Öffentlichen Recht zu leiten, zu Ausbildungszwecken in Arbeitsgemeinschaften ein-
gesetzt werden, erhalten ebenfalls eine Entschädigung nach Absatz 1.

§ 2
Antrag

Die Entschädigung wird nur aufgrund eines entsprechenden Antrags gewährt. Für den Antrag soll 
das von der Rechtsanwaltskammer Köln vorgesehene Formblatt verwendet werden. Die Abrechnung 
erfolgt durch die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer.

Die Entschädigungsordnung tritt nach ihrer Veröffentlichung im KammerForum zum 1.1.2024 in 
Kraft.

Köln, 11.12.2023

Dr. Gutknecht
Präsident
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Veröffentlichungen

 

 
 

Erneut schlägt der Vorstand der Kammerversammlung eine eigene Beschlussfassung über die 
Verwendung des Vermögens wie vor. Anders jedoch als in den Vorjahren soll hierbei neben einer 
Liquiditätsreserve und einer allgemeinen Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehener Aufwen-
dungen eine zweckgebundene Rücklage zur Deckung der Vertreter- und Abwicklervergütungen 
gebildet werden. Zu den Gründen hatte ich bereits bei Vorstellung des Haushaltsplans 2024 
ausgeführt. 

1. Liquiditätsreserve
Die Rechtsanwaltskammer Köln hat im Jahresdurchschnitt Ausgaben von monatlich rund 
270.000 Euro (ohne die Beiträge an die Bundesrechtsanwaltskammer zum 1.4. eines jeden 
Jahres in Höhe von ca. 1,610 Millionen Euro für das Jahr 2024). Der Kammerbeitrag wird 
allerdings erst zum 1.3. eines Jahres fällig. Für die Zeit bis dahin soll eine Liquiditätsreserve 
von 540.000 Euro gebildet werden. 

Der Vorstand bittet deshalb die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 1.1.2024 vorhandenen Vermögen darf eine Liquiditätsreserve von 540.000 
Euro zum 31.12.2024 gebildet werden.

2. Zweckgebundene Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten
Eine Prognose der im Jahr 2024 zu zahlenden Vergütungen für Vertreter und Abwickler ist 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Anstelle der in früheren Haushaltsplänen enthal-
tenen Konten 4904 und 4905 sollen die notwendigen Aufwendungen einer zweckgebunde-
nen Rücklage von 500.000 Euro entnommen werden.

Der Vorstand bittet daher die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 01.01.2024 vorhandenen Vermögen wird eine zweckgebundene Rücklage in 
Höhe von 500.000 Euro zur Zahlung der Vergütung von Kanzleivertretern und Abwicklern 
gebildet. Der Vorstand wird ermächtigt, hieraus die im Jahr 2024 notwendigen Aufwen-
dungen zu entnehmen.

3. Allgemeine Rücklage
Schließlich bittet der Vorstand die Kammerversammlung noch, folgenden Beschluss zur Bil-
dung einer allgemeinen Rücklage zu fassen:

Mit dem restlichen Vermögen wird eine allgemeine Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehe-
ner Aufwendungen auf den 31.12.2024 gebildet.

Anlage 8 
Verwendung des Vermögens (TOP 11)

Entschädigungsordnung
für die Aufwandsentschädigung und Reisekostenvergütung  
für die Mitglieder des Kammervorstands und des Anwaltsgerichts

gemäß § 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO
(geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 15.11.2023)

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Köln hat am 15.11.2023 gem. 
§ 89 Abs. 2 Ziff. 5 BRAO die folgende Endschädigungsordnung für die Aufwandsentschädigung 
und Reisekostenvergütung für die Mitglieder des Kammervorstands und des Anwaltsgerichts be-
schlossen:

§ 1
Entschädigung der Vorstandsmitglieder

(1) Jedes Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Köln erhält für die Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen pro Sitzung den 2-fachen Satz der in Nr. 7005 VV RVG – in der jeweils gül-
tigen Fassung – festgelegten Entschädigung für eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden.

(2) Zum Ausgleich der durch die Vorstandsarbeit entstehenden Auslagen in der Kanzlei (Kosten für 
Schreibarbeiten, Telefon, Porto etc.) erhält jedes Vorstandsmitglied eine pauschale Entschädi-
gung in Höhe von 100,00 € monatlich. Die Vorsitzenden der Abteilungen erhalten eine Zusatz-
pauschale von weiteren 100,00 €.

§ 2
Entschädigung des Präsidenten / der Präsidentin 

und des Schatzmeisters / der Schatzmeisterin
(1) Der Präsident / die Präsidentin erhält zusätzlich zu der in § 1 festgelegten Entschädigung eine 

monatliche Aufwandsentschädigung, die 25 % der jeweiligen Aufwandsentschädigung des Prä-
sidenten / der Präsidentin der Bundesrechtsanwaltskammer beträgt.

(2) Der Schatzmeister / die Schatzmeisterin erhält zusätzlich zu der in § 1 festgelegten Entschädi-
gung eine monatliche Entschädigung, die 25 % der jeweiligen Entschädigung des Präsidenten  /  
der Präsidentin beträgt.

§ 3
Entschädigung der Richter / innen und Protokollführer / innen  

des Anwaltsgerichts Köln
Die Richter / innen und Protokollführer / innen des Anwaltsgerichts Köln erhalten pro Sitzungstag 
den 2-fachen Satz der in Nr. 7005 VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Ent-
schädigung für eine Abwesenheit von mehr als vier bis acht Stunden. Im Falle längerer Sitzungs-
dauer ist als Entschädigung das Abwesenheitsgeld für mehr als acht Stunden zu Grunde zu legen.

– TOP 8d – Änderung EO Vorstand Anwaltsgericht
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§ 4
Entschädigung der Vorsitzenden der Kammern  

des Anwaltsgerichts Köln
Die Vorsitzenden der Kammern des Anwaltsgerichts Köln erhalten zusätzlich zu der in § 3 festge-
legten Entschädigung eine jährliche Aufwandsentschädigung von 1.200,00 €. Der / Die Geschäfts-
leitende Vorsitzende erhält zusätzlich zu der Entschädigung nach Satz 1 eine weitere jährliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 300,00 €.

§ 5
Reisekosten

(1) Zusätzlich zu der in den §§ 1 und 3 gewährten Entschädigung werden die tatsächlich entstan-
denen Kosten für die Hin- und Rückreise zum Sitz der Rechtsanwaltskammer Köln oder zum 
Sitz des Anwaltsgerichts Köln ersetzt. Reisekosten werden auch für Fahrten innerhalb derselben 
politischen Gemeinde erstattet.

(2) Bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel werden die Fahrtkosten der in Anspruch genom-
menen Wagenklasse sowie die Mehrkosten für die Zuschläge ersetzt. 

(3) Bei Benutzung eines Pkws wird für jeden angefangenen Kilometer der 1 ½-fache Satz der in  
Nr. 7003 VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung gezahlt.

(4) Für die Teilnahme an Sitzungen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 1 und für Reisen aus An-
lass der Tätigkeit im Kammervorstand wird ein Tage- und Abwesenheitsgeld in Höhe des 2-fachen 
Satzes der in Nr. 7005 VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung für eine 
Abwesenheit von mehr als acht Stunden gewährt. Bei einer Abwesenheit von der Kanzlei von mehr 
als 8 Stunden beläuft sich das Tage- und Abwesenheitsgeld auf den 4-fachen Satz der in Nr. 7005 
VV RVG – in der jeweils gültigen Fassung – festgelegten Entschädigung für eine Abwesenheit von 
mehr als acht Stunden. Für Mitglieder des Anwaltsgerichts gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(5) Übernachtungskosten und notwendige Auslagen (z.B. Taxikosten, Parkgebühren usw.), die durch 
die Teilnahme an Sitzungen und Reisen aus Anlass der Vorstandstätigkeit entstehen, werden in 
tatsächlicher Höhe erstattet.

§ 6
Antrag

(1) Eine Entschädigung nach den §§ 1, 3 und 5 wird nur aufgrund eines entsprechenden An-
trags gewährt.

(2) Für den Antrag soll das von der Rechtsanwaltskammer Köln vorgesehene Formblatt ver-
wendet werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Entschädigungsordnung wird wirksam mit Veröffentlichung der vom Präsidenten / von der 
Präsidentin ausgefertigten Fassung im KammerForum der Rechtsanwaltskammer Köln und tritt 
am 1.1.2024 in Kraft.

Köln, 11.12.2023

Dr. Gutknecht
Präsident

Veröffentlichungen
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Erneut schlägt der Vorstand der Kammerversammlung eine eigene Beschlussfassung über die 
Verwendung des Vermögens wie vor. Anders jedoch als in den Vorjahren soll hierbei neben einer 
Liquiditätsreserve und einer allgemeinen Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehener Aufwen-
dungen eine zweckgebundene Rücklage zur Deckung der Vertreter- und Abwicklervergütungen 
gebildet werden. Zu den Gründen hatte ich bereits bei Vorstellung des Haushaltsplans 2024 
ausgeführt. 

1. Liquiditätsreserve
Die Rechtsanwaltskammer Köln hat im Jahresdurchschnitt Ausgaben von monatlich rund 
270.000 Euro (ohne die Beiträge an die Bundesrechtsanwaltskammer zum 1.4. eines jeden 
Jahres in Höhe von ca. 1,610 Millionen Euro für das Jahr 2024). Der Kammerbeitrag wird 
allerdings erst zum 1.3. eines Jahres fällig. Für die Zeit bis dahin soll eine Liquiditätsreserve 
von 540.000 Euro gebildet werden. 

Der Vorstand bittet deshalb die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 1.1.2024 vorhandenen Vermögen darf eine Liquiditätsreserve von 540.000 
Euro zum 31.12.2024 gebildet werden.

2. Zweckgebundene Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten
Eine Prognose der im Jahr 2024 zu zahlenden Vergütungen für Vertreter und Abwickler ist 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Anstelle der in früheren Haushaltsplänen enthal-
tenen Konten 4904 und 4905 sollen die notwendigen Aufwendungen einer zweckgebunde-
nen Rücklage von 500.000 Euro entnommen werden.

Der Vorstand bittet daher die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 01.01.2024 vorhandenen Vermögen wird eine zweckgebundene Rücklage in 
Höhe von 500.000 Euro zur Zahlung der Vergütung von Kanzleivertretern und Abwicklern 
gebildet. Der Vorstand wird ermächtigt, hieraus die im Jahr 2024 notwendigen Aufwen-
dungen zu entnehmen.

3. Allgemeine Rücklage
Schließlich bittet der Vorstand die Kammerversammlung noch, folgenden Beschluss zur Bil-
dung einer allgemeinen Rücklage zu fassen:

Mit dem restlichen Vermögen wird eine allgemeine Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehe-
ner Aufwendungen auf den 31.12.2024 gebildet.

Anlage 8 
Verwendung des Vermögens (TOP 11)

Wahlordnung
zur Wahl der Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk der

Rechtsanwaltskammer Köln
(geändert durch die Kammerversammlung am 15.11.2023)

§ 1
Grundsatz

(1) Die Vorstandsmitglieder werden von den Kammermitgliedern in geheimer, unmittelbarer und 
elektronischer Wahl gewählt. Sollten tatsächliche Hindernisse einer elektronischen Wahl ent-
gegenstehen, kann der Wahlausschuss in Abweichung von Satz 1 nach Anhörung des Präsidiums 
die Durchführung einer Briefwahl (§ 64 Abs. 1 S. 1 BRAO) beschließen. 

(2) Wählen können diejenigen Kammermitglieder, die in das Wählerverzeichnis gemäß § 8 Abs. 1 
eingetragen sind.

(3) Die Wahl erfolgt gemäß § 10 der Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer getrennt nach 
den LG-Bezirken Köln, Bonn und Aachen. Für den jeweiligen LG-Bezirk kann gewählt werden, wer 
dort seinen Zulassungssitz (§ 27 Abs. 1, § 46c Abs. 4 S. 1, § 31 Abs. 3 Nr. 2 BRAO) unterhält oder 
im Falle einer Befreiung gemäß § 29 Abs. 1, § 29a Abs. 2 BRAO zuletzt unterhalten hat. Ist das 
Kammermitglied sowohl als Rechtsanwalt / Rechtsanwältin als auch als Rechtsanwalt / Rechts-
anwältin (Syndikusrechtsanwalt / Syndikusrechtsanwältin) zugelassen oder unterhält es meh-
rere Kanzleien in verschiedenen LG-Bezirken, ist das Kammermitglied nur für einen LG-Bezirk 
wählbar. Die Entscheidung darüber, für welchen der in Frage stehenden LG-Bezirke das zur Wahl 
vorgeschlagene Kammermitglied antritt, obliegt diesem. Hat das Kammermitglied aufgrund ei-
ner Befreiung gemäß § 29 Abs. 1, § 29a Abs. 2 BRAO zu keinem Zeitpunkt einen Zulassungssitz 
im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln unterhalten, so kann das Kammermitglied frei wählen, 
für welchen LG-Bezirk es zur Wahl antreten möchte. Die Entscheidung für einen LG-Bezirk hat 
das Kammermitglied spätestens mit Einreichung seines Wahlvorschlags bzw. der Erklärung nach 
§ 9 Abs. 7 zu treffen. Die Entscheidung ist für diesen Wahlgang unwiderruflich.

(4) Jeder Wahlberechtigte hat für jeden LG-Bezirk nur so viele Stimmen, wie für den betreffenden 
LG-Bezirk Vorstandsmitglieder zu wählen sind; gibt er für den LG-Bezirk mehr Stimmen ab, ist 
seine Stimmabgabe für diesen LG-Bezirk ungültig.

(5) Die Kammermitglieder können ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben. 
(6) Alle Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zu dieser Wahl erfolgen über das besondere 

elektronische Anwaltspostfach (beA) und die Website der Rechtsanwaltskammer, es sei denn, 
die Wahlordnung bestimmt nachfolgend etwas anderes. Wurde für einen Wahlberechtigten 
kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch nicht möglich, so erfolgt 
die Mitteilung mit einfachem Brief. 
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§ 2
Wahlausschuss

(1) Der Wahlausschuss wird vom Kammervorstand mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglie-
der gewählt. Wählbar ist, wer nach § 9 Abs. 5 der Wahlordnung wählbar wäre.

(2) Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist eine stellvertretende 
Person zu wählen, die das Mitglied im Falle der Abwesenheit vertritt. 

(3) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte die wahlleitende Person als vorsitzende Person und 
eine stellvertretende Person.

(4) Der Wahlausschuss entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der wahlleitenden Person, bei deren Abwe-
senheit die Stimme ihrer stellvertretenden Person den Ausschlag. In Eilfällen darf der Wahlaus-
schuss seine Beschlüsse auch im Umlaufverfahren (einschließlich Telefax und E-Mail) fassen, 
wenn alle Mitglieder des Wahlausschusses einverstanden sind. 

(5) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter die 
wahlleitende Person oder ihre stellvertretende Person, anwesend sind. 

(6) Die Kandidatur bei der Vorstandswahl schließt die Mitgliedschaft im betreffenden Wahlaus-
schuss aus. 

(7) Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 76 BRAO). 
(8) Der Wahlausschuss hat seinen Sitz in der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer. 

§ 3
Aufgaben des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss stellt das Wählerverzeichnis auf, bestimmt die Dauer seiner Auslegung, ver-
anlasst gemäß § 4 die erste Wahlbekanntmachung, entscheidet über Einsprüche von Wahlbe-
rechtigten gegen das Wählerverzeichnis und schließt danach das Wählerverzeichnis endgültig. 

(2) Der Wahlausschuss bestimmt den Zeitraum für die Einreichung der Wahlvorschläge (mindes-
tens 4 Wochen). Nach Ablauf des Zeitraums entscheidet der Wahlausschuss über deren Zu-
lassung und veröffentlicht sie gemäß § 10 durch die zweite Wahlbekanntmachung. Der Wahl-
ausschuss bestimmt Beginn und Ende der Wahlfrist. Die Wahlfrist soll mindestens sechs und 
höchstens 21 Werktage betragen. 

(3) Der Wahlausschuss entwirft die Formblätter für die Wahlvorschläge sowie die sonstigen Wahl-
unterlagen, lässt sie herstellen und versenden. 

(4) Der Wahlausschuss organisiert die Durchführung der Wahl und leitet sie; er entscheidet über 
die Gültigkeit der Stimmabgabe und stellt das Wahlergebnis fest. Er veranlasst gemäß § 17 die 
dritte Wahlbekanntmachung. 

(5) Der Wahlausschuss darf zur Durchführung seiner Aufgaben die Einrichtungen der Rechtsan-
waltskammer und, im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin, Mitarbeitende der 
Rechtsanwaltskammer als wahlhelfende Personen in Anspruch nehmen. Diese werden durch 
die wahlleitende Person zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 4
Erste Wahlbekanntmachung

Die erste Wahlbekanntmachung enthält
(a) Ort, Dauer und Zeiten der Auslegung des Wählerverzeichnisses und Angaben zu den 

Geschäftszeiten der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer (§ 6 Abs. 1),

Veröffentlichungen
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(b) die Frist für den Einspruch wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses, 

(c) die Aufforderung an die Wahlberechtigten, Wahlvorschläge einzureichen, sowie die für 
die Einreichung geltende Form und Frist (§ 9),

(d) die Zahl und Zusammensetzung der zu wählenden Vorstandsmitglieder,
(e) einen Hinweis auf die Wahlfrist und 
(f) einen Hinweis auf § 9 Abs. 9.

§ 5
Wählerverzeichnis

(1) Das Wählerverzeichnis kann in einem automatisierten Verfahren erstellt werden. 
(2) Der Wahlausschuss hat einen Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis zu bestimmen. 
(3) In das Wählerverzeichnis sind die Wahlberechtigten mit Familiennamen und Vornamen (bei natür-

lichen Personen) bzw. vollständigem Namen (bei Berufsausübungsgesellschaften), Anschrift der 
Zulassungskanzlei und Mitgliedsnummer in alphabetischer Reihenfolge aufzunehmen. Das Wäh-
lerverzeichnis enthält ferner Spalten für Vermerke sowie für Berichtigungen und Bemerkungen. 

(4) Nach Beginn der Auslegungsfrist sind Änderungen des Wählerverzeichnisses nur noch auf recht-
zeitigen Einspruch hin zulässig (§ 7). Offensichtliche Unrichtigkeiten des Wählerverzeichnisses 
darf der Wahlausschuss beheben, soweit sie nicht Gegenstand eines Einspruchsverfahrens sind. 
Änderungen sind in der Spalte ,,Bemerkungen‘‘ zu erläutern. 

§ 6
Auslegung des Wählerverzeichnisses und wahlhelfende Personen

(1) Das Wählerverzeichnis wird bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer während der üb-
lichen Geschäftszeiten zur persönlichen Einsicht durch die Wahlberechtigten zwei Wochen lang 
ausgelegt. 

(2) Der Wahlausschuss bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin der 
Rechtsanwaltskammer für die Aufsicht während der Auslegungstage zwei Mitarbeitende der 
Geschäftsstelle zu wahlhelfenden Personen. § 3 Abs. 6 S. 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Wählerverzeichnis darf während der Auslegungszeiten nicht aus der Geschäftsstelle ent-
fernt werden. Nach Dienstschluss ist es sorgfältig zu verschließen.

(4) Eintragungen durch die Wahlberechtigten sind unzulässig. 

§ 7
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Gegen das Wählerverzeichnis, dessen nicht ordnungsgemäße Auslegung oder eine Behinderung 
der Einsichtnahme steht jedem Wahlberechtigten der Einspruch zu. Der Einspruch bedarf der 
Schriftform und ist bis zum Ende der Auslegungsfrist beim Wahlausschuss einzulegen.

(2) Der Wahlausschuss entscheidet innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ende der Auslegungs-
frist über den Einspruch. Richtet sich der Einspruch gegen die Eintragung eines anderen, ist 
dieser vor der Entscheidung zu hören. Ist der Einspruch begründet, ist das Wählerverzeichnis 
zu berichtigen. Die Entscheidung ist dem Einspruchsführer und dem Betroffenen unverzüglich 
mitzuteilen. Sie ist für die Durchführung der Wahl endgültig. 
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§ 8
Feststellung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Wahlausschuss stellt drei Wochen vor Beginn der Wahlfrist das Wählerverzeichnis fest. 
Erhält der Wahlausschuss vorher Kenntnis davon, dass ein im Wählerverzeichnis aufgeführtes 
Kammermitglied die Mitgliedschaft verloren hat oder eine nicht aufgeführte Person die Mit-
gliedschaft erworben hat, ist dem durch Streichung oder Hinzufügung im Wählerverzeichnis 
Rechnung zu tragen. 

(2) Offensichtliche Unrichtigkeiten in dem nach § 8 Abs. 1 festgestellten Wählerverzeichnis darf 
die wahlleitende Person jederzeit beheben. 

§ 9
Wahlvorschläge

(1) Jedes im Wählerverzeichnis eingetragene Kammermitglied ist berechtigt, Wahlvorschläge ein-
zureichen oder zu unterstützen.

(2) Neben den Wahlberechtigten dürfen auch Anwaltvereine aus dem Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer Wahlvorschläge unterbreiten.

(3) Wahlvorschläge müssen spätestens am letzten Tag des dafür bestimmten Zeitraums (§ 3 Abs. 2) 
schriftlich beim Wahlausschuss auf der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer eingereicht 
werden. Der Wahlvorschlag soll auf einem beim Wahlausschuss anzufordernden Formblatt ein-
gereicht werden. Der Eingang ist durch eine wahlhelfende Person zu dokumentieren und an die 
wahlleitende Person zu übermitteln. 

(4) Die Wahlvorschläge müssen Familienname, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei der 
kandidierenden Person enthalten. Ein Wahlvorschlag muss von mindestens zehn wahlberechtig-
ten Kammermitgliedern unterzeichnet sein. Vor- und Familienname (bei natürlichen Personen) 
bzw. der vollständige Name der BAG sowie Vor- und Familienname des für sie handelnden (ge-
setzlichen) Vertreters (bei Berufsausübungsgesellschaften) sowie die Anschrift der Zulassungs-
kanzlei der unterstützenden Personen müssen auf dem Wahlvorschlag eindeutig erkennbar sein. 

(5) Vorgeschlagen werden oder kandidieren darf nur wer wählbar ist. Die Wählbarkeit richtet sich 
nach der Bundesrechtsanwaltsordnung, (§§ 65, 66 BRAO).

(6) Jedes Kammermitglied darf mehrere Wahlvorschläge unterstützen und sich, vorbehaltlich Ab-
satz 5, selbst zur Wahl vorschlagen. Es dürfen aber pro Kammermitglied nur so viele Wahl-
vorschläge eingereicht oder unterstützt werden, wie in dem jeweiligen LG-Bezirk (§ 1 Abs. 3) 
Vorstandsmitglieder zur Wahl stehen. 

(7) Sofern sich die kandidierende Person nicht selbst zur Wahl vorgeschlagen hat, ist dem Wahlvor-
schlag eine von ihr unterschriebene Einverständniserklärung beizufügen. Die kandidierende Person 
hat weiterhin zu erklären, dass ihr Umstände, die ihre Wählbarkeit ausschließen, nicht bekannt sind. 

(8) Sowohl bei der Abgabe von Wahlvorschlägen als auch bei der Einverständniserklärung ist eine 
gewillkürte Vertretung ausgeschlossen. Berufsausübungsgesellschaften werden durch den (ge-
setzlichen) Vertreter vertreten. Bei mehreren (gesetzlichen) Vertretern genügen Namen und 
Unterschrift eines (gesetzlichen) Vertreters.

(9) Hat ein Wahlberechtigter mehr Wahlvorschläge eingereicht oder unterstützt als Vorstandsmit-
glieder zu wählen sind, werden sämtliche von ihm abgegebenen oder unterstützten Wahlvor-
schläge gestrichen. Hierauf ist in der ersten Wahlbekanntmachung besonders hinzuweisen.
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§ 10
Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(zweite Wahlbekanntmachung)
(1) Der Wahlausschuss prüft, ob die Wahlvorschläge rechtzeitig eingegangen und vollständig sind 

und den Vorgaben dieser Wahlordnung entsprechen. 
(2) Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss unverzüglich nach Ab-

lauf des Zeitraums für die Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 3 Abs. 2). Die Entscheidung über 
die Zulassung ist der kandidierenden Personen bekanntzugeben. Sie ist für die Aufstellung der 
kandidierenden Personen endgültig.

(3) Ungültig sind Wahlvorschläge, die den §§ 65 Nr. 1 u. 2, 66 BRAO sowie den Vorschriften dieser 
Wahlordnung nicht entsprechen. 

(4) Nach Abschluss der Prüfung hat der Wahlausschuss den Kammermitgliedern die Namen der zur 
Wahl zugelassenen kandidierenden Personen bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der Wahl-
frist durch die zweite Wahlbekanntmachung für jeden LG-Bezirk in alphabetischer Reihenfolge 
mitzuteilen. Die zweite Wahlbekanntmachung darf abweichend von § 1 Abs. 6 auch nur durch 
Veröffentlichung auf der Website der Rechtsanwaltskammer erfolgen.

§ 11
Wahlunterlagen

(1) Nach Bekanntgabe der zur Wahl zugelassenen kandidierenden Personen werden die Wahlun-
terlagen nach Anweisung des Wahlausschusses gefertigt. 

(2) Der Stimmzettel enthält die Namen der kandidierenden Personen, die vom Wahlausschuss zu-
gelassen wurden. Die kandidierenden Personen werden auf dem Stimmzettel getrennt nach 
ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen LG-Bezirken in alphabetischer Reihenfolge ihres Familien-
namens aufgeführt. Der Stimmzettel enthält ferner den Familiennamen, Vornamen und An-
schrift der Zulassungskanzlei der kandierenden Personen. 

§ 12
Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl 

(1) Den Wahlberechtigten werden vor Beginn der Wahlfrist die Hinweise zur Durchführung der 
Wahl und die Zugangsdaten (Identifikationsnummer) über das beA übermittelt. Wurde für ei-
nen Wahlberechtigten kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch 
nicht möglich, so erfolgt die Mitteilung mit einfachem Brief. 

(2) Die Wahl erfolgt durch Aufruf des den Vorgaben von § 11 entsprechenden, elektronischen 
Stimmzettels an einem Computer und Stimmabgabe. Hierzu hat sich der Wahlberechtigte im 
Online-Wahlportal mit Hilfe der übersandten Zugangsdaten zu authentifizieren. Der elektro-
nische Stimmzettel ist entsprechend der im Wahlschreiben und im Online-Wahlportal ent-
haltenen Anleitung elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei hat das verwendete elekt-
ronische Wahlsystem zu gewährleisten, dass eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen ist 
und die Wahlberechtigten ihre Stimmen bis zur Absendung des elektronischen Stimmzettels 
korrigieren oder die Wahl abbrechen können. Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein 
(gesetzlicher) Vertreter. 

(3) Das Online-Wahlportal kann bereits vor Beginn der Wahlfrist geöffnet werden. Stimmen, die 
vor Beginn der Wahlfrist abgegeben werden, gelten insoweit als gültig. 
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(4) Die Speicherung der eingehenden Stimmen darf nur anonymisiert erfolgen. Ferner darf die Rei-
henfolge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden können. Für den Wahlberechtigten 
muss jederzeit erkennbar sein, wann ein Absenden und Übermitteln der Stimmen erfolgt. Ein Ab-
senden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch den Wahl-
berechtigten zu ermöglichen. Ihm muss eine erfolgreich durchgeführte Stimmabgabe angezeigt 
werden. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt die Stimmabgabe als vollzogen.

(5) Es muss ausgeschlossen sein, dass das elektronische Wahlsystem die Stimmen des Wahlberechtigten 
auf dem von ihm verwendeten Computer speichert. Zudem muss gewährleistet sein, dass unbemerkte 
Veränderungen der Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Zum Schutze der Geheimhaltung 
muss der elektronische Stimmzettel nach erfolgter Stimmabgabe unverzüglich ausgeblendet wer-
den. Das elektronische Wahlsystem darf keinen Ausdruck abgegebener Stimmen auf Papier zulassen. 

(6) Die Speicherung der abgegebenen Stimmen in der elektronischen Wahlurne muss nach dem 
Zufallsprinzip erfolgen. Es darf keine Protokollierung der Anmeldung am elektronischen Wahl-
system, der abgegebenen Stimmen, der IP-Adressen sowie personenbezogener Daten erfolgen. 

§ 12a 
Stimmabgabe bei der Briefwahl 

(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 S. 2 Briefwahl beschlossen, erfolgt die Stimmabgabe 
nach Maßgabe nachfolgender Vorschriften.

(2) Den Wahlberechtigten werden bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der Wahlfrist die Abstim-
mungsunterlagen mit einfachem Brief übermittelt. Der Wahlausschuss teilt dabei die Wahlfrist mit. 
Stimmen, die vor Beginn der Wahlfrist beim Wahlausschuss eingehen, gelten insoweit als gültig. 

(3) Die Abstimmungsunterlagen bestehen aus

(a) dem Stimmzettel, der nur die zugelassenen kandidierenden Personen für die LG-Bezirke 
in alphabetischer Reihenfolge mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulas-
sungskanzlei enthält,

(b) einem verschließbaren Wahlumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettel zur Vorstands-
wahl aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln“,

(c) einem freigemachten, an den Wahlausschuss adressierten Rücksendeumschlag mit der 
Angabe „Vorstandswahl“ sowie 

(d) einem Wahlausweis, der die Anschrift der Zulassungskanzlei des Wahlberechtigten und 
dessen Mitgliedsnummer enthält. 

(4) Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein (gesetzlicher) Vertreter. 

§ 13
Beginn und Ende der elektronischen Wahl

(1) Beginn und Ende der elektronischen Wahl erfolgen durch Autorisierung der wahlleitenden Per-
son; die wahlleitende Person weist das mit der Durchführung der Wahl beauftragte Unterneh-
men entsprechend an und überwacht dies. § 3 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(2) Beginn und Ende der Wahlfrist richten sich nach § 3 Abs. 3.
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§ 14
Störung der elektronischen Wahl

(1) Ist Wahlberechtigten die elektronische Stimmabgabe innerhalb des Wahlzeitraums aus tech-
nischen Gründen, die nicht in der Sphäre der Wahlberechtigten liegen, unmöglich, kann die 
wahlleitende Person im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss den Wahlzeitraum verlängern. 
Die Verlängerung wird abweichend von § 1 Abs. 6 auf der Website der Rechtsanwaltskammer 
bekannt gegeben. 

(2) Werden während der elektronischen Wahl Störungen bekannt, so kann der Wahlausschuss die 
Behebung der Störung veranlassen und die Wahl fortsetzen. Besteht allerdings die Möglichkeit, 
dass bereits abgegebene Stimmen vorzeitig bekanntgegeben oder gelöscht werden oder ge-
löscht worden sind oder besteht die Möglichkeit einer Stimmenmanipulation, so ist die Wahl 
ohne Auszählung der Stimmen abzubrechen. Die wahlleitende Person entscheidet dann ge-
meinsam mit dem Wahlausschuss über das weitere Verfahren. 

(3) Störungen sowie deren Ursache, Auswirkungen, Intensität und Dauer sind im Protokoll der Wahl 
zu vermerken. Die Wahlberechtigten sind über Störungen und die vom Wahlausschuss in diesem 
Zusammenhang beschlossenen Maßnahmen sowie über Wahlabbrüche zu informieren. 

§ 15
Technische Anforderungen an das elektronische Wahlsystem

(1) Das verwendete elektronische Wahlsystem muss aktuellen technischen Standards, insbeson-
dere den jeweiligen Sicherheitsanforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) entsprechen. Dies bedingt vor allem die ausreichende Trennung der zur Wahl 
eingesetzten technischen Systeme. Insbesondere müssen zur Wahrung des Wahlgeheimnisses 
die elektronische Wahlurne und das elektronische Wählerverzeichnis auf getrennten Servern 
geführt werden. Das gewählte System hat durch geeignete technische Maßnahmen zu gewähr-
leisten, dass im Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers oder eines Serverbereiches 
keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen.

(2) Zum Schutze der Geheimhaltung wird eine Anonymisierung der Wahlberechtigten durch Wahl-
nummern durchgeführt, wobei sichergestellt wird, dass die Stimmabgaben nicht über die Zu-
gangsdaten auf einzelne Mitglieder zurückgeführt werden können. 

(3) Die zur Durchführung der elektronischen Wahl eingesetzten Wahlserver müssen vor Angriffen 
aus dem Internet geschützt sein. Ferner muss sichergestellt sein, dass nur autorisierte Personen 
Zugriff nehmen können. Als solche autorisierten Zugriffe sind vor allem die Überprüfung der 
Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe der Wahlberechtigten, die Registrie-
rung der Stimmabgabe (Wahldaten) anzusehen. Auf den Inhalt der Stimme darf keine Zugriffs-
möglichkeit bestehen. 

(4) Die Übertragung der Wahldaten ist vor Ausspäh-, Entschlüsselungs- und Manipulationsversu-
chen zu schützen. Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen. Ferner sind die Über-
tragungswege zur Prüfung der Wahlberechtigung, zur Registrierung der Stimmabgabe im Wäh-
lerverzeichnis sowie zur Stimmabgabe so voneinander zu trennen, dass eine Zuordnung von 
abgegeben Stimmen zu einzelnen Wahlberechtigten dauerhaft unmöglich ist. Gleiches gilt für 
die Verarbeitung der Wahldaten. 

(5) Die Wahlberechtigten sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen 
der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Angriffe Dritter geschützt werden kann. 
Es ist auf kostenfreie Bezugsquellen geeigneter Software hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der 
Sicherungshinweise ist vor der Stimmabgabe durch den Wahlberechtigten verbindlich in elekt-
ronischer Form zu bestätigen. 
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(6) Der Wahlausschuss muss sich die Erfüllung der technischen Anforderungen durch geeignete 
Unterlagen des beauftragten Anbieters des elektronischen Wahlsystems nachweisen lassen. 
Dieser sowie ggf. weiter beauftragte externe Dienstleister sind auf die Einhaltung der an das 
elektronische Wahlsystem nach dieser Satzung gestellten Anforderungen zu verpflichten.

§ 16
Ermittlung des Wahlergebnisses

Gewählt sind diejenigen kandidierenden Personen, die in dem entsprechenden LG-Bezirk die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen (§ 64 Abs. 1 S. 4 BRAO). Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet über die 
Zuteilung des letzten Sitzes oder der letzten Sitze das von der wahlleitenden Person zu ziehende Los. 

§ 16a
Ermittlung des Wahlergebnisses bei elektronischer Wahl

(1) Für die Administration der Wahlserver und insbesondere für die Auszählung und Archivierung 
der Wahl ist die wahlleitende Person zusammen mit dem Wahlausschuss verantwortlich. Es 
müssen durch das elektronische Wahlsystem technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
die den Auszählungsprozess für jeden Wahlberechtigten reproduzierbar machen können. Dafür 
sind alle Datensätze der elektronischen Wahl in geeigneter Weise zu speichern.

(2) Bei Zweifeln über die Gültigkeit einer Stimmabgabe entscheidet die wahlleitende Person; im 
Falle der Verhinderung entscheidet ihre stellvertretende Person.

§ 16b
Ermittlung des Wahlergebnisses bei Briefwahl

(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 die Durchführung einer Briefwahl beschlossen, 
richtet sich die Stimmauszählung nach nachfolgenden Vorschriften. 

(2) Die beauftragten Wahlhelfenden versehen die bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskam-
mer eingehenden Rücksendeumschläge mit einem Eingangsstempel und tragen in einer Ein-
gangsliste die Zahl der eingegangenen Rücksendeumschläge ein. Die Eingangsliste wird Anlage 
zum Protokoll der Wahl.

(3) Unverzüglich nach Ablauf der Wahlfrist stellt der Wahlausschuss die Gesamtzahl der eingegan-
genen Rücksendeumschläge fest, öffnet diese und prüft die Wahlberechtigung des Absenders, 
indem er die Mitgliedsnummer des Wahlausweises mit der Nummer des Wählerverzeichnisses 
vergleicht und dort in der Spalte „Vermerke“ abhakt.

(4) Verspätet eingegangene Rücksendeumschläge sind mit einem Vermerk über den Zeitpunkt ihres 
Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Sie gelten als nicht abgegebene Stimme.

(5) Stimmen von nicht Wahlberechtigten gelten als nicht abgegeben.
(6) Sofern 

a) der Rücksendeumschlag einen Stimmzettel enthält, der nicht in einen verschlossenen 
Wahlumschlag eingelegt wurde, wobei ein nicht fest verklebter oder nur eingeschobener 
Wahlumschlag als verschlossen gilt, oder

b) der Rücksendeumschlag mehr als einen Wahlumschlag oder keinen Wahlausweis enthält, 
oder

c) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,
wird der Rücksendeumschlag mit Beanstandungsvermerk einschließlich seines Inhalts zu 
den Wahlunterlagen genommen. Die Stimme ist ungültig.
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(7) Der dem Rücksendeumschlag entnommene Wahlumschlag wird in eine Urne gelegt.
(8) Die in die Urne gelegten Wahlumschläge werden alsdann entnommen und geöffnet.
(9) Sofern

a) ein Stimmzettel keine oder mehr Wahlkreuze enthält, als kandidierende Personen zu wäh-
len sind, oder

b) ein Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, oder
c) ein Stimmzettel zerrissen oder stark beschädigt ist, so dass er den Willen des Wahlberech-

tigten nicht mehr erkennen lässt, oder
d) ein Wahlumschlag mehrere Stimmzettel enthält, oder
e) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,

ist die Stimme ungültig.

(10) Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit abgegebener Stimmen entscheidet der Wahlausschuss. In 
dem Protokoll der Wahl ist die Ungültigkeit einer Stimme stichwortartig zu begründen.

(11) Nach Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel stellt der Wahlausschuss die Anzahl der gülti-
gen Stimmzettel fest. Danach werden die auf jede kandidierende Person entfallenden Stim-
men gezählt.

(12) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.

§ 17
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(Dritte Wahlbekanntmachung)
(1) Die wahlleitende Person fordert die Gewählten durch eingeschriebenen Brief oder über das 

beA auf, sich binnen einer Woche über Annahme oder Ablehnung der Wahl schriftlich zu er-
klären. Wird die Wahl von dem Gewählten nicht binnen einer Woche nach Absendung der 
Mitteilung aus einem der in § 67 BRAO genannten Gründen gegenüber der wahlleitenden 
Person schriftlich abgelehnt, gilt sie als angenommen. Die Annahme kann bereits im Vorfeld 
erklärt werden.

(2) Werden von einem Gewählten zulässige Ablehnungsgründe vorgebracht, ist an seiner Stelle 
diejenige kandidierende Person gewählt, die für den betreffenden LG-Bezirk die nächsthöch-
ste Stimmzahl auf sich vereinigt.

(3) Kann ein solches Wahlergebnis nicht festgestellt werden, findet eine Nachwahl statt. Für die 
Nachwahl gelten die Bestimmungen dieser Wahlordnung entsprechend. Von einer Nach-
wahl wird in entsprechender Anwendung von § 69 Abs. 3 BRAO abgesehen, wenn die Zahl 
der Vorstandsmitglieder nicht unter 24 sinkt. 

(4) Die wahlleitende Person gibt das Wahlergebnis nach der Feststellung durch Veröffentlichung 
auf der Website der Rechtsanwaltskammer bekannt (3. Wahlbekanntmachung). In der Ver-
öffentlichung ist auf die Bestimmung über die Wahlanfechtung hinzuweisen. 

(5) Der Wahlausschuss kann beschließen, dass bereits vor der 3. Wahlbekanntmachung ein vor-
läufiges Wahlergebnis auf der Website der Kammer oder über andere Informationsmedien 
der Kammer – vorbehaltlich der Annahme der Gewählten – veröffentlicht wird.



S.33   Kammerforum digital

Veröffentlichungen

§ 18
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann binnen eines Monats nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses in der dritten 
Wahlbekanntmachung schriftlich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem 3. Tag nach 
der Veröffentlichung. § 112f BRAO gilt entsprechend. 

(2) Eine Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung.
(3) Eine Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften 

über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und die Mög-
lichkeit besteht, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst worden ist. 

§ 19
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Wählerverzeichnis, Wahlvorschläge, Protokolle, Belegstücke der Wahlbe-
kanntmachung, elektronische Dokumentationen und sonstige Unterlagen) sind nach Beendigung 
der Wahl zu versiegeln und bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer bis zum Ende der 
Wahlperiode aufzubewahren. 

§ 20
Inkrafttreten

Die Wahlordnung tritt am 1.1.2024 in Kraft. 

Köln, 11.12.2023

Dr. Gutknecht
Präsident
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Erneut schlägt der Vorstand der Kammerversammlung eine eigene Beschlussfassung über die 
Verwendung des Vermögens wie vor. Anders jedoch als in den Vorjahren soll hierbei neben einer 
Liquiditätsreserve und einer allgemeinen Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehener Aufwen-
dungen eine zweckgebundene Rücklage zur Deckung der Vertreter- und Abwicklervergütungen 
gebildet werden. Zu den Gründen hatte ich bereits bei Vorstellung des Haushaltsplans 2024 
ausgeführt. 

1. Liquiditätsreserve
Die Rechtsanwaltskammer Köln hat im Jahresdurchschnitt Ausgaben von monatlich rund 
270.000 Euro (ohne die Beiträge an die Bundesrechtsanwaltskammer zum 1.4. eines jeden 
Jahres in Höhe von ca. 1,610 Millionen Euro für das Jahr 2024). Der Kammerbeitrag wird 
allerdings erst zum 1.3. eines Jahres fällig. Für die Zeit bis dahin soll eine Liquiditätsreserve 
von 540.000 Euro gebildet werden. 

Der Vorstand bittet deshalb die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 1.1.2024 vorhandenen Vermögen darf eine Liquiditätsreserve von 540.000 
Euro zum 31.12.2024 gebildet werden.

2. Zweckgebundene Rücklage zur Deckung von Vertreter- und Abwicklerkosten
Eine Prognose der im Jahr 2024 zu zahlenden Vergütungen für Vertreter und Abwickler ist 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Anstelle der in früheren Haushaltsplänen enthal-
tenen Konten 4904 und 4905 sollen die notwendigen Aufwendungen einer zweckgebunde-
nen Rücklage von 500.000 Euro entnommen werden.

Der Vorstand bittet daher die Kammerversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Aus dem am 01.01.2024 vorhandenen Vermögen wird eine zweckgebundene Rücklage in 
Höhe von 500.000 Euro zur Zahlung der Vergütung von Kanzleivertretern und Abwicklern 
gebildet. Der Vorstand wird ermächtigt, hieraus die im Jahr 2024 notwendigen Aufwen-
dungen zu entnehmen.

3. Allgemeine Rücklage
Schließlich bittet der Vorstand die Kammerversammlung noch, folgenden Beschluss zur Bil-
dung einer allgemeinen Rücklage zu fassen:

Mit dem restlichen Vermögen wird eine allgemeine Rücklage zur Deckung nicht vorhergesehe-
ner Aufwendungen auf den 31.12.2024 gebildet.

Anlage 8 
Verwendung des Vermögens (TOP 11)

Wahlordnung
zur Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung 

aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln
(geändert und genehmigt durch die Kammerversammlung am 15.11.2023)

§ 1 
Grundzüge

(1)  Die Mitglieder der Satzungsversammlung werden für die Dauer von vier Jahren von den Kam-
mermitgliedern in geheimer, unmittelbarer und elektronischer Wahl gewählt (§ 191b BRAO). 
Sollten tatsächliche Hindernisse einer elektronischen Wahl entgegenstehen, kann der Wahl-
ausschuss in Abweichung von S. 1 nach Anhörung des Präsidiums die Durchführung einer Brief-
wahl beschließen. Die Amtszeit der Mitglieder der Satzungsversammlung beginnt mit der ers-
ten Sitzung der Satzungsversammlung. 

(2)  Wählen können diejenigen Kammermitglieder, die in das Wählerverzeichnis gem. § 5 eingetra-
gen sind. 

(3)  Die Kammermitglieder können ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben.
(4)  Alle Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zu dieser Wahl erfolgen über das besondere 

elektronische Anwaltspostfach (beA) und die Website der Rechtsanwaltskammer, es sei denn, 
die Wahlordnung bestimmt nachfolgend etwas anderes. Wurde für einen Wahlberechtigten 
kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch nicht möglich, so erfolgt 
die Mitteilung mit einfachem Brief. 

§ 2 
Wahlausschuss

(1)  Der Wahlausschuss wird vom Kammervorstand mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglie-
der gewählt. Wählbar ist, wer nach § 9 Abs. 4 wählbar wäre. Die Wahl des Wahlausschusses 
erfolgt im letzten Jahr der Amtsperiode der Mitglieder der Satzungsversammlung. 

(2)  Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist eine stellvertretende 
Person zu wählen, der das Mitglied im Falle von dessen Abwesenheit vertritt. 

(3)  Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte die wahlleitende Person als vorsitzende Person und 
eine stellvertretende Person.

(4)  Der Wahlausschuss entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der wahlleitenden Person, bei dessen 
Abwesenheit die Stimme ihrer stellvertretenden Person, den Ausschlag. In Eilfällen kann der 
Wahlausschuss seine Beschlüsse auch im Umlaufverfahren (einschließlich Telefax und E-Mail) 
fassen, wenn alle Mitglieder einverstanden sind. 

(5)  Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter die 
vorsitzende Person oder ihre stellvertretende Person, anwesend sind. 

 – TOP 13b – Änderung WO Satzungsversammlung
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(6)  Die Kandidatur zur Satzungsversammlung schließt die Mitgliedschaft im Wahlausschuss 
aus. 

(7)  Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 76 BRAO). 
(8)  Der Wahlausschuss hat seinen Sitz in der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Köln. 

§ 3
Aufgaben des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss stellt das Wählerverzeichnis auf, bestimmt die Dauer seiner Auslegung, 
veranlasst gemäß § 4 die erste Wahlbekanntmachung, entscheidet über Einsprüche Wahl-
berechtigter gegen das Wählerverzeichnis und schließt danach das Wählerverzeichnis end-
gültig. 

(2) Der Wahlausschuss bestimmt den Zeitraum für die Einreichung der Wahlvorschläge (min-
destens vier Wochen). Nach Ablauf des Zeitraums entscheidet der Wahlausschuss über de-
ren Zulassung und veröffentlicht sie gemäß § 10 durch die zweite Wahlbekanntmachung. 

(3) Der Wahlausschuss bestimmt Beginn und Ende der Wahlfrist. Die Wahlfrist soll mindestens 
sechs und höchstens 21 Werktage betragen. 

(4) Der Wahlausschuss entwirft die Formblätter für die Wahlvorschläge und die sonstigen Wahl-
unterlagen, lässt sie herstellen und versenden. 

(5) Der Wahlausschuss organisiert die Durchführung der Wahl und leitet sie; er entscheidet über 
die Gültigkeit der Stimmabgabe und stellt das Wahlergebnis fest. Er veranlasst gemäß § 17 
die dritte Wahlbekanntmachung.

(6) Der Wahlausschuss darf zur Durchführung seiner Aufgaben die Einrichtungen der Rechtsan-
waltskammer und, im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin, Mitarbeitende 
der Rechtsanwaltskammer als wahlhelfende Personen in Anspruch nehmen. Diese werden 
durch die wahlleitende Person zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 4
Erste Wahlbekanntmachung

Die erste Wahlbekanntmachung enthält 

a) Ort, Dauer und Zeiten der Auslegung des Wählerverzeichnisses und Angaben zu den 
Geschäftszeiten der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer (§ 6 Abs. 1), 

b) die Frist für den Einspruch wegen Unrichtigkeit und Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses, 
c) die Aufforderung an die Wahlberechtigten, Wahlvorschläge einzureichen, sowie die für die 

Einreichung geltende Form und Frist (§ 9), 
d) die Zahl der in die Satzungsversammlung zu wählenden Mitglieder, 
e)  einen Hinweis auf die Wahlfrist, einen Hinweis auf § 9 Abs. 8. 

§ 5
Wählerverzeichnis

(1) Das Wählerverzeichnis kann in einem automatisierten Verfahren hergestellt werden. 
(2) Der Wahlausschuss hat einen Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis zu  

bestimmen. 
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(3) In das Wählerverzeichnis sind die Wahlberechtigten mit Familiennamen und Vornamen (bei 
natürlichen Personen) bzw. vollständiger Name der BAG (bei Berufsausübungsgesellschaften), 
Anschrift der Zulassungskanzlei und Mitgliedsnummer in alphabetischer Reihenfolge aufzu-
nehmen. Das Wählerverzeichnis enthält ferner Spalten für Vermerke über die Teilnahme an der 
Wahl sowie für Berichtigungen und Bemerkungen. 

(4) Nach Beginn der Auslegungsfrist sind Änderungen nur noch auf rechtzeitigen Einspruch hin zuläs-
sig (§ 7). Offensichtliche Unrichtigkeiten darf der Wahlausschuss beheben, soweit sie nicht Gegen-
stand eines Einspruchsverfahrens sind. Änderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern. 

§ 6
Auslegung des Wählerverzeichnisses 

und wahlhelfende Personen
(1) Das Wählerverzeichnis wird bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer während der 

üblichen Geschäftszeiten zur persönlichen Einsicht durch die Wahlberechtigten  während der 
nach § 3 Abs. 1 bestimmten Dauer ausgelegt. 

(2) Der Wahlausschuss bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten / der Präsidentin der 
Rechtsanwaltskammer für die Aufsicht während der Auslegungsfrist zwei Mitarbeitende der 
Geschäftsstelle zu wahlhelfenden Personen. § 3 Abs. 6Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Wählerverzeichnis darf während der Auslegungszeiten nicht aus der Geschäftsstelle ent-
fernt werden. Nach Dienstschluss ist es sorgfältig zu verschließen. 

(4) Eintragungen durch die Wahlberechtigten sind unzulässig. 

§ 7
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Gegen das Wählerverzeichnis, dessen nicht ordnungsgemäße Auslegung oder eine Behinderung 
der Einsichtnahme steht jedem Wahlberechtigten der Einspruch zu. Der Einspruch bedarf der 
Schriftform und ist bis zum Ende der Auslegungsfrist beim Wahlausschuss einzulegen. 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ende der Auslegungs-
frist über den Einspruch. Richtet sich der Einspruch gegen die Eintragung eines anderen, ist 
dieser vor der Entscheidung zu hören. Ist der Einspruch begründet, ist das Wählerverzeichnis 
zu berichtigen. Die Entscheidung ist dem Einspruchsführer und dem Betroffenen unverzüglich 
mitzuteilen. Sie ist für die Durchführung der Wahl endgültig. 

§ 8
Feststellung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Wahlausschuss stellt drei Wochen vor Beginn der Wahlfrist das Wählerverzeichnis fest. 
Erhält der Wahlausschuss vorher Kenntnis davon, dass ein im Wählerverzeichnis aufgeführtes 
Kammermitglied die Mitgliedschaft verloren hat oder eine nicht aufgeführte Person die Mit-
gliedschaft erworben hat, ist dem durch Streichung oder Hinzufügung im Wählerverzeichnis 
Rechnung zu tragen. 

(2) Offensichtliche Unrichtigkeiten in dem nach § 8 Abs. 1 festgestellten Wählerverzeichnis darf 
die wahlleitende Person jederzeit beheben. 

§ 9
Wahlvorschläge

(1) Jedes im Wählerverzeichnis eingetragene Kammermitglied ist berechtigt, Wahlvorschläge 
einzureichen oder zu unterstützen.
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(2) Wahlvorschläge müssen spätestens am letzten Tage des dafür bestimmten Zeitraums (§ 3 
Abs. 2) schriftlich beim Wahlausschuss auf der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer 
eingegangen sein. Der Wahlvorschlag soll auf einem beim Wahlausschuss anzufordernden 
Formblatt eingereicht werden. Der Eingang ist durch eine wahlhelfende Person zu dokumen-
tieren und an die wahlleitende Person zu übermitteln. 

(3) Die Wahlvorschläge müssen Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei 
der vorgeschlagenen kandidierenden Person enthalten. Ein Wahlvorschlag muss von mindes-
tens zehn wahlberechtigten Kammermitgliedern unterzeichnet sein. Vor- und Familienname 
(bei natürlichen Personen) bzw. der vollständige Name der BAG sowie Vor- und Familien-
name des für sie handelnden (gesetzlichen) Vertreters (bei Berufsausübungsgesellschaften) 
sowie die Anschrift der Zulassungskanzlei der unterstützenden Personenmüssen auf dem 
Wahlvorschlag eindeutig erkennbar sein.

(4) Vorgeschlagen werden darf nur, wer wählbar ist. Die Wählbarkeit richtet sich nach der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, (§ 191b Abs. 3 Satz 1 i.V.m. §§ 65, 66 BRAO).

(5) Jedes Kammermitglied darf mehrere Wahlvorschläge unterstützen. Es dürfen aber pro Kam-
mermitglied nur so viele Wahlvorschläge eingereicht oder unterstützt werden, wie Kammer-
mitglieder in die Satzungsversammlung zu wählen sind. 

(6) Den Wahlvorschlägen sind unterschriebene Einverständniserklärungen der Vorgeschlagenen 
beizufügen. Die Vorgeschlagenen haben zugleich zu erklären, dass ihnen Umstände, die ihre 
Wählbarkeit ausschließen, nicht bekannt sind. 

(7) Sowohl bei der Abgabe von Wahlvorschlägen als auch bei der der Einverständniserklärung ist 
eine gewillkürte Vertretung ausgeschlossen. Berufsausübungsgesellschaften werden durch 
den (gesetzlichen) Vertreter vertreten. Bei mehreren (gesetzlichen) Vertretern genügen Na-
men und Unterschrift eines (gesetzlichen) Vertreters. 

(8) Hat eine wahlberechtigte Person mehr Wahlvorschläge unterzeichnet als Kammermit-
glieder in die Satzungsversammlung zu wählen sind, wird sein Name auf sämtlichen 
Wahlvorschlägen gestrichen. Hierauf ist in der ersten Wahlbekanntmachung besonders  
hinzuweisen. 

§ 10
Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(Zweite Wahlbekanntmachung)
(1)  Der Wahlausschuss prüft, ob die Wahlvorschläge rechtzeitig eingegangen und vollständig 

sind und den Vorgaben dieser Wahlordnung entsprechen. 
(2)  Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss unverzüglich nach 

Ablauf des Zeitraums für die Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 3 Abs. 2). Die Entschei-
dung über die Zulassung ist den kandidierenden Personen bekanntzugeben. Sie ist für die 
Aufstellung der kandidierenden Personen endgültig. 

(3) Ungültig sind Wahlvorschläge, die den §§ 65 Nr. 1 und Nr. 2, 66 i. V. m. § 191b Abs. 3 Satz 1 
BRAO oder den Vorschriften dieser Wahlordnung nicht entsprechen. 

(4) Nach Abschluss der Prüfung hat der Wahlausschuss den Kammermitgliedern die Namen der 
zur Wahl zugelassenen kandidierenden Personen bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der 
Wahlfrist durch die zweite Wahlbekanntmachung in alphabetischer Reihenfolge mitzuteilen. 
Die zweite Wahlbekanntmachung darf abweichend von § 1 Abs. 4 auch nur durch Veröffent-
lichung auf der Website der Rechtsanwaltskammer erfolgen. 
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§ 11
Wahlunterlagen

(1)  Nach Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge werden die Wahlunterlagen nach An-
weisung des Wahlausschusses gefertigt. 

(2)  Der Stimmzettel enthält den Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei 
der Vorgeschlagenen, die vom Wahlausschuss zugelassen wurden, in alphabetischer Reihen-
folge ihres Familiennamens. 

§ 12
Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl

(1)  Den Wahlberechtigten werden vor Beginn der Wahlfrist die Hinweise zur Durchführung der 
Wahl und die Zugangsdaten (ldentifikationsnummer) über das beA übermittelt. Wurde für ei-
nen Wahlberechtigten kein beA eingerichtet oder ist die Versendung über das beA technisch 
nicht möglich, so erfolgt die Mitteilung mit einfachem Brief.

(2)  Die Wahl erfolgt durch Aufruf des den Vorgaben von § 11 entsprechenden, elektronischen 
Stimmzettels an einem Computer und Stimmabgabe. Hierzu hat sich der Wahlberechtigte im 
Online-Wahlportal mit Hilfe der übersandten Zugangsdaten zu authentifizieren. Der elektro-
nische Stimmzettel ist entsprechend der im Wahlschreiben und im Online-Wahlportal ent-
haltenen Anleitung elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei hat das verwendete elekt-
ronische Wahlsystem zu gewährleisten, dass eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen ist 
und die Wahlberechtigten ihre Stimmen bis zur Absendung des elektronischen Stimmzettels 
korrigieren oder die Wahl abbrechen können. Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein 
(gesetzlicher) Vertreter. 

(3) Das Online-Wahlportal kann bereits vor Beginn der Wahlfrist geöffnet werden. Stimmen, die 
vor Beginn der Wahlfrist abgegeben werden, gelten insoweit als gültig.

(4) Die Speicherung der eingehenden Stimmen darf nur anonymisiert erfolgen. Ferner darf die Rei-
henfolge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden können. Für den Wahlberechtigten 
muss jederzeit erkennbar sein, wann ein Absenden und Übermitteln der Stimmen erfolgt. Ein Ab-
senden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch den Wahl-
berechtigten zu ermöglichen. Ihm muss eine erfolgreich durchgeführte Stimmabgabe angezeigt 
werden. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt die Stimmabgabe als vollzogen.

(5) Es muss ausgeschlossen sein, dass das elektronische Wahlsystem die Stimmen des Wahlbe-
rechtigten auf dem von ihm verwendeten Computer speichert. Zudem muss gewährleistet sein, 
dass unbemerkte Veränderungen der Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Zum 
Schutze der Geheimhaltung muss der elektronische Stimmzettel nach erfolgter Stimmabgabe 
unverzüglich ausgeblendet werden. Das elektronische Wahlsystem darf keinen Ausdruck ab-
gegebener Stimmen auf Papier zulassen.

(6) Die Speicherung der abgegebenen Stimmen in der elektronischen Wahlurne muss nach dem Zu-
fallsprinzip erfolgen. Es darf keine Protokollierung der Anmeldung am elektronischen Wahlsys-
tem, der abgegebenen Stimmen, der IP-Adressen sowie personenbezogener Daten erfolgen.

§ 12a 
Stimmabgabe bei der Briefwahl

(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Briefwahl beschlossen, erfolgt die Stimmabgabe 
nach Maßgabe nachfolgender Vorschriften.
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(2) Den Wahlberechtigten werden bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der Wahlfrist die Abstim-
mungsunterlagen mit einfachem Brief übermittelt. Der Wahlausschuss teilt dabei die Wahlfrist 
mit. Stimmen, die vor dem Beginn der Wahlfrist beim Wahlausschuss eingehen, gelten insoweit 
als gültig. 

(3) Die Abstimmungsunterlagen bestehen aus
a)  dem Stimmzettel, der nur die zugelassenen kandidierenden Personen in alphabetischer 

Reihenfolge mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift der Zulassungskanzlei ent-
hält,

b) einem verschließbaren Wahlumschlag mit dem Aufdruck ,,Stimmzettel zur Wahl zur 
Satzungsversammlung aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln“,

c) einem freigemachten, an den Wahlausschuss adressierten Rücksendeumschlag mit der 
Angabe ,,Wahl zur Satzungsversammlung“ sowie 

d) einem Wahlausweis, der die Anschrift der Zulassungskanzlei des Wahlberechtigten und 
dessen Mitgliedsnummer enthält.

(4) Für eine Berufsausübungsgesellschaft handelt ein (gesetzlicher) Vertreter. 

§ 13
Beginn und Ende der elektronischen Wahl

(1) Beginn und Ende der elektronischen Wahl erfolgen durch Autorisierung der wahlleitenden Per-
son; die wahlleitende Person weist das mit der Durchführung der Wahl beauftragte Unterneh-
men entsprechend an. § 3 Abs. 6 gilt entsprechend. 

(2) Beginn und Ende der Wahlfrist richten sich nach § 3 Abs. 3.

§ 14
Störung der elektronischen Wahl

(1) lst den Wahlberechtigten die elektronische Stimmabgabe innerhalb des Wahlzeitraums aus 
technischen Gründen, die nicht in der Sphäre der Wahlberechtigten liegen, unmöglich, kann die 
wahlleitende Person im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss den Wahlzeitraum verlängern. 
Die Verlängerung wird abweichend von § 1 Abs. 4 auf der Website der Rechtsanwaltskammer 
bekannt gegeben.

(2) Werden während der elektronischen Wahl Störungen bekannt, so kann der Wahlausschuss die 
Behebung der Störung veranlassen und die Wahl fortsetzen. Besteht allerdings die Möglichkeit, 
dass bereits abgegebene Stimmen vorzeitig bekanntgegeben oder gelöscht werden oder ge-
löscht worden sind oder besteht die Möglichkeit einer Stimmenmanipulation, so ist die Wahl 
ohne Auszählung der Stimmen abzubrechen. Die wahlleitende Person entscheidet dann ge-
meinsam mit dem Wahlausschuss über das weitere Verfahren.

(3) Störungen sowie deren Ursache, Auswirkungen, lntensität und Dauer sind im Protokoll der 
Wahl zu vermerken. Die Wahlberechtigten sind über Störungen und die vom Wahlausschuss in 
diesem Zusammenhang beschlossenen Maßnahmen sowie über Wahlabbrüche zu informieren.

§ 15
Technische Anforderungen an das elektronische Wahlsystem

(1) Das verwendete elektronische Wahlsystem muss aktuellen technischen Standards, insbeson-
dere den jeweiligen Sicherheitsanforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
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tionstechnik (BSl) entsprechen. Dies bedingt vor allem die ausreichende Trennung der zur Wahl 
eingesetzten technischen Systeme. Insbesondere müssen zur Wahrung des Wahlgeheimnisses 
die elektronische Wahlurne und das elektronische Wählerverzeichnis auf getrennten Servern 
geführt werden. Das gewählte System hat durch geeignete technische Maßnahmen zu gewähr-
leisten, dass im Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers oder eines Serverbereiches 
keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen.

(2) Zum Schutze der Geheimhaltung wird eine Anonymisierung der Wahlberechtigten durch Wahl-
nummern durchgeführt, wobei sichergestellt wird, dass die Stimmabgaben nicht über die Zu-
gangsdaten auf einzelne Mitglieder zurückgeführt werden können. 

(3) Die zur Durchführung der elektronischen Wahl eingesetzten Wahlserver müssen vor Angriffen aus 
dem lnternet geschützt sein. Ferner muss sichergestellt sein, dass nur autorisierte Personen Zugriff 
nehmen können. Als solche autorisierten Zugriffe sind vor allem die Überprüfung der Stimmberech-
tigung, die Speicherung der Stimmabgabe der Wahlberechtigten, sowie die Registrierung der Stimm-
abgabe (Wahldaten) anzusehen. Auf den lnhalt der Stimme darf keine Zugriffsmöglichkeit bestehen.

(4) Die Übertragung der Wahldaten ist vor Ausspäh-, Entschlüsselungs- und Manipulationssver-
suchen zu schützen. Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen. Ferner sind die Über-
tragungswege zur Prüfung der Wahlberechtigung, zur Registrierung der Stimmabgabe im Wäh-
lerverzeichnis sowie zur Stimmabgabe so voneinander zu trennen, dass eine Zuordnung von 
abgegebenen Stimmen zu einzelnen Wahlberechtigten dauerhaft unmöglich ist. Gleiches gilt 
für die Verarbeitung der Wahldaten.

(5) Die Wahlberechtigten sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen der für 
die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Angriffe Dritter geschützt werden kann. Es ist auf kosten-
freie Bezugsquellen geeigneter Software hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der Sicherungshinweise ist 
vor der Stimmabgabe durch den Wahlberechtigten verbindlich in elektronischer Form zu bestätigen.

(6) Der Wahlausschuss muss sich die Erfüllung der technischen Anforderungen durch geeignete 
Unterlagen des beauftragten Anbieters des elektronischen Wahlsystems nachweisen lassen. 
Dieser sowie ggf. weiter beauftragte externe Dienstleister sind auf die Einhaltung der an das 
elektronische Wahlsystem nach dieser Satzung gestellten Anforderungen zu verpflichten.

§ 16
Ermittlung des Wahlergebnisses

(1) Gewählt sind diejenigen kandidierenden Personen die die meisten Stimmen auf sich vereinigen 
(§ 191b Abs. 2 Satz 4 BRAO). Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet über die Zuteilung des letz-
ten Sitzes oder der letzten Sitze das von der wahlleitenden Person zu ziehende Los. 

§ 16a
Ermittlung des Wahlergebnisses bei elektronischer Wahl

(1) Für die Administration der Wahlserver und insbesondere für die Auszählung und Archivierung 
der Wahl ist die wahlleitende Person zusammen mit dem Wahlausschuss verantwortlich. Es 
müssen durch das elektronische Wahlsystem technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
die den Auszählungsprozess für jeden Wahlberechtigten reproduzierbar machen können. Dafür 
sind alle Datensätze der elektronischen Wahl in geeigneter Weise zu speichern.

(2) Bei Zweifeln über die Gültigkeit einer Stimmabgabe entscheidet die wahlleitende Person; im 
Falle der Verhinderung entscheidet die stellvertretende Person.
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§ 16b
Ermittlung des Wahlergebnisses bei Briefwahl

(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 die Durchführung einer Briefwahl beschlossen, 
richtet sich die Stimmauszählung nach nachfolgenden Vorschriften. 

(2) Die beauftragten wahlhelfenden Personen versehen die bei der Geschäftsstelle der Rechtsan-
waltskammer eingehenden Rücksendeumschläge mit einem Eingangsstempel und tragen in 
einer Eingangsliste die Zahl der eingegangenen Rücksendeumschläge ein. Die Eingangsliste 
wird Anlage zum Protokoll der Wahl.

(3) Unverzüglich nach Ablauf der Wahlfrist stellt der Wahlausschuss die Gesamtzahl der eingegan-
genen Rücksendeumschläge fest, öffnet diese und prüft die Wahlberechtigung des Absenders, 
indem er die Mitgliedsnummer des Wahlausweises mit der Nummer des Wählerverzeichnisses 
vergleicht und dort in der Spalte ,,Vermerke“ abhakt.

(4) Verspätet eingegangene Rücksendeumschläge sind mit einem Vermerk über den Zeitpunkt 
ihres Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Sie gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. 

(5) Stimmen von nicht Wahlberechtigten gelten als nicht abgegeben.
(6) Sofern

a) der Rücksendeumschlag einen Stimmzettel enthält, der nicht in einen verschlossenen 
Wahlumschlag eingelegt wurde, wobei ein nicht fest verklebter oder nur eingeschobe-
ner Wahlumschlag als verschlossen gilt, oder 

b) der Rücksendeumschlag mehr als einen Wahlumschlag oder keinen Wahlausweis ent-
hält, oder

c) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,

 wird der Rücksendeumschlag mit Beanstandungsvermerk einschließlich seines lnhalts zu den 
Wahlunterlagen genommen. Die Stimme ist ungültig.

(7) Der dem Rücksendeumschlag entnommene Wahlumschlag wird in eine Urne gelegt.
(8) Die in die Urne gelegten Wahlumschläge werden alsdann entnommen und geöffnet.
(9) Sofern

a) ein Stimmzettel keine oder mehr Wahlkreuze enthält, als kandidierende Personen zu 
wählen sind, oder

b) ein Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, oder
c)  ein Stimmzettel zerrissen oder stark beschädigt ist, so dass er den Willen des Wahlbe-

rechtigten nicht mehr erkennen lässt, oder
d)  ein Wahlumschlag mehrere Stimmzettel enthält, oder
e)  sonstige schwere Verstöße gegen die Wahlordnung erkennbar sind,

ist die Stimme ungültig.

(10) Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit abgegebener Stimmen entscheidet der Wahlausschuss. ln 
dem Protokoll der Wahl ist die Ungültigkeit einer Stimme stichwortartig zu begründen.

(11) Nach Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel stellt der Wahlausschuss die Anzahl der gültigen 
Stimmzettel fest. Danach werden die auf jede kandidierende Person entfallenden Stimmen gezählt.

(12) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.



S.42   Kammerforum digital

Veröffentlichungen

§ 17
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(Dritte Wahlbekanntmachung)
(1) die wahlleitende Person fordert die Gewählten durch eingeschriebenen Brief oder über das beA 

auf, sich binnen einer Woche über Annahme oder Ablehnung der Wahl schriftlich zu erklären. 
Wird die Wahl von dem Gewählten nicht binnen einer Woche nach Absendung der Mitteilung aus 
einem der in § 67 BRAO genannten Gründen gegenüber der wahlleitenden Person schriftlich ab-
gelehnt, gilt sie als angenommen. Die Annahme kann bereits im Vorfeld erklärt werden. 

(2) Werden von einem Gewählten zulässige Ablehnungsgründe vorgebracht, ist an seiner Stelle 
die kandidierende Person mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewählt. Ebenso ist zu ver-
fahren, wenn ein Kammermitglied aus der Satzungsversammlung später ausscheidet (§ 191b 
Abs. 3 Satz 2 BRAO). § 16 gilt entsprechend. 

(3) Die wahlleitende Person gibt das Wahlergebnis unverzüglich durch Veröffentlichung auf der 
Website der Rechtsanwaltskammer bekannt (3. Wahlbekanntmachung). In der Veröffent-
lichung ist auf die Bestimmung über die Wahlanfechtung hinzuweisen. 

(4) Der Wahlausschuss kann beschließen, dass bereits vor der 3. Wahlbekanntmachung ein vor-
läufiges Wahlergebnis auf der Website der Kammer oder über andere Informationsmedien 
der Kammer – vorbehaltlich der Annahme der Gewählten – veröffentlicht wird. 

§ 18
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann binnen eines Monats nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses in der dritten 
Wahlbekanntmachung schriftlich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem 3. Tag nach 
der Veröffentlichung. Es gilt § 112f BRAO entsprechend. 

(2) Die Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. 
(3) Die Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften 

über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und die Mög-
lichkeit besteht, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst worden ist. 

§ 19
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Wählerverzeichnis, Wahlvorschläge, Niederschriften, Belegstücke der Wahlbe-
kanntmachung, elektronische Dokumentationen, Stimmzettel und sonstige Unterlagen) sind nach 
Beendigung der Wahl zu versiegeln und bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer bis zum 
Ende der Wahlperiode aufzubewahren. 

§ 20
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt mit Veröffentlichung im KammerForum in Kraft. 

Köln, 11.12.2023

Dr. Gutknecht
Präsident
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Developments in Court Proceedings in  
context of Modernization and Digitalization
In diesem Jahr hatte die Rechtsanwaltskammer 
Köln nach der Pandemie erstmalig wieder zu 
einem internationalen Symposium eingeladen. 
Traditionsgemäß nutzen wir die Gelegenheit, 
die Kontakte zu den Präsident:innen unserer be-
freundeten Nachbarkammern aus den Nieder-
landen, Belgien, Frankreich und Luxemburg zu 
intensivieren und zu pflegen. Ab Freitagmittag 
hatten wir daher unsere ausländischen Gäste, 
aber auch unsere Mitglieder und die Justiz zu 
einer Fachveranstaltung zum Thema „Develop-
ments in Court Proceedings in context of Mo-
dernization and Digitalization“ in den wunder-
schönen Plenarsaal des OLG Köln gebeten. Nach 
Grußworten des Präsidenten der RAK Köln Dr. 
Gutknecht, des Hausherrn, dem Präsidenten des 
OLG Köln Dr. Scheiff sowie des Vorsitzenden des 
Ausschusses Internationales der RAK Köln Dr. 
Plaßmeier, führte uns unser Vorstandskollege 
Dr. Christian Mensching in die Entwicklungen im 
deutschen Rechtssystem ein. Anschließend be-
richteten uns Kolleginnen und Kollegen aus Den 
Haag, Paris und Brüssel jeweils über die dorti-
gen Entwicklungen. Insgesamt war festzustellen, 
dass in jedem der drei Länder Bestrebungen fest-

Symposium der RAK Köln
am 20.10.2023 

zustellen sind, den elektronischen Rechtsverkehr 
zu verbessern und Online-Applikationen auch 
für Bürger zugänglich zu machen. Erstaunlich 
war allerdings, dass in Belgien die Initiative für 
Online-Plattformen und die Förderung des Elek-
tronischen Rechtsverkehrs ausschließlich von 
Seiten der Anwaltschaft erfolgt und auch von 
dieser finanziert wird. Bedenkt man, dass in Bel-
gien knapp 14.000 Rechtsanwälte und Rechts-
anwältinnen praktizieren, also etwas mehr als 
im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln, so ist 
dies eine reife Leistung. 

Gruppenbild_Symposium (Foto: RA Jentgens) Dr. Thomas Gutknecht (Foto: RA Jentgens)

Dr. Scheiff (Foto: RA Jentgens)
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Verabschiedung der Vorstandsmitglieder  
Dr. Barbara Stamm, Guido Imfeld und  
Dr. Bernd Borgmann
Am 20.10.2023 haben wir im Rahmen einer 
festlichen Veranstaltung im Excelsior Hotel 
Ernst unsere langjährigen Vorstandsmitglie-
der Dr. Barbara Stamm, Guido Imfeld und  
Dr. Bernd Borgmann verabschiedet.

Frau Kollegin Dr. Stamm gehörte dem Kammer-
vorstand seit 2009 an. Von 2019 bis 2021 war 
sie Vizepräsidentin der Kammer. Ihre fachliche 
Expertise kam insbesondere der Beschwerde-
abteilung IV, der Zulassungsabteilung VII sowie 
der Fachanwaltsabteilung IX zu Gute, deren 
Mitglied sie jeweils durchgängig war. 

Herr Kollege Imfeld wurde ebenfalls im Jahr 2009 
erstmalig in den Kammervorstand gewählt. Von 

Verabschiedung Vorstandsmitglieder
20.10.2023

2013 bis 2023 war er Vizepräsident. Ferner war er 
als Vorsitzender des Ausschusses Internationales 
sehr aktiv und stand zudem der Abteilung X vor. 
Er war auch Mitglied der Beschwerdeabteilung II. 

Herr Kollege Dr. Borgmann, der leider persön-
lich nicht anwesend sein konnte, gehörte dem 
Kammervorstand seit 2019 an. Er war Mit-
glied der Beschwerdeabteilung III. 

Der Präsident bedankte sich bei den ausge-
schiedenen Vorstandsmitgliedern im Rahmen 
einer höchst persönlichen Würdigung für ihr 
langjähriges Engagement und das unermüd-
liche Bestreben, die Anwaltschaft voranzu-
bringen und bestmöglich zu vertreten. 

Frau Stamm (Foto: RA Jentgens) Herr Imfeld (Foto: RA Jentgens)
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Ausbildung  |  Aktuelles

die die Ausbildungsmatcher der Rechtsanwalts-
kammer Köln unterstützend zu Ausbildungs-
messen und Berufsinformationstagen an Schu-
len begleiten.

Die Ausbildungsbotschafter / innen sollten sich 
im 1. – 3. Ausbildungsjahr zur / zum Rechtsan-
waltsfachangestellten befinden, aufgeschlossen 

und motiviert sein und über den Arbeitsalltag in 
einer Rechtsanwaltskanzlei berichten können.
Zur Einstimmung und Vorbereitung auf die 
(ehrenamtliche) Tätigkeit laden wir alle Aus-
bildungsbotschafter / innen zu einem Infor-
mationstag in die Geschäftsstelle der Rechts-
anwaltskammer Köln ein.

Kapitaleinkünfte – Steuerpflicht von Prozess- und Verzugszinsen
Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Wir würden uns über reges Interesse freuen. Bewerbungen richten Sie bitte an:

dick@rak-koeln.de

schaefer@rak-koeln.de

Die Rechtsanwaltskammer Köln sucht ab sofort

10 Ausbildungsbotschafter / innen

Das BMF hat uns gebeten, unsere Mitglieder auf 
die Steuerpflicht von Prozess- und Verzugszinsen 
hinzuweisen. Das BMF hat mitgeteilt:

Kapitaleinkünfte werden in Deutschland grund-
sätzlich durch die auszahlenden Stellen durch Ab-
zug an der Quelle besteuert. Ist eine Besteuerung 
bei Auszahlung der Kapitalerträge an der Quelle 
erfolgt, brauchen die Kapitaleinkünfte nicht mehr 
im Rahmen der Steuererklärung angegeben wer-
den (Abgeltungsteuer). Ausnahmen ergeben sich 
bspw. wenn Kapitalerträge durch Private ausge-
zahlt werden, bspw. bei Darlehen zwischen Pri-

vatleuten. Diese Kapitalerträge müssen durch 
den Empfänger in seiner Einkommensteuerer-
klärung angegeben werden. Hierunter fallen ins-
besondere auch Prozess- und Verzugszinsen, die 
zwischen den Verfahrensbeteiligten im Privat-
bereich abgewickelt werden und die ebenfalls zu 
steuerpflichtigen Kapitaleinkünften führen. Da 
den Finanzbehörden und Gerichten die Höhe, 
der Zuflusszeitpunkt und die Werthaltigkeit der 
im Urteil titulierten Zinsansprüche nicht bekannt 
sind, befürchtet der Bundesrechnungshof (BRH) 
ein mögliches Vollzugsdefizit bei der Besteuerung 
von Prozess- und Verzugszinsen.1 Das Bundesmi-

1 Vgl. Bundesdrucksache 19 / 25350 vom 8. Dezember 2020, S. 111 f.

Ausbildungsbotschafter / innen gesucht

mailto:dick%40rak-koeln.de?subject=
mailto:schaefer@rak-koeln.de
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nisterium der Finanzen (BMF) geht nicht davon 
aus, dass Steuerpflichtige wissentlich Prozess- 
und Verzugszinsen nicht in ihren Steuererklä-
rungen angeben. Es kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass die Erklärung solcher 
Zinsen mitunter irrtümlich unterbleibt, weil die 
Steuerpflichtigen und ihre Berater davon aus-

gehen, diese seien steuerfrei. Um diesem mög-
lichen Irrtum entgegen zu wirken, hat der BRH 
das BMF aufgefordert, mit Aufklärungskampa-
gnen eine höhere Sensibilität für das Thema zu 
schaffen. Die Aufklärung soll sich in erster Linie 
an Rechtsvertreter / Steuerberater / Lohnsteuer-
hilfevereine als Adressaten fokussieren.

Juristische Personen des Privatrechts und einge-
tragene Personengesellschaften sowie bestimm-
te weitere Rechtsträger, die das GwG sämtlich 
als „Vereinigungen“ definiert, sowie bestimm-
te „Rechtsgestaltungen“ (transparenzpflichtige 
Rechtseinheiten) sind bereits seit Oktober 2017 
gemäß §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 GwG verpflichtet, 
deren wirtschaftlich Berechtigte zum Transpa-
renzregister elektronisch mitzuteilen (www.
transparenzregister.de). Registerführende Stelle 
ist die vom BMF mit der hoheitlichen Aufgabe 
beliehene Bundesanzeiger Verlag GmbH.

Nach § 20 Abs. 1 GwG trifft juristische Personen 
des Privatrechts und eingetragene Personen-
gesellschaften die Pflicht, Angaben zu den wirt-
schaftlich Berechtigten der juristischen Perso-
nen oder eingetragene Personengesellschaften 
einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem 
Stand zu halten und unverzüglich an das Trans-
parenzregister zu melden, in das sie eingetragen 
werden. Die Meldepflicht in Absatz 1 erstreckt 
sich auch auf spätere Änderungen der Angaben 
zu den wirtschaftlich Berechtigten, ohne dass es 
einer Aufforderung durch die registerführende 
Stelle bedarf. 

Das gilt auch für Vereinigungen mit Sitz im 
Ausland, wenn sie sich verpflichten, Eigentum 
an einer im Inland gelegenen Immobilie zu 

erwerben (§ 20 Abs. 1 GwG), sowie für Ver-
walter von Trusts mit Wohnsitz oder Sitz in 
Deutschland (§ 21 Abs. 1 GwG).

Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder gemäß 
§ 56 Abs. 1 Nr. 54 bis 66 GwG, die durch das 
Bundesverwaltungsamt verhängt werden.

Die gesetzlichen Eintragungsfristen gem. § 59 
Abs. 8 GwG sind inzwischen für sämtliche Gesell-
schaftsformen abgelaufen. Angesichts der buß-
geldbewährten Eintragungspflicht erinnern wir 
nachdrücklich daran, gegebenenfalls erforder-
liche Eintragungen unverzüglich vorzunehmen.

Um eine Meldung an das Transparenzregister vor-
zunehmen, ist eine Registrierung auf der offizi-
ellen Plattform – www.transparenzregister.de –  
zwingend erforderlich. Die Registrierung sowie 
die Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten 
sind kostenfrei. Als zusätzliche Hilfestellung 
führt ein kostenloser Einreichungsassistent mit 
gezielten Fragen durch den Eintragungsprozess.  

Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.bundesverwaltungsamt.de/trans-
parenzregister/ 
 
und auf der Seite der BRAK unter  
BRAK-Magazin 2/2022 www.brak-mitteilungen.de

Gesetzliche Mitteilungspflicht der / des wirtschaftlich  
Berechtigten an das Transparenzregister

https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=929D829435BC43F401EF01280BEDB9BE.app41?0
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=929D829435BC43F401EF01280BEDB9BE.app41?0
https://www.transparenzregister.de/treg/de/start;jsessionid=929D829435BC43F401EF01280BEDB9BE.app41?0
https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/T/Transparenzregister/transparenz_node.html
https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/T/Transparenzregister/transparenz_node.html
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Seit August 2023 tauscht die Zertifizierungsstel-
le der Bundesnotarkammer beA-Mitarbeiten-
denkarten gegen Karten der neuesten Genera-
tion. Bis Ende Oktober wurden bereits ca. 2.000 
beA-Mitarbeitendenkarten getauscht. Zum Hin-
tergrund und Ablauf des Tauschverfahrens be-
richteten wir in BRAK-Magazin 4 / 2023, 10 f.

Aus gleichem Grund, wie bei den beA-Karten für 
Anwältinnen und Anwälte und für Mitarbeitende, 
müssen auch die beA-Software-Zertifikate aus-
getauscht werden. Einerseits läuft die Gültigkeit 
der ausgegebenen Software-Zertifikate aus, an-
dererseits sollen auch die nicht unmittelbar ab-
laufenden Zertifikate zeitnah ausgetauscht wer-
den, um auf eine zukunftssichere Schlüssellänge 
zu wechseln. Die Zertifizierungsstelle der Bun-
desnotarkammer wird deshalb den Austausch der 
im Einsatz befindlichen beA-Software-Zertifikate 
noch in diesem Jahr ermöglichen.

Für einen Austausch erhalten Inhaberinnen und 
Inhaber von beA-Software-Zertifikaten  ab dem 
20.11.2023 die Möglichkeit, über das Kunden-

portal der Zertifizierungsstelle neue Zertifikate 
zu erstellen. Sofern Sie an einem oder mehreren 
Ihrer Software-Zertifikate keinen Bedarf mehr 
haben, können Sie das zugrundeliegende Ver-
tragsverhältnis ebenfalls über Ihr Kundenportal 
kündigen.

Sobald die Möglichkeit zum Austausch Ihrer 
Zertifikate bereitsteht, werden Sie von der Zer-
tifizierungsstelle der Bundesnotarkammer per 
beA-Nachricht informiert. Zudem finden Sie 
alle Informationen auf der Webseite der Zerti-
fizierungsstelle zum Tausch der beA-Software-
Zertifikate. Insbesondere wird der Ablauf des 
Tauschprozesses erläutert, aber auch darge-
stellt, was Sie tun können, wenn Sie eines oder 
mehrere Ihrer beA-Software-Zertifikate nicht 
mehr benötigen. Neben häufigen Fragen zum 
Prozess finden Sie auch weiterführende nütz-
liche Links, bspw. die Onlinehilfe des Kunden-
portals der Bundesnotarkammer, welche ab 
dem 20.11.2023 verfügbar sein wird, sowie die 
Anleitung des beA-Anwendersupports zur Akti-
vierung Ihres Zertifikats.

Tausch beA-Software-Zertifikate

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen 
und Kollegen,

die Bundesnotarkammer hat uns darauf hin-
gewiesen, dass ab dem 20.11.2023 Bestellun-
gen von Software-Zertifikaten über die Adresse 
https://zertifizierungsstelle.bnotk.de erfolgen 
müssen. Die bisherige Adresse (https://bea.
bnotk.de) wird für die Bestellung für Software-
Zertifikaten nicht mehr nutzbar sein.

Wir dürfen Sie daher bitten, etwaige Veröffent-
lichungen der Bestelladresse in Ihren Verlaut-
barungen nach Möglichkeit kurzfristig zu korrigieren.

Die neue Adresse entspricht der Adresse, die 
auch für die Bestellung der beA-Karten seit An-
fang 2022 verwendet werden muss.

Neue Adresse für die Bestellung von Software-Zertifikaten  
bei der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer

https://www.brak-mitteilungen.de/flipbook/magazin/2023/04/10/index.html
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Wir bitten, die Kurzfristigkeit dieser Informati-
on zu entschuldigen und stehen für Rückfragen 
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
gez. Rechtsanwältin

Julia von Seltmann 
Geschäftsführerin

Hierzu teilt der Präsident des Amtsgerichts Köln 
folgendes mit:

Seit dem 2.11.2023 haben alle Familienabtei-
lungen bei dem Familiengericht Köln mit der 
Pilotierung der elektronischen Akte begonnen. 
Dabei werden ausschließlich neu eingehende 
Verfahren elektronisch bearbeitet. Bestandsver-
fahren werden weiterhin als Papierakten geführt.

Die bereits gewonnenen Erfahrungen lassen 
Fortschritte bei der Effizienz und vor allem ei-
nen zügigen „Postlauf” über den elektronischen 
Rechtsverkehr erwarten.

Diesbezüglich sind insbesondere die Geschäfts-
stellen auf Ihre Mitwirkung angewiesen: Bitte 
machen Sie in allen beA- / beN-Schriftsätzen 
folgende Eintragungen unter

Aktenzeichen des Empfängers: <gerichtliches 
Aktenzeichen> z.B. 306 F 123 / 23

Bei dem Verbund von Scheidungs- und Folge-
sachen ist darauf zu achten, dass Schriftsätze in 
Folgesachen mit dem vollständigen Aktenzei-
chen erfasst werden, z.B. 306 F 123 / 23 VA, 306 
F 123 / 23 GÜ; 306 F 123 / 23 UE. Denn nur so 
ist gewährleistet, dass Schriftsätze zügig und 
automatisiert der richtigen Akte zugeordnet 
werden. Andernfalls sind Mehraufwand bei den 

Einführung der elektronischen Akte in Familiensachen  
bei dem Amtsgericht Köln seit dem 2.11.2023
Der Präsident des Amtsgerichts Köln, 21.11.2023

Geschäftsstellen und Verzögerungen in der Be-
arbeitung die Folge.

Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Aktenzei-
chen des Empfängers” keinerlei weitere Zeichen 
(auch keine Leerzeichen) eingetragen werden.

Ich bedanke mich für Ihre Mitwirkung und Un-
terstützung und gehe davon aus, dass die Ein-
führung der eAkte in Familienverfahren sowohl 
für die Gerichte als auch für die Rechtsanwalt-
schaft ein die Zusammenarbeit fördernder Fort-
schritt sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen
 
im Auftrag 
Hönscheid 

beglaubigt 

Laufenberg 
Justizbeschäftigte

Informationen zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in Angelegenheiten der Justiz-
verwaltung durch das Amts gericht Köln finden 
Sie unter https://www.ag-koeln.nrw.de/kontakt/
impressum/datenschutz/ZT_Anlagen/verwaltungs-
angelegenheiten/index.php

https://www.ag-koeln.nrw.de/kontakt/impressum/datenschutz/ZT_Anlagen/verwaltungsangelegenheiten/index.php
https://www.ag-koeln.nrw.de/kontakt/impressum/datenschutz/ZT_Anlagen/verwaltungsangelegenheiten/index.php
https://www.ag-koeln.nrw.de/kontakt/impressum/datenschutz/ZT_Anlagen/verwaltungsangelegenheiten/index.php
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beA-Nachrichten der BRAK

beA-Newsletter 8 / 2023
Startschuss für „Mein Justizpostfach“
Seit dem 12.10.2023 können Bürgerinnen und 
Bürger für die Kommunikation mit der Justiz 
ein kostenfreies Postfach mit dem Titel „Mein 
Justizpostfach“ (MJP) nutzen. Am 12.10.2023 
wurde zunächst ein Pilotbetrieb bereitgestellt. 
Im Rahmen der Pilotierung wird dann das MJP 
weiterentwickelt und um zusätzliche Funktio-
nen ergänzt werden. Mit dem MJP soll das OZG-
Nutzerkonto für Bürgerinnen und Bürger für die 
Kommunikation mit der Justiz umgesetzt wer-
den. Interessierte Bürgerinnen und Bürger be-
nötigen zur Identifizierung ein BundID-Konto.

Weitere Informationen des Bundes finden Sie 
hier. 

Bürgerinnen und Bürger, die über ein MJP ver-
fügen, können daraus Nachrichten an die beAs 
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ver-
senden. Da im beA weitere Anpassungen not-
wendig sind, funktioniert die Übermittlung von 
Nachrichten aus dem beA an Bürgerinnen und 
Bürger in das MJP zunächst noch nicht. Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, die versuchen, 
ein MJP zu adressieren oder auf eine Nachricht 
zu antworten, erhalten eine Fehlermeldung. Wir 
werden die Anpassungen schnellstmöglich vor-
nehmen, um Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten die Möglichkeit zu geben, den Nachrich-
tenaustausch mit dem MJP auch für eine sichere 
Mandantenkommunikation zu nutzen.

„Mein Justizpostfach“ ist über diese Internetseite  
erreichbar.

beA-Sondernewsletter 5 / 2023
Austausch Software-Zertifikate
seit August 2023 tauscht die Zertifizierungsstelle 
der Bundesnotarkammer beA-Mitarbeitendenk-
arten gegen Karten der neuesten Generation. Bis 

Ende Oktober wurden bereits ca. 2.000 beA-Mit-
arbeitendenkarten getauscht. 

Aus gleichem Grund, wie bei den beA-Karten 
für Anwältinnen und Anwälte und für Mitarbei-
tende, müssen auch die beA-Software-Zertifi-
kate ausgetauscht werden. Einerseits läuft die 
Gültigkeit der ausgegebenen Software-Zerti-
fikate aus, andererseits sollen auch die nicht 
unmittelbar ablaufenden Zertifikate zeitnah 
ausgetauscht werden, um auf eine zukunfts-
sichere Schlüssellänge zu wechseln. Die Zerti-
fizierungsstelle der Bundesnotarkammer wird 
deshalb den Austausch der im Einsatz befindli-
chen beA-Software-Zertifikate noch in diesem 
Jahr ermöglichen.

Für einen Austausch erhalten Inhaberinnen und 
Inhaber von beA-Software-Zertifikaten ab dem 
20.11.2023 die Möglichkeit, über das Kunden-
portal der Zertifizierungsstelle neue Zertifikate 
zu erstellen. Sofern Sie an einem oder mehre-
ren Ihrer Software-Zertifikate keinen Bedarf 
mehr haben, können Sie das zugrundeliegende 
Vertragsverhältnis ebenfalls über Ihr Kunden-
portal kündigen.

Sobald die Möglichkeit zum Austausch Ihrer 
Zertifikate bereitsteht, werden Sie von der 
Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkam-
mer per beA-Nachricht informiert. Zudem fin-
den Sie alle Informationen auf der Webseite der 
Zertifizierungsstelle zum Tausch der beA-Soft-
ware-Zertifikate. Insbesondere wird der Ablauf 
des Tauschprozesses erläutert, aber auch dar-
gestellt, was Sie tun können, wenn Sie eines 
oder mehrere Ihrer beA-Software-Zertifikate 
nicht mehr benötigen. Neben häufigen Fragen 
zum Prozess finden Sie auch weiterführende 
nützliche Links, bspw. die Onlinehilfe des Kun-
denportals der Bundesnotarkammer, welche ab 
dem 20.11.2023 verfügbar sein wird, sowie die 
Anleitung des beA-Anwendersupports zur Akti-
vierung Ihres Zertifikats.

https://ebo.bund.de / # / 

https://id.bund.de/de
https://zertifizierungsstelle.bnotk.de/tausch-bea-softwarezertifikate
https://onlinehilfe.bnotk.de/einrichtungen/zertifizierungsstelle/bea/bea-softwarezertifikate-tauschprozess/uebersicht-bea-softwarezertifikate.html
https://portal.beasupport.de/fragen-antworten/kategorie/aktualisierung-bea-sicherheits-token/hinterlegung-neues-software-zertifikat
https://ebo.bund.de/#/
https://ebo.bund.de/#/
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Ausgabe 17 / 2023
Stellungnahme gegenüber BMJ zum EuGH-
Vorlageverfahren, Rs. C-432 / 23 – BRAK
Der luxemburgische Verwaltungsgerichtshof 
– Cour administrative Luxembourg – hat dem 
Europäischen Gerichtshof u. a. die Frage vorge-
legt, inwieweit eine das Gesellschaftsrecht zum 
Gegenstand habende Rechtsberatung unter 
den Schutz des Art. 7 der Grundrecht echarta 
der Union fällt.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17 / 2023
Verurteilung wegen Nutzung einer 
Messenger-App – EGMR
Der EGMR hat am 26.9.2023 in der Rs. Yük-
sel Yalçınkaya v. Türkiye (15669 / 20) ent-
schieden, dass eine strafrechtliche Verurtei-
lung, die im Wesentlichen auf die Nutzung 
einer bestimmten Messenger-App durch den 
Antragsteller gründet, gegen das Recht auf 
ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK), 
die Vereinigungsfreiheit (Art. 11 EMRK) und 
gegen den Grundsatz nulla poena sine lege  
(Art. 7 EMRK) verstößt.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17 / 2023
Daten-Governance-Gesetz  
in Kraft getreten – EU
Am 24.9.2023 ist das Daten-Governance-
Gesetz in Kraft getreten. Mit diesem soll die 
gemeinsame Nutzung von Daten über Sek-
toren- und Ländergrenzen hinweg erleichtert 
werden.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 17 / 2023
Stellungnahme zum Verordnungsvorschlag 
zum grenzüberschreitenden 
Erwachsenenschutz – BRAK
Die von der BRAK erarbeitete Stellungnahme be-
grüßt die Bemühungen des europäischen Gesetz-
gebers, bedürftigen Erwachsenen Schutz in grenz-
überschreitenden Situationen zu gewährleisten 
und unterbreitet Vorschläge zur Änderung einiger 
der Verordnungsvorschriften, um sowohl dem 
Recht auf Selbstbestimmung als auch dem Grund-
satz des Vertrauensschutzes Rechnung zu tragen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 17 / 2023
Sondierung zur Anerkennung von 
Qualifikationen von  
Drittstaatsangehörigen – KOM
Die Europäische Kommission hat am 14.9.2023 
eine Sondierung für eine Initiative zur Anerken-
nung von Qualifikationen von Drittstaatsange-
hörigen veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 17 / 2023
Richtlinienvorschlag zum Europäischen 
Behinderten- und Parkausweis – KOM
Die Europäische Kommission hat am 6.9.2023 ei-
nen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einführung des Eu-
ropäischen Behindertenausweises und des Euro-
päischen Parkausweises für Menschen mit Behin-
derungen vorgelegt. Der Vorschlag zur Schaffung 
eines Europäischen Behindertenausweises ist eine 
der Leitinitiativen der Strategie für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 2021–2030.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Nachrichten aus Brüssel 

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-17-2023-v-28092023/stellungnahme-gegenueber-bmj-zum-eugh-vorlageverfahren-rs-c-432-23-brak/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-17-2023-v-28092023/verurteilung-wegen-nutzung-einer-messenger-app-egmr/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-17-2023-v-28092023/daten-governance-gesetz-in-kraft-getreten-eu/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-17-2023-v-28092023/stellungnahme-zum-verordnungsvorschlag-zum-grenzueberschreitenden-erwachsenenschutz-brak/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-17-2023-v-28092023/sondierung-zur-anerkennung-von-qualifikationen-von-drittstaatsangehoerigen-kom/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-bruessel/2023/ausgabe-17-2023-v-28092023/richtlinienvorschlag-zum-europaeischen-behinderten-und-parkausweis-kom/
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Ausgabe 18 / 2023
Richtlinienvorschlag zu im 
Fernabsatz geschlossenen 
Finanzdienstleistungsverträgen – EP
Am 5.10.2023 hat das EP seinen Standpunkt in 
erster Lesung zu dem Vorschlag für eine Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zur Änderung der Richtlinie 2011 / 83 / EU in 
Bezug auf im Fernabsatz geschlossene Finanz-
dienstleistungsverträge und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2002 / 65 / EG festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18 / 2023
Verordnungsvorschlag zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr – KOM
Die Europäische Kommission hat am 12.9.2023 
einen Verordnungsvorschlag zur Bekämpfung 
von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr – COM 
(2023) 533 final – veröffentlicht. Durch die-
sen soll die aktuelle Zahlungsverzugsrichtlinie 
2011 / 7 / EU vom 16. Februar 2011 zwecks Schaf-
fung EU-einheitlicher Regelungen ersetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18 / 2023
Positionierung zur 
Menschenhandelsrichtlinie – EP
Die Ausschüsse für bürgerliche Freiheiten, Jus-
tiz und Inneres (LIBE) und die Gleichstellung 
der Geschlechter (FEMM) des EP haben am 
5.10.2023 ihre Position zur Menschenhandels-
richtlinie angenommen und fordern darin u. a. 
eine Ausweitung des Anwendungsbereichs.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18 / 2023
Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention – Rat
Nachdem die Abgeordneten des EP in einer 
Entschließung am 14.2.2023 den Beitritt der 

EU zur Istanbul-Konvention gegen Gewalt ge-
gen Frauen gefordert hatten, ist am 1.10.2023 
dieses Übereinkommen für die Europäische 
Union in Kraft getreten.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 18 / 2023
Positionierung zur Krisen-Verordnung – Rat
Am 4.10.2023 hat der Rat seine allgemeine 
Ausrichtung zur Krisen-Verordnung festgelegt. 
Die Verordnung ist Teil des von der Kommission 
im September 2020 vorgeschlagenen Asyl- und 
Migrationspakets.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Abgeordnete gegen Chatkontrolle – EP
Die Fraktionen des EP haben sich – wie am  
26.10.2023 bekannt gegeben wurde – darauf 
verständigt, statt anlassloser Massenüberwa-
chung privater Kommunikation nur eine geziel-
te Überwachung konkret verdächtiger Personen 
auf richterliche Anordnung zuzulassen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Erhebung von Beweismitteln mittels 
EncroChat – EuGH
Die Generalanwältin am EuGH Capeta hat sich 
in ihren Schlussanträgen in der Rs. C-670 / 22 
am 26.10.2023 mit der Europäischen Ermitt-
lungsanordnung der Berliner Staatsanwalt-
schaft zur Übermittlung von mittels EncroChat 
gewonnen Beweismitteln aus Frankreich be-
fasst und spricht sich für die Rechtmäßigkeit 
ihres Erlasses aus.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Aktuelles
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Ausgabe 19 / 2023
Ne bis in idem bei Einstellung im 
Ermittlungsverfahren – EuGH
Der EuGH hat am 19.10.2023 in der Rs. C-147 / 22 
entschieden, dass auch die Einstellung der Er-
mittlungen in einem anderen Mitgliedstaat die 
Wirkung des Doppelbestrafungsverbots aus Art. 
50 EU-Grundrechtecharta auslöst.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Vertragsverletzungsverfahren wegen „zu 
wenig“ Verfahrensgarantien für Kinder in 
Strafverfahren – EuGH
Die Europäische Kommission hat am 18.10.2023 
ein ergänzendes Aufforderungsschreiben we-
gen unvollständiger Umsetzung der Richtlinie 
über Verfahrensgarantien für in Strafverfah-
ren verdächtige oder beschuldigte Kinder an 
Deutschland übersandt.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Kampf gegen Online-Desinformation und 
Hassrede – KOM
Auch mit Blick auf die Terroranschläge der Ha-
mas in Israel hat die Europäische Kommission 
am 20.10.2023 eine Empfehlung zur koordi-
nierten Reaktion auf die Online-Verbreitung 
von Desinformation und sonstigen illegalen In-
halten verabschiedet.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Stärkung und verbraucherfreundliche 
Anpassung des alternativen 
Streitbeilegungsverfahrens – KOM
Die Europäische Kommission hat am 
17.10.2023 zum einen eine Änderungsricht-

linie zur sog. ADR-RL (Richtlinie über die al-
ternative Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten, 2013 / 11 / EU) veröffentlicht 
sowie zum anderen eine Empfehlung über 
Qualitätsanforderungen an Streitbeilegungs-
verfahren, die von Online-Marktplätzen und 
Wirtschaftsverbänden der Union angeboten 
werden, angenommen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Bericht zur alternativen Streitbeilegung – 
KOM
Die Europäische Kommission hat am 17.10.2023 
einen Bericht über die Umsetzung von EU-
Rechtsvorschriften über die alternative Streit-
beilegung und die Online-Streitbeilegung ver-
öffentlicht.
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 19 / 2023
Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission für 2024 – KOM
Die Europäische Kommission hat am 17.10.2023 
ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2024 veröf-
fentlicht. Aufgrund der anstehenden Europa-
wahlen enthält es nur 18 neue Initiativen, 154 
bestehende Initiativen sollen weiterverfolgt 
werden.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 20 / 2023
Rule of Law Index 2023 – WJP
Die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland hat sich 
im vergangenen Jahr verbessert. Das konsta-
tiert der Ende Oktober veröffentlichte Rule of 
Law Index des World Justice Projects (WJP).

Weitere Informationen finden Sie hier. 
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Ausgabe 20 / 2023
Richtlinienvorschlag zur Förderung der 
Reparatur von Waren – KOM
Der IMCO-Ausschuss (Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz) des EP hat am 25.10.2023 
seinen Bericht zum Vorschlag einer Richtlinie 
der Europäischen Kommission zur Förderung 
der Reparatur von Waren mit 38 zu 2 Stimmen 
ohne Enthaltungen angenommen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 20 / 2023
Delegierte Änderungsrichtlinie zur  
EU-Bilanzrichtlinie – KOM
Die Europäische Kommission hat am 17.10.2023 
ihre delegierte Änderungsrichtlinie zur Anpas-

sung der Größenkriterien für Kleinstunterneh-
men und für kleine, mittlere und große Unter-
nehmen oder Gruppen veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 20 / 2023
Erweiterungspaket 2023 angenommen – KOM
Die Europäische Kommission hat am 8.11.2023 
ihr Erweiterungspaket 2023 angenommen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Nachrichten aus Berlin

Ausgabe 20 / 2023
Änderungen in BORA und FAO seit 
1.10.2023 in Kraft
Die Satzungsversammlung hat in ihrer Sitzung 
im Mai 2023 klargestellt, dass Fachanwalts-
fortbildungen innerhalb einer gewissen Frist 
nachholbar sind. Zudem hat sie darüber be-
schlossen, wie Berufsausübungsgesellschaften 
für die Einhaltung des Berufsrechts zu sorgen 
haben. Diese Änderungen sind am 1.10.2023 in 
Kraft getreten.

Weitere Informationen finden Sie hier

Ausgabe 20 / 2023
Transparenzregister: Auch 
Anwaltsgesellschaften sind meldepflichtig
In einem aktuellen Schreiben an die Kammern 
der rechts- und steuerberatenden Berufe erin-
nert das Bundesfinanzministerium an gesetzliche 
Mitteilungspflichten an das Transparenzregister. 

An dieses müssen Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen die hinter ihnen stehenden wirt-
schaftlich Berechtigten melden; auch Anwalts-
gesellschaften sind hiervon betroffen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 20 / 2023
BRAK und DAV machen sich gemeinsam  
wfür höhere Anwaltsvergütung stark
Bundesrechtsanwaltskammer und Deutscher 
Anwaltverein fordern in einer gemeinsamen 
Stellungnahme, dass die gesetzlichen An-
waltsgebühren zeitnah an die wirtschaftliche 
Entwicklung angepasst werden müssen. Ihre 
Forderung steht vor dem Hintergrund steigen-
der Kosten und hoher Inflation und nur unzu-
reichenden früheren Anpassungen in sehr lan-
gen zeitlichen Abständen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 
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bände gleichartige Ansprüche von Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern gebündelt einklagen. 
Das entsprechende Gesetz hat nunmehr auch 
den Bundesrat passiert.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 21 / 2023
Neues Präsidium der 
Bundesrechtsanwaltskammer gewählt
In ihrer 165. Hauptversammlung am 13.10.2023 
in München hat die Bundesrechtsanwaltskam-
mer ein neues Präsidium gewählt. Neuer Prä-
sident ist der bisherige Amtsinhaber Dr. Ulrich 
Wessels, der einstimmig im Amt bestätigt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 21 / 2023
Videoverhandlungen: BRAK nimmt Stellung 
zum Regierungsentwurf
Der Regierungsentwurf, mit dem der Einsatz von 
Videokonferenztechnik in Zivil- und Fachgerich-
ten gefördert werden soll, bringt aus Sicht der 
BRAK eine deutliche Verbesserung gegenüber 
dem Referentenentwurf. Denn Videoverhandlun-
gen können danach nicht mehr gegen den Willen 
der Parteien angeordnet werden. Gerichte sollen 
aber weiterhin eine von den Parteien gewünschte 
Videoverhandlung ablehnen können.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 21 / 2023
Genossenschaftsrecht: gedämpfte 
Zustimmung der BRAK zu geplanter Reform
Das Bundesjustizministerium möchte die 
Rechtsform der Genossenschaft stärken und 
hat Eckpunkte für die geplante Reform vorge-
legt. Die BRAK begrüßt das in ihrer Stellung-
nahme im Ansatz, zweifelt aber am Nutzen ei-
niger der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier. 

Ausgabe 20 / 2023
Anwaltszulassung: BRAK äußert sich zu 
geplanter Versagung für Verfassungsfeinde
Die Justizministerkonferenz möchte verfas-
sungsfeindlich Gesinnten den Zugang zum juris-
tischen Referendariat versagen. Auf Anfrage des 
Bundesjustizministeriums hat die BRAK sich zu 
aktuellen Überlegungen geäußert, die Anwalts-
zulassung in solchen Fällen auch bereits unter-
halb der Strafbarkeitsschwelle zu versagen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 20 / 2023
Bekämpfung von Finanzkriminalität: BRAK 
sieht Nachbesserungsbedarf bei Plänen für 
neue Behörde
Ein neues Bundesamt soll die Bekämpfung von 
Finanzkriminalität schlagkräftiger machen. An 
dem entsprechenden Gesetzentwurf des Bun-
desfinanzministeriums sieht die BRAK Nach-
besserungsbedarf. Erneut kritisiert sie außer-
dem die äußerst kurze Frist zur Stellungnahme.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 20 / 2023
Strafrecht: BRAK begrüßt Überlegungen zur 
Entkriminalisierung der Unfallflucht
Das Bundesjustizministerium prüft derzeit, wie 
der Straftatbestand des unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort entkriminalisiert werden 
kann. Die BRAK begrüßt dies und äußert sich 
detailliert zu den einzelnen Aspekten der Re-
formüberlegungen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 20 / 2023
Abhilfeklage kommt als neues Instrument 
für massenhafte Verbraucher-Schadensfälle
Zur Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie 
wird unter anderem das neue Instrument der 
Abhilfeklage eingeführt. Damit können Ver-
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Ausgabe 21 / 2023
Verwaltungsprozess: BRAK hält Anhebung 
aller Streitwerte für dringend geboten
Die Präsidentinnen und Präsidenten der obers-
ten Verwaltungsgerichte in Bund und Ländern 
planen eine Überarbeitung ihres Streitwert-
katalogs. Die BRAK hält eine Anhebung aller 
Streitwerte für verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren schon wegen der Inflation der letzten 
Jahre für dringend geboten.

Weitere Informationen erhalten Sie hier. 

Ausgabe 21 / 2023
BRAK begrüßt Pläne zu modernem 
Unterhaltsrecht für Trennungsfamilien
Das Unterhaltsrecht für Trennungsfamilien soll 
modernisiert werden. Vor allem soll es künftig 
eine abwechselnde Betreuung von Kindern be-
rücksichtigen. Die dazu vom Bundesjustizmi-
nisterium vorgelegten Eckpunkte begrüßt die 
BRAK im Grundsatz, gibt Anregungen im Detail 
und regt eine steuerliche Gleichstellung nicht-
verheirateter Eltern an.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 21 / 2023
Abhilfeklage: neues Instrument für 
Verbraucherklagen in Kraft getreten
Mit der Abhilfeklage können gleichartige An-
sprüche von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern gebündelt eingeklagt werden. Das Ver-
braucherrechtedurchsetzungsgesetz, mit dem 
das neue Klageinstrument eingeführt wird, ist 
am 13.10.2023 in Kraft getreten.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 21 / 2023
Zwangsvollstreckung: BRAK begrüßt 
weitere Digitalisierung und kritisiert 
verbleibende Medienbrüche
Bei Zwangsvollstreckungen muss häufig nach ei-
nem elektronischen Antrag der Vollstreckungs-

titel per Post nachgereicht werden. Das will das 
Bundesjustizministerium ändern. Den entspre-
chenden Gesetzentwurf begrüßt die BRAK im 
Ansatz, hält ihn aber für inkonsequent, weil er 
an einigen Stellen Medienbrüche beibehält.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 21 / 2023
BGH: Weitergeben der beA-PIN führt zu 
unwirksamer Einreichung
Wenn ein Anwalt seine beA-Karte samt PIN an 
eine Kanzleimitarbeiterin weitergibt und diese 
damit eine Rechtsmittelschrift an das Gericht 
sendet, ist das Rechtsmittel nicht formwirksam 
eingereicht. Das stellte der Bundesgerichtshof in 
einer aktuellen strafrechtlichen Entscheidung klar.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 22 / 2023
Statistik: Mehr niedergelassene 
ausländische Anwältinnen und Anwälte
Die Zahl der Anwältinnen und Anwälten aus dem 
EU- und Nicht-EU-Ausland, die sich in Deutsch-
land zur Berufsausübung niedergelassen haben, 
ist im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Das 
zeigen die aktuellen Statistiken der BRAK.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 22 / 2023
Digitalisierung der Justiz soll weiter 
vorangetrieben werden
Ein Ende Oktober vorgelegter Gesetzentwurf 
des Bundesjustizministeriums will die Digitali-
sierung in der Justiz weiter vorantreiben. Dazu 
sollen vor allem Regelungen im Bereich des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der elektro-
nischen Aktenführung angepasst werden.

Weitere Informationen finden Sie hier. 
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Ausgabe 22 / 2023
Forschungsprojekt: Digitales Vorverfahren 
im Zivilprozess soll erprobt werden
Ein aktuelles Forschungsprojekt soll erproben, 
ob sich mündliche Verhandlungen im Zivil-
prozess einsparen oder zumindest effizienter 
gestalten lassen. Dazu sollen reine Organisa-
tionstermine an den Anfang gestellt werden, 
in denen der weitere Verfahrensablauf mit den 
Parteien abgestimmt wird.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 22 / 2023
BGH-Senat für Anwaltssachen: neue 
Beisitzer berufen
Der Senat für Anwaltssachen des Bundesge-
richtshofs entscheidet unter anderem über 
verwaltungsrechtliche und disziplinarische An-
waltssachen. Als höchste Instanz der Anwalts-
gerichtsbarkeit gehören ihm auch Anwältinnen 
und Anwälte als Beisitzer an. Drei von ihnen 
wurden zum 1.11.2023 neu berufen.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 22 / 2023
BVerfG: Wiederaufnahme von 
Strafverfahren nach Freispruch 
verfassungswidrig
Die Einführung eines neuen Grundes für die 
Wiederaufnahme von Strafverfahren nach 
rechtskräftigem Freispruch, wenn neue Bewei-
se vorliegen, im Jahr 2021 war stark umstritten. 
Das Bundesverfassungsgericht hat den neuen 
Wiederaufnahmegrund nun für verfassungs-
widrig erklärt, weil er gegen das Verbot der 
Doppelbestrafung verstößt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 22 / 2023
LG Bielefeld: Folgen von 
Verbindungsproblemen bei 
Videoverhandlung
Stellt ein Anwalt bei einer vom Gericht ange-
setzten Videoverhandlung nicht sicher, dass er 
für das Gericht per Bild und Ton wahrnehmbar 
ist, kann zu Lasten der von ihm vertretenen 
Partei ein Versäumnisurteil ergehen. Das hat 
das LG Bielefeld in einem aktuellen Urteil ent-
schieden. Die Frage ist auch Gegenstand des 
laufenden Gesetzgebungsverfahrens zu Video-
verhandlungen an Zivil- und Fachgerichten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 23 / 2023
Solidarität mit verhafteten russischen 
Oppositions-Anwälten
Mehrere russische Anwälte wurden jüngst auf-
grund ihrer Tätigkeit für den Oppositionspoliti-
ker Alexey Nawalny verhaftet. Die BRAK pro-
testiert gegen den Missbrauch des Strafrechts 
als Waffe gegen missliebige Verteidiger und 
erklärt ihre Solidarität mit russischen Kollegin-
nen und Kollegen, die wegen ihrer Berufsaus-
übung verhaftet oder verfolgt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 23 / 2023
Rechtsanwaltsfachangestellte:  
gesetzliche Mindestvergütung für 
Auszubildende erhöht
Die gesetzliche Mindestvergütung für Auszubil-
dende wurde für das Jahr 2024 fortgeschrieben 
und dabei erhöht. Das betrifft auch angehende 
Rechtsanwalts- bzw. Rechtsanwalts- und No-
tarfachangestellte, für die zusätzlich auch die 
Vergütungsempfehlungen der Kammern gelten.

Weitere Informationen finden Sie hier. 
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https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-22-2023-v-01112023/bgh-senat-fuer-anwaltssachen-neue-beisitzer-berufen/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-22-2023-v-01112023/bverfg-wiederaufnahme-von-strafverfahren-nach-freispruch-verfassungswidrig/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-22-2023-v-01112023/lg-bielefeld-versaeumnisurteil-bei-videoverhandlung/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/solidaritaet-mit-verhafteten-russischen-oppositions-anwaelten/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/rechtsanwaltsfachangestellte-gesetzliche-mindestverguetung-fuer-auszubildende-fortgeschrieben/
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Aktuelles

Ausgabe 23 / 2023
Soldan Moot: Gewinnerinnen zu Gast bei 
der BRAK
Beim Soldan Moot zur anwaltlichen Berufs-
praxis lobt die BRAK einen Preis für den besten 
Klageschriftsatz aus. Das diesjährige Gewin-
nerinnen-Team aus Berlin war auf Einladung 
der BRAK zu Gast bei einer Filmpremiere zum 
Frankfurter Auschwitz-Prozess und bei der von 
der BRAK mitveranstalteten Anwaltskonferenz.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 23 / 2023
Unternehmensregister: BRAK regt 
vereinfachte Anmeldung für Anwält:innen 
per beA an
Das Bundesjustizministerium plant, die Steuer-
beraterplattform an das elektronische Unter-
nehmensregister anzubinden. Das vereinfacht 
die Anmeldung für Steuerberaterinnen und 
-berater. Die BRAK bittet darum, auch Anwäl-
tinnen und Anwälten eine vereinfachte Anmel-
dung über das besonderen elektronischen An-
waltspostfach zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 23 / 2023
Wachstumschancengesetz: BRAK kritisiert 
hohe Formanforderungen an eRechnungen
Nach dem umstrittenen Wachstumschancen-
gesetz sollen unter anderem Anwaltsrechnun-
gen in bestimmten Fällen zwingend qualifiziert 
elektronisch signiert werden müssen. Aus Sicht 
der BRAK wäre das nicht nur unpraktikabel und 
unnötig teuer, sondern widerspricht auch einer 
in einem anderen aktuellen Vorhaben geplanten 
Formerleichterung.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 23 / 2023
Strafprozess: BRAK-Empfehlungen zur 
technischen Umsetzung der automatisierten 
Transkription
Strafgerichtliche Hauptverhandlungen sollen 
künftig in Tonaufzeichnungen dokumentiert 
und automatisch transkribiert werden. Mit den 
technischen Aspekten von Aufzeichnung und 
Transkription hat die BRAK sich eingehend be-
fasst und gibt Empfehlungen zur Umsetzung.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgabe 23 / 2023
Online-Verfahren für geringe Streitwerte 
soll erprobt werden
Zivilrechtliche Streitigkeiten mit geringfügigen 
Streitwerten sollen Bürger:innen künftig in einem 
beschleunigten Online-Verfahren durchsetzen 
können. Dafür wird derzeit ein Prototyp 
entwickelt. Das Bundesjustizministerium be-
reitet einen rechtlichen Rahmen für die Erpro-
bung vor.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Ausgabe 23 / 2023
Rule of Law Index 2023: Deutschland im 
Ranking gestiegen
Die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland hat sich 
im vergangenen Jahr verbessert. Weltweit be-
legt Deutschland damit Platz 5. Das konstatiert 
der Ende Oktober veröffentlichte Rule of Law 
Index des World Justice Projects (WJP).

Weitere Informationen finden Sie hier. 

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/soldan-moot-gewinnerinnen-zu-gast-bei-der-brak/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/unternehmensregister-brak-regt-vereinfachte-anmeldung-fuer-anwaeltinnen-per-bea-an/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/wachstumschancengesetz-brak-kritisiert-hohe-formanforderungen-an-erechnungen/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/strafprozess-brak-empfehlungen-zur-technischen-umsetzung-der-automatisierten-transkription/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/online-verfahren-fuer-geringe-streitwerte-soll-erprobt-werden/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-23-2023-v-15112023/rule-of-law-index-2023-deutschland-im-ranking-gestiegen/
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Fachanwaltschaften | Veranstaltungen

Vom 23.9.2023 bis 29.11.2023 hat die Rechts-
anwaltskammer Köln den folgenden Kolleginnen 
und Kollegen die Erlaubnis zur Führung einer 
Fachanwaltsbezeichnung verliehen:

Arbeitsrecht
Wlachojiannis, Constantin, Köln

Gewerblichen Rechtsschutz
Teusch, Claudia Celeste, Köln

Handels- und Gesellschaftsrecht
Glaubitz, Percy, Köln
Wiesmann, Dr. Peter, Aachen

Informationstechnologierecht
Johnen, Janine, Köln
Lenz, Dr. Christian, Gummersbach

Medizinrecht
Grollmann, Aylin, Köln

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Saß, Alois, Bonn
Wings, Victoria, Köln

Verkehrsrecht
Schneider, Sandra, Siegburg

Verwaltungsrecht
Helbig, Stephan Christian, LL.M., Köln

Fachanwaltsbezeichnungen

Regelmäßige Fortbildungen

Im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln bieten die Anwaltvereine in Köln, Bonn und Aachen regelmäßig 
Fortbildungsveranstaltungen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an. Informationen dazu werden 
auf der Website des jeweiligen Anwaltvereins veröffentlicht. Insbesondere finden Sie dort auch Fortbil-
dungsangebote nach § 15 FAO. Die aktuellen Veranstaltungen der Anwaltvereine sind abrufbar unter:

Kölner Anwaltverein e.V.: http://www.kav-seminare.de 
Bonner AnwaltVerein e.V.: https://bonner-anwaltverein.de/de/fuer-anwaelte/veranstaltungen 
Aachener Anwaltverein e.V.: https://aachener-anwaltverein.de/veranstaltungen-und-seminare/ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kav-seminare.de%2F&data=05%7C01%7CVanessa.Tekie%40beck.de%7C62fe7325c80a4a0cd31c08db521c2bfc%7Ced2da482854d467aa6c5a56a9c91be6d%7C0%7C0%7C638194054140347867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=hwIPdHzZPdukqM8UmOPnT9zlFaJdEUTWuCT12nCyxRA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbonner-anwaltverein.de%2Fde%2Ffuer-anwaelte%2Fveranstaltungen&data=05%7C01%7CVanessa.Tekie%40beck.de%7C62fe7325c80a4a0cd31c08db521c2bfc%7Ced2da482854d467aa6c5a56a9c91be6d%7C0%7C0%7C638194054140347867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=je58t4EuA%2B5BAQbjszQGZZP%2F%2FYwzdk0vDR7ydPbmK2Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faachener-anwaltverein.de%2Fveranstaltungen-und-seminare%2F&data=05%7C01%7CVanessa.Tekie%40beck.de%7C62fe7325c80a4a0cd31c08db521c2bfc%7Ced2da482854d467aa6c5a56a9c91be6d%7C0%7C0%7C638194054140347867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=nuoPLoJvsQgnHpHXX7SNHnObDZtqVCDglhx4o74XQPc%3D&reserved=0
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50jähriges Anwaltsjubiläum
Folgende Kollegen und Kolleginnen waren in den vergangenen Monaten 50 Jahre zur Anwaltschaft 
zugelassen:

Rechtsanwalt Dr. Hermann Heuschmid - am 30.11.2023
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Knapp – am 20.12.2023
Rechtsanwalt Dr. Karl-Dieter Wingert– am 7.12.2023
Rechtsanwalt Dr. Georg Wronka – am 15.10.2023

Zu diesem Jubiläum gratuliert die Rechtsanwaltskammer Köln ganz herzlich. 

Zulassungen und Löschungen

Zulassungen und Löschungen

Neue Mitglieder der RAK Köln 

Aksoy, Özge, Frechen 27.9.2023

Alexandru, Markus Constantin, Bonn 25.10.2023

Antoine, Marc-Philipp, Köln 10.10.2023

Bahr, Andreas Michael, Bonn 11.10.2023

Bajwa, Mathar Ahmed, Köln 8.11.2023

Baldauf, LL.M., Marc Christopher, Köln 25.10.2023

Balzer, Katharina, Wiehl 14.11.2023

Bayhan, Yilmaz, Sankt Augustin 25.10.2023

Beard, Sarah Elisabeth, Köln 22.11.2023

Berger, Paul, Bonn 14.11.2023

Bieker-Provenzano, Ellen Maria, Bonn 27.9.2023

Blawatt, Tom, Bonn 27.9.2023

Blümel, LL.M., Seyit Bernhard, Köln 25.10.2023

Botler, David, Köln 22.11.2023

Breidenbach, Petra Katharina, Köln 23.10.2023

Buchholz, Danel Cheran, Köln 22.11.2023

Buttar, LL.M., Haseeb, Leverkusen 8.11.2023

Büttcher, Christof, Bonn 14.11.2023

Coché, Moritz Vincent Günter, Köln 19.10.2023

de Juan Schmidt-Brücken, Daniel, Jülich 11.10.2023

de Smedt, Jannik Alexander, Bonn 25.10.2023

Decker, Philipp Jakob, Köln 27.9.2023

Di Salvo, Enrico Francesco, Stolberg 9.10.2023

Diestelhorst, LL.M., Anne Friederike, Paris 22.11.2023

Dogs, Dr., Maximilian, Köln 11.10.2023

Domnick, Annika, Wiehl 27.9.2023

Donus, Catherine, Bonn 27.9.2023

Dresen, Kristen Kathlen, Köln 11.10.2023

Egberts, M.A., Alexander, Köln 11.10.2023

Ehrenfried, Jakob Karl, Köln 25.9.2023

Ernst, Julian Christopher, Köln 11.10.2023

Fadetschew, Nadja, Köln 25.10.2023

Neue und gelöschte Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Köln
Im Folgenden informieren wir Sie über neue und gelöschte Mitglieder der RAK Köln. Die Kanzleian-
schriften neuer Mitglieder sind über www.rak-koeln.de unter Anwaltsverzeichnis / Mitgliederdaten-
bank abrufbar, gelöschte Mitlieder, soweit sie in einen anderen Kammerbezirk gewechselt haben, 
finden Sie unter www.rechtsanwaltsregister.org.

http://www.rak-koeln.de
http://www.rechtsanwaltsregister.org
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Feinhals, Elena, Bonn 27.9.2023

Fey, Anna Maria, Mechernich 11.10.2023

Findeisen, Marie-Luise, Bonn 11.10.2023

Frantzen, LL.M., Saskia, Aachen 27.9.2023

Füser, Moritz Jan, Köln 30.10.2023

Glozbach, Pierre, Bonn 8.11.2023

Görg, LL.M., Jonathan Herbert, Bonn 23.10.2023

Graf, Dr., Angela, Bonn 22.9.2023

Gronau, Mats Frederik, Köln 27.9.2023

Groß, Heiko Justus, Bonn 14.11.2023

Hamadache, LL.M., Israa, Köln 25.10.2023

Hartmann, Mira Fanny, Köln 5.10.2023

Heider, Stephan, Gummersbach 25.10.2023

Heinz, Matthias, Bonn 27.10.2023

Hennrich, Michael, Bonn 5.10.2023

Hentschel, LL.M., Samira Fiona, Köln 25.10.2023

Hoppe, Mag. iur., Linda, Sankt Augustin 11.10.2023

Horst, Dr., Valentin, Köln 8.11.2023

Itskovitch, Evgenia, Köln 27.9.2023

Janssen, LL.M., Caroline, Bonn 25.10.2023

Junker, Thomas Frederik, Köln 22.11.2023

Kabitz, Daniel, Köln 11.10.2023

Kaplan, Eda Merve, Köln 27.9.2023

Kaszuba, Linda, Köln 30.10.2023

Kempers, Jutta, Köln 4.11.2023

Kinalzik, Fabian, Bonn 14.11.2023

Kindling, Dr., Richard Ernst Otto, Köln 8.11.2023

Klett, Andreas, Köln 10.10.2023

Klumb, Valentin, Bonn 16.10.2023

Koehl, Dr., Maximilian Georg, Köln 27.9.2023

Köndgen, LL.M., Viola, Düren 28.9.2023

König, Paul, Köln 11.10.2023

Kramer, Janne Marie, Bonn 25.10.2023

Krause, Julien, Köln 8.11.2023

Kubanek, Marcus-Antonius, Aachen 1.11.2023

Kühn, LL.M., Mario Andreas, Köln 8.11.2023

Küpper, LL.M., Romina, Bonn 25.10.2023

Kurki, Mikael, Köln 11.10.2023

Leibold, LL.M., Kevin, Köln 3.11.2023

Leisner, Dario, Köln 11.10.2023

Lieb, Max Christian, Köln 1.10.2023

Lindner, Marina, Köln 25.10.2023

Lohölter, Sophia, Siegburg 22.11.2023

Maier, Dr., Karl, Köln 21.10.2023

Matray, Thibaut, Köln 16.11.2023

Matten, LL.M., Felix, Köln 23.10.2023

Mehrer, Daniel, Köln 30.09.2023

Münzel, Janika, Köln 22.11.2023

Nocker, Sarah, Köln 27.09.2023

Odendahl, Maximilian, Köln 8.11.2023

Paeffgen, LL.M. (London), Aaron, Bonn 8.11.2023

Peters, Björn, Köln 27.9.2023

Phlipsen, Johanna, Köln 15.10.2023

Pörtner, Patrick, Köln 22.11.2023

Pries, Neele Sophie, Köln 11.10.2023

Pröpper, Dr., Monique, Köln 27.9.2023

Pütz, Dr., Laura Elisabeth, Köln 8.11.2023

Rentrop, Janis, Köln 17.11.2023

Schaffhausen, LL.M., Davina, Köln 27.9.2023

Schiffeler, Thomas, Bonn 9.10.2023

Schlicht, Dr., Antonia, Köln 22.11.2023

Schmole, Leona, Köln 27.9.2023

Scholz, Hannah, Köln 11.10.2023

Schorlemer, Raphael, Köln 27.9.2023

Schraa, Dr., Franca, Bornheim 9.10.2023

Selva, Kuga Theesan, Köln 15.10.2023

Sevük, Çagla Tamara Theresa, Köln 22.11.2023

Sommer, LL.M., Gernot, Bonn 15.11.2023

Sonnleitner, Wolfgang, Leichlingen 20.10.2023

Stahlmann, LL.M., Lara, Köln 22.11.2023

Stefer, Dr., Dominik, Köln 27.9.2023

Strausfeld, Daniel, Köln 27.9.2023

Thriemer, Leander Hieronymus, Köln 9.10.2023

Vienken, Ulrich, Leichlingen 23.10.2023

von Hasselbach, Franziska Isabel, Bonn 11.10.2023

von Waldow, Jan Rüdiger, Bergisch Gladbach 23.9.2023

Zulassungen und Löschungen
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Verschiedenes

Vraetz, Marko Alexander, Köln 25.10.2023

Wagner, Kurt, Bonn 14.11.2023

Wagner, Tabea Antonia, Köln 8.11.2023

Weber, Anna Maria Kathrin, Düren 25.10.2023

Weiß, Jessica, Köln 22.11.2023

Werner, Lukas, Bonn 23.10.2023

Wiberny, Marie Pola, Bonn 22.11.2023

Wierschem, Hans Klaus, Niederkassel 11.10.2023

Will, Dariusz Jeremy, Köln 22.11.2023

Witscher, Dr., Tobias, Bonn 25.10.2023

Zakowski, Eric, Köln 11.10.2023

zur Mühlen, Mareike, Köln 11.10.2023

Gelöschte Mitglieder der RAK Köln 

Abgar, Raja, Remscheid 27.9.2023

Acikel, Hicran, Köln 6.11.2023

Adamczyk, André, Köln 20.10.2023

Agushi, Berlinda, Köln 6.11.2023

Ahrweiler, Claudia, Sankt Augustin 2.11.2023

Bachmann, Dr., Hans-Martin, Köln 16.10.2023

Beekmann, Marie-Christine, Bonn 10.11.2023

Bier, LL.M., Alexander, Köln 31.10.2023

Bigger, Birgitta, Köln 2.10.2023

Bona, Dr., Christopher, Köln 5.10.2023

Böttcher, Florian, Köln 30.9.2023

Brinkmann, Robert, Dortmund 10.10.2023

Callenberg, Christoph, Euskirchen 2.11.2023

Cichon, Vera-Linn, Köln 30.9.2023

Clemens, Mag. iur., Carmen, Köln 5.11.2023

Conzen, Brigitte, Bergheim 31.10.2023

Cüppers-Böhle, Ursula, Köln 31.10.2023

Czoske, M.A., Pilar-Paz, Köln 31.10.2023

Dietrich, Hans-Jürgen, Bonn 27.10.2023

Dohm, Rolf, Pulheim 30.9.2023

Driessen, LL.M., Saskia, Köln 30.10.2023

Eckstorff, LL.M., Andreas, Bonn 25.9.2023

Emrich, Karl Heinz, Bergheim 31.10.2023

Enger, LL.M., Sophie-Dorothee, München 29.10.2023

Finck, Hans-Ulrich, Bergheim 5.10.2023

Fockenrath, Holger, Swisttal 17.10.2023

Friederichs, Uwe, Leverkusen 6.10.2023

Golla, LL.M., Helena, Köln 20.11.2023

Hanrath, LL.M., Rebecca Andrea, Düsseldorf 13.10.2023

Hausmann, Hans-Dieter, Heinsberg 7.11.2023

Heider , Sebastian, Köln 30.9.2023

Hempel, Vanessa, Köln 3.11.2023

Hochstetter, Leonie, Bonn 10.10.2023

Höfinger, Frank Michael, Köln 27.10.2023

Holletschek, Johannes Werner, Köln 5.11.2023

Hübinger, Lucas Adrian, Köln 30.9.2023

Hüsing, Mathias, Köln 28.9.2023

Jaeger, Philine, Aachen 2.11.2023

Jahromi, Isabell, Köln 6.10.2023

Jommersbach, LL.M., Gunnar, Köln 29.9.2023

Kather, Gilbert Bernard, Königswinter 8.11.2023

Kiesewetter, Nina, Köln 2.10.2023

Knauber, Kristina, Köln 16.10.2023

Kronenberg, Dr., Alexander, Köln 31.10.2023

Landwehr, Norbert, Bonn 29.9.2023

Laurinat, MLE, Anne, Köln 12.10.2023

Leppin, LL.M. Uni Köln, Michelle-Maria, Bonn 24.10.2023

Manca, Ludovica, Köln 31.10.2023

Maurer, Falko, Frankfurt 28.09.2023

Mehren, Wolfgang, Bergheim 31.10.2023

Moers, Angelika, Würselen 4.10.2023

Niedermeyer, Jörg Christian, Köln 13.11.2023

Özdöl, Halil Ibrahim, Bergisch Gladbach 27.9.2023

Rabinovich, Boris, Köln 13.10.2023

Reinhold, Christoph, Wiehl 3.11.2023

Roder, Stefan, Monschau 25.9.2023

Rößler, Carl-Wilhelm, Köln 31.10.2023

Rübben, Dr., Tillmann, Köln 20.11.2023

Rupa-Sträßer, LL.M., Joanna, Köln 16.10.2023

Rupprecht, Theresia, Köln 30.9.2023

Scheuer, Christine Sabine, Köln 8.10.2023
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Manuskripte und andere Einsendungen: Alle 
Einsendungen sind an die Redaktion zu senden. 
Es besteht keine Haftung für Manuskripte, die 
unverlangt eingereicht werden. Die Annahme 
zur Veröffentlichung muss in Textform erfolgen. 
Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt 
die Autorin / der Autor dem Verlag C.H.BECK an 
ihrem / seinem Beitrag für die Dauer des gesetz-
lichen Urheberrechts das exklusive, räumlich und 
zeitlich unbeschränkte Recht zur Vervielfältigung 
und Verbreitung in körperlicher Form, das Recht 
zur öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichma-
chung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, 
das Recht zur Speicherung auf elektronischen 
DatenTrägern und das Recht zu deren Verbrei-
tung und Vervielfältigung sowie das Recht zur 
sonstigen Verwertung in elektronischer Form. 
Hierzu zählen auch heute noch nicht bekannte 
Nutzungsformen. Das in § 38 Abs. 4 UrhG nieder-
gelegte zwingende Zweitverwertungsrecht des 
Autors nach Ablauf von 12 Monaten nach der Ver-
öffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser Zeit-
schrift veröffentlichten Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Das gilt auch für die ver-
öffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre 
Leitsätze, soweit sie vom Einsender oder von der 
Schriftleitung erarbeitet oder redigiert worden 
sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Da-
tenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil 
dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Gren-
zen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche 
Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiederge-
geben oder zugänglich gemacht, in Datenbanken 
aufgenommen, auf elektronischen Datenträgern 
gespeichert oder in sonstiger Weise elektronisch 
vervielfältigt, verbreitet oder verwertet werden. 
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Ver-
vielfältigungen dieses Werkes zum Zwecke des 
Text and Data Mining vorzunehmen.

Anzeigenabteilung: Verlag C.H.BECK,  
Anzeigen abteilung, Wilhelmstraße 9,  
80801 München,  
Postanschrift: Postfach 40 03 40,  
80703 München.  
Media-Beratung: Telefon (0 89) 3 81 89-687, Tele-
fax (0 89) 3 81 89-589. Disposition, Herstellung 
Anzeigen, technische Daten:  
Telefon (0 89) 3 81 89-6 09, Telefax  
(0 89) 3 81 89-5 89, E-Mail anzeigen@beck.de. 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Dr. Jiri Pavelka

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstraße 9, 
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Postanschrift: Postfach 40 03 40, 80703 Mün-
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Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98,  
Postbank München: IBAN: DE82 7001 0080 006 
2298 02, BIC: PBNKDEFFXXX.  
Amtsgericht München, HRA 48 045. Gesellschaf-
ter sind Dr. Hans Dieter Beck und  
Dr. h.c. Wolfgang Beck, beide Verleger in München.

Erscheinungsweise: 6x jährlich.

Bezugspreise 2023: Den Mitgliedern der Rechts-
anwaltskammer Köln werden die Mit teilungen im 
Rahmen der Mitgliedschaft ohne Erhe bung einer 
besonderen Bezugsgebühr zugestellt. Hinweise zu 
Preiserhöhungen finden Sie in den beck-shop AGB 
unter Ziff.10.4.

Adressenänderungen: Teilen Sie der Rechts-
anwaltskammer Köln rechtzeitig Ihre Adres sen -
änderungen mit. Dabei geben Sie bitte die neue 
und die alte Adresse an.

Hinweise gemäß Art. 21 Abs. 1 DSG-VO: Bei An-
schriftänderungen kann die Deutsche Post AG der 
Rechtsanwaltskammer Köln die neue Anschrift 
auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeauf-
trag gestellt ist. Hiergegen kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft Widerspruch bei der Post 
AG eingelegt werden.

Art Direction: S3 Advertising GmbH & Co. KG,  
Bilker Allee 216, 40125 Düsseldorf

Impressum

Schmidt, Dr., Till, Köln 6.11.2023

Schreiber, Florian, Krefeld 17.10.2023

Spanier, Peter, Köln 15.11.2023

Strippelmann, Dr., Hagen, Köln 19.11.2023

Theißen, Markus, Köln 2.10.2023

Wegener, Natalie, Köln 6.11.2023

Weimer-Hablitzel, Dr., Jürgen, Bonn 22.9.2023

Weise, Jonas, Köln 9.11.2023

Werfel, Daniel, Düsseldorf 25.9.2023

Zöllner, Guido-Carl, Rösrath 31.10.2023



 AUS DER
REIHE

Besuchen Sie jetzt die neue Website zum MüKoBGB.

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 176179

Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

muenchener-kommentar.de

https://www.muenchener-kommentar.de


Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 175902

Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

Der »Grüneberg 2024« 
mit MoPeG und neuem Stiftungsrecht.

Mit dem »Grüneberg« auf der  
sicheren Seite
Das renommierte Autorenteam prüft alle praxisrelevanten Neu-
erungen zum BGB und arbeitet die Änderungen entsprechend 
ein. Aktuelle Schwerpunkte bilden vor allem die Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts zum 1. Januar 2024 und die 
Reform des Stiftungsrechts zum 1. Juli 2023.

Jährlich unentbehrlich:
	� das gesamte BGB in einem Band von einem erstklassigen 

Autorenteam kommentiert
	� hohe Aktualität (Stand Oktober 2023)
	� jährlich 5000 Urteile ausgewertet
	� prägnante Erläuterungen
	� zuverlässig bis ins Detail

Die Reform des Gesellschaftsrechts 
bedeutet die größte Änderung im Recht der Gesellschaft  
bürgerlichen Rechts (GbR) seit Inkrafttreten des BGB.  
Das Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Personengesell-
schaften – MoPeG – bringt die grundlegende Neugestaltung  
der §§ 705 ff. BGB mit sich: Sämtliche Paragrafen wurden geän-
dert, zahlreiche völlig neu eingefügt.  
Das MoPeG tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Die Reform des Stiftungsrechts
bedeutet einen Meilenstein für die rund 25.000 in Deutsch-
land existierenden sowie alle zu gründenden Stiftungen.  
Es ist die umfangreichste Novelle seit der Kodifizierung des 
Stiftungs-Zivilrechts.  
Das neue Stiftungsrecht ist seit dem 1. Juli 2023 in Kraft.

Grüneberg
BGB · Bürgerliches Gesetzbuch

83. Auflage. 2024. XXXVIII,  3288 Seiten.  
In Leinen € 125,–
ISBN 978-3-406-80470-0
Neu im Dezember 2023

 beck-shop.de/35464702

Zwei Jahrhundert-Reformen 
in einer Auflage:

	� Gesetz zur Modernisierung des Personen-
gesellschaftsrechts – MoPeG 

	� neues Stiftungsrecht

	� ... und viele weitere wichtige Änderungen

https://www.beck-shop.de/grueneberg-buergerliches-gesetzbuch-bgb/product/35464702?utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&em_src=print&em_cmp=webcode%2f35464702
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Optimieren Sie 
Ihre Arbeitszeit.

Anwaltliches Arbeiten 2024
Die Arbeitswelt der Anwaltschaft verändert sich stetig. Es gibt 
vielfältige technische Neuerungen, wie die fortschreitende 
Digitalisierung, die u.a. auch das Homeoffi ce zur Arbeitsrealität 
hat werden lassen. Die Neuaufl age zeigt vor dem Hintergrund 
gesellschaftlicher (Vereinbarkeit Familie und Beruf) und auch 
arbeitsrechtlicher Veränderungen neue Ansätze, sich die eigene 
Zeit geschickt und effi zient einzuteilen. 

Selbstorganisation und Arbeitstechniken 
Nur wenn Anwältinnen und Anwälte ihre Arbeitsabläufe zeit-
lich und organisatorisch optimieren, können sie ihre Mandant-
schaft und sich selbst langfristig zufriedenstellen. Ein Zeit-
management sichert also den berufl ichen und privaten Erfolg 
und führt so zu einer optimalen » Work-Life-Balance«.

Dieses Werk
hilft Anwältinnen und Anwälten, die knappe Ressource Zeit bei 
der täglichen Arbeit voll auszuschöpfen. Es gibt dazu prakti-
sche Tipps und Hinweise – von der Bearbeitung des Postein-
gangs über die Terminplanung bis zur Abfassung von Schrift-
sätzen. Zahlreiche Checklisten und Grafi ken veranschaulichen 
die Darstellung.

Heussen/Jacobi
Time-Management 
für die Anwaltschaft

5. Aufl age. 2024. XXIII, 233 Seiten. 
Kartoniert € 55,–
ISBN 978-3-406-80390-1
Neu im November 2023

beck-shop.de/35428773

Für jede Anwältin, jeden Anwalt

 Anregungen für die tägliche Arbeit 

 Zeitersparnis (Freizeitgewinn) bereits durch 
wenige Änderungen der Arbeitsweise 

 unterhaltsam und humorvoll geschrieben

https://www.beck-shop.de/heussen-jacobi-time-management-anwaltschaft/product/35428773?utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&em_src=print&em_cmp=webcode%2f35428773
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Das Fitnessprogramm  
für mehr Mandate.

Nehmen Sie Ihren Erfolg selbst  
in die Hand
Die Zukunft gehört Anwältinnen und Anwälten, die ihr Marke-
ting selbst in die Hand nehmen und nicht darauf warten, dass 
andere es tun. Jede in das persönliche Business Development 
investierte Minute zahlt sich aus: durch bessere Chancen 
innerhalb der Kanzlei, beim erhofften Kanzleiwechsel oder bei 
der Kanzleigründung. Denn wer es versteht, die eigene Exper-
tenmarke zu entwickeln und sichtbar zu machen, fällt 
auf und zieht im richtigen Zeitpunkt die richtigen Chancen an. 

Das neue Handbuch
vermittelt das notwendige Know-how, um die Marketingmus-
keln effizient und nachhaltig aufzubauen. Einfache Schritte füh-
ren anhand von klar gegliederten Themen mit verständlichen 
Ratschlägen, hilfreichen Impulsen und praktischen Tipps 
durch alle Maßnahmen des anwaltlichen Selbstmarketings. 

Ergänzt wird das Fitnessprogramm online durch Vorlagen, 
Checklisten und Video-Tutorials.

Die Autorin
Karin Schmollgruber stieg bereits während des Studiums der 
Rechtswissenschaften in die Kommunikations- und Marketing-
branche ein. Seit 2013 berät sie Anwältinnen und Anwälte bei 
ihrer Selbstvermarktung.

Schmollgruber
Selbstmarketing  
für Anwältinnen und Anwälte

2023. 217 Seiten.  
Kartoniert € 48,–
ISBN 978-3-406-79947-1

 beck-shop.de/34624339

Vorteile auf einen Blick

	� Praxistipps von Anwältinnen und Anwälten 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz

	� Zugang zu Online-Inhalten

	� klare Struktur, verständlich geschrieben

https://www.beck-shop.de/schmollgruber-selbstmarketing-anwaeltinnen-anwaelte/product/34624339?utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&em_src=print&em_cmp=webcode%2f34624339
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Das Gegenmittel  
bei Kunst- und Behandlungsfehlern.

Perfekt zugeschnitten auf Einsteiger
vermittelt das Werk das gesamte Grundwissen zur Arzthaf-
tung. Detailliert erläutert werden insbesondere die vertragliche 
und die deliktische Haftung wegen Behandlungsfehlern und 
Aufklärungsmängeln. Medizinische Beispiele erleichtern 
dabei das rechtliche Verständnis. Abgerundet wird das Werk 
durch eine Erörterung der verfahrensrechtlichen Beson-
derheiten des Arzthaftungsprozesses.

Die 4. Auflage
erläutert die bisherigen Erfahrungen mit dem Patientenrech-
tegesetz. Sorgfältig eingearbeitet ist die aktuelle Rechtspre-
chung des BGH zum Arzthaftungsrecht, insbesondere zu den 
Themen ärztliche Aufklärung, Zurechnung des Behandlungser-
folgs und Prozessrecht.

Geschrieben für
Rechtsanwaltschaft, Richterschaft, Versicherungsjuristen, Ärzte 
sowie »arzthaftungsrechtliche Laien«.

Gehrlein
Grundwissen Arzthaftungsrecht

4. Auflage. 2022. XIX, 225 Seiten.  
Kartoniert € 45,–
ISBN 978-3-406-79220-5

 beck-shop.de/33783330

Das ganze Basiswissen auf 
einen Griff

	� vertragliche und deliktische Haftung

	� verfahrensrechtliche Besonderheiten 

	� mit der einschlägigen Rechtsprechung

	� mit vielen Beispielen

Eine große Stärke des Werks liegt in der besonderen Betonung 
der einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung, deren 
Kenntnis für den juristischen Praktiker unverzichtbar ist. Dem 
Autor ist es gelungen, die materiell- und verfahrensrechtli-
chen Besonderheiten des Arzthaftungsrechts komprimiert 
zusammenzufassen, ohne sich hierbei dem Vorwurf einer 
nicht gerechtfertigten inhaltlichen Verkürzung auszusetzen. 

Veris-Pascal Heintz, RA, in: Pflege- und Krankenhausrecht 05/2018, zur 
Vorauflage

https://www.beck-shop.de/gehrlein-grundwissen-arzthaftungsrecht/product/33783330?utm_source=offline&utm_medium=webcode&utm_campaign=print-stuff&em_src=print&em_cmp=webcode%2f33783330
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Die letzten Dinge 
sicher regeln.

Sämtliche Beratungsfelder
im Erbrecht und im Bereich der Vermögensnachfolge finden 
Sie in diesem Formularbuch abgedeckt: vom Einzeltestament 
bis zu komplexen gesellschafts- oder stiftungsrechtlichen 
Nachfolgeklauseln. Neben der zivilrechtlichen Behandlung 
der wesentlichen Lebenssachverhalte sind auch die steuer-, 
kosten- und gebührenrechtlichen Aspekte berücksichtigt.

Die Neuauflage 
wurde grundlegend überarbeitet und bringt das bewährte 
Werk auf den Rechtsstand Herbst 2022. Sie berücksichtigt 
die aktuelle Rechtsprechung und bietet eine umfassende 
Aktualisierung der einzelnen Formulare. Eingearbeitet sind 
insbesondere die Änderungen durch das neue Betreuungs- 
sowie Stiftungsrecht. Außerdem sind zwei neue Formulare 
enthalten: die Nachlassvollmacht und ein Erbvertrag mit 
Änderungsvorbehalt bei Patchworkfamilie. Neue Autoren 
bereichern darüber hinaus das Werk.

Die Herausgeber 
Prof. Dr. Christopher Keim und Dr. Daniel Lehmann sind zwei 
ausgewiesene Experten für Erbrecht und Vermögensnachfolge. 
Beide Herausgeber sowie die weitere namenhafte Autoren-
schaft sind durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Erbrecht 
bekannt.

Keim/Lehmann 
Beck‘sches Formularbuch Erbrecht 

5. Auflage. 2023. XXX, 1481 Seiten.  
In Leinen € 149,– 
Mit Freischaltcode zum Download  
der Formulare (ohne Anmerkungen).
ISBN 978-3-406-77805-6 

 beck-shop.de/32474129

Die perfekte Arbeitshilfe 

	� hochaktuelle und praxisbewährte Formu-
lare und Checklisten mit ausführlichen 
Anmerkungen 

	� deckt sämtliche Beratungsfelder des Erb-
rechts und der Vermögensnachfolge ab 

	� berücksichtigt auch die steuer-, kosten- 
und gebührenrechtlichen Aspekte 

… kann für sich den Status eines Werkes mit nahezu 
zwingendem Anschaffungsbedarf in Anspruch nehmen.

Dr. Johannes Weber, Notar, in: DnotI-Report 15/2019, zur Vorauflage

https://www.beck-shop.de/becksches-formularbuch-erbrecht/product/32474129?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA98WrBhAYEiwA2WvhOi3SyWOzn3NDaRK9TQDe5XvBKD8c8vvV1mnGeXFEDY_bo2ICM2ydXRoCR94QAvD_BwE
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